
  
   

 

 

 

 

SCHLUSSBERICHT – 10.09.2025 (finale Version) 

Analyse des 
Gesamtsystems Asyl 

Im Rahmen der Gesamtstrategie Asyl 

Im Auftrag des tripartiten Ausschusses Strategie (TriAS) 

 

 

 
  

 



 

Der Bericht gibt die Auffassung des Projektteams wieder, die nicht notwendigerweise mit derjenigen des Auftragge-
bers bzw. der Auftraggeberin oder der Begleitorgane übereinstimmen muss. 

 

 

ECOPLAN AG 

Forschung und Beratung 
in Wirtschaft und Politik 

www.ecoplan.ch 

Monbijoustrasse 14 
CH - 3011 Bern 
Tel +41 31 356 61 61 
bern@ecoplan.ch 

Dätwylerstrasse 25 
CH - 6460 Altdorf 
Tel +41 41 870 90 60 
altdorf@ecoplan.ch 

Impressum 

Empfohlene Zitierweise 

Autor:  Ecoplan 

Titel:  Analyse des Gesamtsystems Asyl 

Untertitel: Im Rahmen der Gesamtstrategie Asyl 

Auftraggeber: Tripartiter Ausschuss Strategie 

Ort: Bern 

Datum: 10.09.2025 

 

Begleitgruppe 

Vincenzo Mascioli, Vorsitz (SEM) 

Nora Bertschi (GS-EJPD) 

Franziska Ehrler (SSV) 

Alain Hofer (KKJPD) 

Sarah Hurni (SEM) 

Laura von Känel (SEM) 

Claudia Kratochvil-Hametner (SGV) 

Claudio Martell (SEM) 

Pascal Schwarz (SEM) 

Gaby Szöllösy (SODK) 

Projektteam Ecoplan 

Heini Sommer 

Elvira Hänni 

Aline Senn 

 

Analyse Integration 

Nicole Gysin, Generalsekretariat KdK 

Christof Rissi, Abteilung Integration SEM 

 

 



 Inhaltsübersicht ECOPLAN 

3 

Inhaltsübersicht 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................4 

Abkürzungsverzeichnis ...........................................................................................................6 

Kurzfassung..............................................................................................................................8 

1 Einleitung ............................................................................................................................... 23 

2 Neustrukturierung des Asylbereichs und Integrationsagenda Schweiz ......................... 27 

3 Asylbereich: Analyse und Handlungsbedarf ..................................................................... 38 

4 Schutzstatus S: Analyse und Handlungsbedarf ................................................................ 84 

5 Irreguläre Migration: Analyse und Handlungsbedarf ........................................................ 99 

6 Integration: Analyse und Handlungsbedarf ..................................................................... 115 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 138 

 

 

 



 Inhaltsverzeichnis ECOPLAN 

4 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................4 

Abkürzungsverzeichnis ...........................................................................................................6 

Kurzfassung..............................................................................................................................8 

1 Einleitung ............................................................................................................................... 23 

1.1 Ausgangslage.......................................................................................................................... 23 

1.2 Zielsetzung, Aufgabenstellung und Abgrenzung .................................................................... 23 

1.3 Methodisches Vorgehen ......................................................................................................... 25 

1.4 Aufbau des Berichts ................................................................................................................ 26 

2 Neustrukturierung des Asylbereichs und Integrationsagenda Schweiz ......................... 27 

2.1 Zielsetzungen der Neustrukturierung ...................................................................................... 27 

2.2 Charakteristiken des neuen Asylverfahrens ........................................................................... 27 
2.2.1 Überblick über das Verfahren ................................................................................................. 27 
2.2.2 Asylregionen und Bundesasylzentren ..................................................................................... 29 
2.2.3 Zuständigkeit für Unterbringung und Betreuung auf der Ebene der Kantone / Gemeinden ... 30 
2.2.4 Unterstützende Rolle der Zivilgesellschaft .............................................................................. 33 
2.2.5 Ausblick auf den EU-Migrations- und Asylpakt: Reform des europäischen Asyl- und 

Migrationssystems .................................................................................................................. 35 

2.3 Zielsetzungen der Integrationsagenda .................................................................................... 35 

3 Asylbereich: Analyse und Handlungsbedarf ..................................................................... 38 

3.1 Asylgesuche ............................................................................................................................ 38 

3.2 Asylverfahren: Verfahrensarten, Dauer und Fristeinhaltung ................................................... 43 
3.2.1 Verteilung der Asylgesuche nach Verfahrensarten ................................................................ 44 
3.2.2 Verfahrensdauer ..................................................................................................................... 49 
3.2.3 Anteil Verfahren innerhalb der Zielvorgabe ............................................................................ 52 
3.2.4 Erkenntnisse und Handlungsbedarf ........................................................................................ 56 

3.3 Unterbringungsangebot und Belegung ................................................................................... 59 
3.3.1 Ziele aus der Neustrukturierung .............................................................................................. 59 
3.3.2 Unterbringung Ebene Bund ..................................................................................................... 59 
3.3.3 Unterbringung auf der Ebene Kantone bzw. Städte und Gemeinden..................................... 61 
3.3.4 Schwankungstauglichkeit ........................................................................................................ 63 
3.3.5 Erkenntnisse und Handlungsbedarf ........................................................................................ 68 

3.4 Ausrichtung des Asylsystems auf Schutzbedürftige ............................................................... 70 

3.5 Beschwerden und Qualität der Asylverfahren ......................................................................... 75 

3.6 Ausreisen, Rückführungen und Wegweisungsvollzug im Asylbereich ................................... 78 



 Inhaltsverzeichnis ECOPLAN 

5 

3.6.1 Wegweisungsentscheide und Wegweisungsvollzug............................................................... 78 
3.6.2 Vollzugsdauer beim Wegweisungsvollzug .............................................................................. 82 

4 Schutzstatus S: Analyse und Handlungsbedarf ................................................................ 84 

4.1 Erstmalige Anwendung Status S............................................................................................. 84 

4.2 Gesuchszahlen und Zusammensetzung ................................................................................. 86 

4.3 Verfahren bis Erteilung Schutzstatus ...................................................................................... 90 

4.4 Unterbringung.......................................................................................................................... 92 

4.5 Integrationsförderung .............................................................................................................. 94 

4.6 Ende Status S ......................................................................................................................... 96 

5 Irreguläre Migration: Analyse und Handlungsbedarf ........................................................ 99 

5.1 Definition ................................................................................................................................. 99 

5.2 Einreise bzw. Aufgriffe von irregulär Aufhältigen .................................................................. 100 

5.3 Wegweisungsentscheide und Rückführungen im AIG-Bereich ............................................ 103 
5.3.1 Wegweisungsentscheide ...................................................................................................... 103 
5.3.2 Rückkehr ............................................................................................................................... 105 

5.4 Sicherheit .............................................................................................................................. 108 

5.5 Belastung des Asylsystems durch mutmasslich unbegründete Asylgesuche ...................... 110 

6 Integration: Analyse und Handlungsbedarf ..................................................................... 115 

6.1 Sprachförderung ................................................................................................................... 116 

6.2 Frühkindliche (Sprach-)Förderung ........................................................................................ 120 

6.3 Ausbildungsfähigkeit ............................................................................................................. 123 

6.4 Arbeitsmarktfähigkeit ............................................................................................................. 127 

6.5 Gesellschaftliche Teilhabe .................................................................................................... 134 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 138 



 Abkürzungsverzeichnis ECOPLAN 

6 

Abkürzungsverzeichnis 

AGNA Arbeitsgruppe Neustrukturierung 

AIG Ausländer und Integrationsgesetz 

AS Amtliche Sammlung 

AsylG Asylgesetz 

AsylV Asylverordnung 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAZ Bundesasylzentrum 

BAZmV Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion 

BAZoV Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion 

BAZG Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 

BFS Bundesamt für Statistik 

BVGer Bundesverwaltungsgericht 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages 

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement 

EFV Eidgenössische Finanzverwaltung 

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

EKM Eidgenössische Migrationskommission 

EQPR Qualifications Passport for Refugees 

eMAP Mesures administrativ et pénales (deutsch : Administrative und strafrechtliche 
Massnahme) 

EU/EFTA Europäische Union / Europäische Freihandelsassoziation (englisch: Euro-
pean Free Trade Association, EFTA) 

FL Flüchtlinge 

fedpol Bundesamt für Polizei 

GEAS Gemeinsames Europäisches Asylsystem 

GER Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

GP Globalpauschale 

GS Generalsekretariat 

IAFP Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 

IAS Integrationsagenda Schweiz 

inkl. inklusive 

INVOL Integrationsvorlehre 

IP Integrationspauschale 

KdK Konferenz der Kantonsregierungen 

KIP Kantonale Integrationsprogramme 

KKJPD Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 

KKPKS Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten 

RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum 

RüA Rückübernahme-Verfahren 

LABB Längsschnittanalyse zum Bildungsbereich 

MNA Minderjährige Asylsuchende 
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NEE Nichteintretensentscheid 

NGO Non-Governmental Organization (deutsch: Nichtregierungsorganisation) 

OdA Organisation der Arbeitswelt 

öAV Öffentliche Arbeitsvermittlung 

SAKE 3 Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 

SEM Staatssekretariat für Migration 

  

SGV Schweizerische Gemeindeverband 

SIS Schengener Informationssystem 

SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 

SODK Konferenz der Sozialdirektorinnen und -direktoren 

SONAS Sonderstab Asyl 

SSV Schweizerische Städteverband 

STATPOP 4 Statistik der Bevölkerung und der Haushalte 

TriAS Tripartite Ausschuss Asyl 

UMA Unbegleitete, minderjährige Asylsuchende 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (deutsch: Hoher Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen) 

VA Vorläufig Aufgenommene 

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

vgl. vergleiche 

VKM Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden 

VIntA Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern 

VP Vorbereitungsphase 

VZÄ Vollzeit-Äquivalente 

ZAV Zwangsanwendungsverordnung 

z.B. zum Beispiel 

ZEMIS Zentrale Migrationsinformationssystem 
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Kurzfassung 

a) Zielsetzung und Abgrenzung 

Die Neustrukturierung des Asylbereichs wurde per 1. März 2019 in Kraft gesetzt, zwei Monate 

darauf folgte per 1. Mai 2019 der Start der Integrationsagenda. Sechs Jahre nach Inkraftset-

zung der beiden Erlasse ist für den Lenkungsausschuss1 «Gesamtstrategie Asyl» eine sorg-

fältige Analyse angezeigt. Die Analyse soll Stärken und Schwächen aufzeigen und den Hand-

lungsbedarf identifizieren. Sie dient den drei Staatsebenen Bund, Kantone, Städte und Ge-

meinden als gemeinsame Grundlage zur Erarbeitung der Gesamtstrategie Asyl.  

Die Analyse umfasst die vier Teilaspekte Asyl, Schutzstatus S, irreguläre Migration und In-

tegration. Sie fokussiert auf den Zeitraum 2019 bis 2024. Zur Einordnung der beobachteten 

Entwicklung wird bei Bedarf auch ein Rückblick bis 2015 vorgenommen.  

Die Auswahl und Abgrenzung der untersuchten Themenfelder innerhalb der vier Teilaspekte 

orientiert sich in erster Linie an den übergeordneten Zielsetzungen gemäss Neustrukturierung 

und Integrationsagenda. Entsprechend konzentriert sich der Bericht auf die vertiefte Untersu-

chung jener Themenfelder, die in einem direkten Bezug zu den festgelegten Zielen stehen. 

Zudem werden gewisse Themenfelder angesichts der ungenügenden Datenlage nicht oder nur 

am Rande untersucht und auf gewisse Fragestellungen wird in Absprache mit dem tripartiten 

Ausschuss nicht eingegangen (vgl. dazu Kapitel 1.2c). 

b) Zentrale Erkenntnisse und wichtigster Handlungsbedarf  

Asylbereich  

Die Neustrukturierung des Asylbereichs hat sich bewährt: Obwohl das System keine Zeit er-

hielt, um einen eingeschwungenen Zustand zu erreichen, konnten die grossen Herausforde-

rungen – ausgelöst durch Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg mit der Aktivierung des 

Schutzstatus S sowie die hohen Eingänge an Asylgesuchen ab Mitte 2022 – stets gut bewältigt 

werden. Die Unterbringung und Betreuung war jederzeit – wenn auch unter Inanspruchnahme 

von Notlösungen – gewährleistet und die Asylverfahren konnten rechtsstaatlich korrekt durch-

geführt werden. Die Asylverfahren konnten mit der Neustrukturierung insgesamt deutlich ver-

kürzt werden: 60% bis 80% der Verfahren werden innerhalb der maximalen Aufenthaltsdauer 

von 140 Tagen in den Bundesasylzentren erstinstanzlich entschieden. Noch kritisch ist die 

Situation bei den erweiterten Verfahren: Hier liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer – als 

Folge der aufgestauten Pendenzen – mit 240 bis 431 weit über den Zielvorgaben. 

Die zentrale Herausforderung ist und bleibt die Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit 

des Systems. Dies betrifft die Unterbringungs- und Personalressourcen (im Verfahrens- und 

 

1  Der Lenkungsausschuss war bei der Neustrukturierung des Asylbereichs als politisches Steuerungsorgan ins Leben 

gerufen worden. Er steuert auch die Erarbeitung der Gesamtstrategie Asyl. Dem Lenkungsausschuss gehören die 

Vertreter und Vertreterinnen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), die Präsidien der kan-

tonalen Konferenzen der Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) und der Justiz- und Polizeidirektorinnen und 

-direktoren (KKJPD) sowie der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) und der Schweizerische Städteverband 

(SSV) an.  
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Betreuungsbereich) auf allen drei Staatsebenen. Verfügt der Bund über ausreichend Kapazi-

täten für die Erstunterbringung und die Verfahren, so stärkt das die Resilienz des gesamten 

Asylsystems, weil die nachgelagerten Staatsebenen ausreichend Vorlaufzeit für die Beschaf-

fung von zusätzlichen Unterbringungs- und Personalressourcen erhalten.  

Schutzstatus S  

Der Schutzstatus S hat sich zur Bewältigung der sehr grossen Anzahl von Schutzsuchenden 

aus der Ukraine bewährt. Ohne die Aktivierung des Schutzstatus im März 2022 hätten inner-

halb kurzer Zeit rund 40'000 Personen das reguläre Asylverfahren durchlaufen müssen. Dies 

hätte die Verfahrenskapazitäten beim SEM massiv überlastet und dazu geführt, dass beim 

hohen Anstieg an «normalen» Asylgesuchen ab Mitte 2022 die Pendenzen wesentlich grösser 

und die Verfahrensdauern noch bedeutend länger geworden wären.  

Der wichtigste Handlungsbedarf besteht in folgenden Bereichen: Es ist zu prüfen, wie der Sta-

tus S kohärent ins Gesamtsystem Asyl integriert werden kann. Zudem ist eine tragfähige Lö-

sung für die finanzielle Unterstützung der Personen zwischen dem Aufhebungsentscheid des 

Schutzstatus S und der Rückkehr zu finden. Und im Weiteren ist zu klären, wie mit der voraus-

sichtlich hohen Zahl an Härtefallgesuchen von Personen mit Schutzstatus S umzugehen ist, 

die ab 2027 von den Kantonen und dem Bund zu bewältigen sein wird. 

Irreguläre Migration 

Unter das Thema irreguläre Migration fallen sämtliche Personen, welche unrechtmässig in die 

Schweiz einreisen oder sich unrechtmässig in der Schweiz aufhalten. Ein kleiner Teil davon 

stellt ein Asylgesuch. Eine besondere Herausforderung bei den irregulär Aufhältigen besteht 

bei jenen Personen, die ein Asylgesuch stellen, obwohl sie in der Regel über keine asylrecht-

lich relevanten Fluchtgründe verfügen. Sie belasten einerseits das Asylsystem und anderer-

seits gehören sie oft jener Personengruppe an, die überproportional stark in der Kriminalsta-

tistik auftritt. Teilweise wird das Asylsystem von diesen Personen missbraucht, um vorläufig 

einer Wegweisung zu entgehen. 

Der Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht vor allem in der Verminderung von offensicht-

lich unbegründeten Asylgesuchen.2 Dabei ist darauf zu achten, dass dies nicht zu Lasten der 

Kantone erfolgt, welche für die irregulär Aufhältigen zuständig sind. Ein weiterer entscheiden-

der Faktor besteht darin, den konsequenten Wegweisungsvollzug – wie ihn die Schweiz seit 

einigen Jahren betreibt – auch in Zukunft sicherzustellen.  

Integrationsagenda 

Die Integrationsagenda Schweiz (IAS) zeigt Wirkung: In der Sprachförderung, der Arbeits-

marktintegration und der Bildungsbeteiligung von Geflüchteten konnten in den letzten fünf Jah-

ren deutliche Fortschritte erzielt werden. Auch die interinstitutionelle Zusammenarbeit wurde 

gestärkt – die Einbettung der IAS in die kantonalen Integrationsprogramme (KIP) hat sich be-

währt.  

 

2  Der Begriff der offensichtlich unbegründeten Asylgesuche basiert auf Art. 37b AsylG und wird analog der Recht-

sprechung verwendet. So unterscheidet beispielsweise das Bundesverwaltungsgericht zwischen unbegründeten 

und offensichtlich unbegründeten Beschwerden (nach Art. 111 AsylG). 
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Im Hinblick auf die Gesamtstrategie Asyl ergibt sich in folgenden vier Punkten ein zentraler 

Handlungsbedarf: Erstens braucht es einen Effort, um mehr junge Erwachsene zu einem Ab-

schluss auf Sekundarstufe II zu führen. Zudem ist hier der bestehende gender gap zu schlies-

sen. Auch die Jüngsten unter den Geflüchteten sollten noch vor Eintritt in den Kindergarten 

gefördert werden, um den Einstieg in die Schule optimal meistern zu können. Zweitens ist die 

Verbindlichkeit der IAS zu erhöhen, etwa durch eine engere und ausgedehntere Fallführung, 

verbindliche Standards und gezielte Anreize. Drittens müssen Wirkung und Erfolge der IAS 

verständlicher kommuniziert werden. Und viertens ist die Kohärenz im Asylsystem zu stärken 

– etwa durch eine bessere Abstimmung zwischen Unterbringung, Sozialhilfe und Integration 

ab Einreise. Ziel bleibt die rasche und nachhaltige Integration von VA/FL und Personen mit 

Status S. 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf im Detail  

Auf den nachstehenden Seiten werden pro Teilaspekt und Themenfeld die Erkenntnisse aus 

der Analyse und der identifizierte Handlungsbedarf in Kurzform präsentiert. Für die Herleitung 

der Erkenntnisse (hell hinterlegt) und des Handlungsbedarfs (mit Pfeil gekennzeichnet und 

dunkel hinterlegt) verweisen wir auf die Erläuterungen im Haupttext.  
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Asylbereich 

 

Entwicklung der Asylgesuche 

• Grosse, auch unterjährige Schwankungen 

• Asylsystem ist seit Einführung der Neustrukturierung dauernd in «Extremsituation» (Covid-Pande-

mie, Schutzstatus S, starker Anstieg Asylgesuche ab Mitte 2022), in der Folge wurde 2023 auch 

Resettlement-Programm sistiert  

• Grosse Zusatzbelastung mit Aktivierung Schutzstatus S: Auf allen drei Staatsebenen mussten ohne 

zeitlichen Vorlauf umfangreiche Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten aufgebaut werden 

• Personen mit Bleiberecht und Schutzstatus S können auf den Staatsebenen unterschiedliche Be-

lastungen zur Folge haben: 

– Bund: Kurzfristige «Spitzen»-Belastungen 

– Kantone / Gemeinden: (vorübergehende) Erhöhung des Gesamtbestandes führt zu langandau-

ernder Zusatzbelastung der Regelstruktur, Unterbringung und Betreuung 

➔ Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit ist zentral für das Asylsystem (vgl. unter Schwankungs-

tauglichkeit) 

 

Asylverfahren: Verfahrensarten, Dauer und Fristeinhaltung 

Verteilung der Asylgesuche 

• Verteilung der Asylgesuche 

– Organisation in Verfahrenstypen hat sich bewährt 

– Anteil erweiterte Verfahren (30%) unter Planungsvorgabe (40%) / beschleunigte Verfahren 

(>40%) weit über Planungsvorgabe (20%) → beides ist – bei Einhaltung der Verfahrensdauern 

– entlastend für Kantone und Gemeinden 

– Massive Zunahme bei Rückübernahmeverfahren (RüA) (3% auf 10%) und Abschreibungen (9% 

auf 16%) → Rahmenbedingungen haben sich gegenüber ursprünglichen Planungsannahmen 

verändert 

➔ Planwerte zur Verteilung der Fälle überprüfen 

➔ RüA und Abschreibungen als Verfahrenskategorien aufnehmen 

➔ bei RüA prüfen, ob zusätzliches Bleiberecht in Schweiz sinnvoll ist, wenn bereits ein Bleibe-

recht in einem EU-/EFTA-Staat besteht 

– Zahl der Erledigungen grösser als Zahl der Asylgesuche 

➔ Unterbringungs- und Personalressourcen an Erledigungen orientieren, nicht an Zahl der 

Asylgesuche 

• Verfahrensdauer und Anteil Verfahren innerhalb der Zielvorgaben 

– Dublin-Verfahren: Zielwert (60 Tage bis erstinstanzlichen Entscheid) meist eingehalten 

– Beschleunigte Verfahren: mit 70 - 80 Tagen deutlich über Zielwert (40 Tage), aber unproblema-

tisch (da innerhalb Bleibefrist im BAZ von 140 Tagen) 

– Erweiterte Verfahren: Verfahrensdauer mit 240 - 431 Tagen weit über Zielwert (90 Tage) → Si-

tuation kritisch: erhöhter Unterbringungsbedarf auf allen 3 Staatsebenen, Probleme für Integra-

tion und Vollzug Wegweisung 
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➔ Prüfen, ob nach Zuweisung in Kanton, sofort mit Integrationsmassnahmen (noch vor Asyl-

entscheid) zu beginnen ist  

➔ Prozessabläufe unter Einhaltung der Qualität der Verfahren auf Optimierungspotenzial prü-

fen, in der Folge evtl. Zielwerte anpassen  

➔ Bei Festlegung der Behandlungsstrategie für die Priorisierung der Asylgesuche einen ver-

stärkten Einbezug der Kantone prüfen  

– Vorzeitige Kantonsaustritte (Ende 2023 und 2024) mit Pendenzenaufbau: grosse Belastung für 

Kantone und Gemeinden in Unterbringung und Integration 

➔ Rascher Abbau der Pendenzen durch den Bund sicherstellen 

 

Unterbringungsangebot und Belegung 

• Asylsystem funktioniert auch in Zeiten grösster Belastung, Unterbringung und Betreuung waren – 

mit Inanspruchnahme von Notlösungen – jederzeit gewährleistet 

– Bund baute bei Bedarf Kapazitäten vor allem mittels temporärer Unterkünfte massiv aus (bis zu 

11’100 Plätze), heutige Unterbringungsstrukturen sind stark fragmentiert, was effizienten Betrieb 

erschwert 

– Bund hat bisher erst 3’340 Plätze in permanenten BAZ, statt 5’000 gemäss Plangrössse Neu-

strukturierung 

– Bund kommt als erste Zuständigkeitsinstanz für Asylgesuchsverfahren und Unterbringung be-

sondere Rolle zu, kann mit ausreichend Unterbringungs- und Personalreserven die Resilienz 

des gesamten Asylsystems stärken 

– Für Kantone und Gemeinden stellt Bereitstellung langfristiger und integrationsgeeigneter Unter-

bringungsplätze angesichts der zum Teil beschränkten Wohnungsangebote eine besondere Her-

ausforderung dar 

• Asylverfahren konnten rechtsstaatlich durchgeführt werden, jedoch lange Verfahrensdauern im er-

weiterten Verfahren (> 1 Jahr) → Belastung für Kantone / Gemeinden bei der Unterbringung und 

Integration 

➔ Generell: Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit (vgl. nachstehenden Punkt)  

 

Sicherstellung Schwankungstauglichkeit 

Ebene Bund 

➔ Sicherstellen der 5’000 Plätze in BAZ ohne Unterschreiten der Mindestkapazitäten pro BAZ-Typ und 

unter Beachtung des zeitlichen Ablaufs des Plangenehmigungsverfahrens im Rahmen des Sach-

plans Asyl 

➔ Prüfen der Planungsannahme von 24’000 Asylgesuchen pro Jahr unter Berücksichtigung unterjäh-

riger Schwankungen 

➔ Vertiefte Überprüfung der Berechnungen des Stufenmodells → bei Validierung der Ergebnisse klä-

ren, wie zusätzlicher Bettenbedarf und Personalbedarf bereitgestellt werden können 

➔ Aufbau gemeinsames Planungstools mit Kantonen zur möglichst verlässlichen Prognose der Kan-

tonsaustritte  

Ebene Kantone bzw. Städte und Gemeinden 

➔ Bekanntgabe der Unterbringungskapazitäten (total verfügbare und freie, quartalsweise) 
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➔ Prüfen, ob Notfallplanung besteht und aktuell ist; bei Bedarf ergänzen und aktualisieren 

➔ Massnahmen prüfen, wie bei ausserordentlicher Zunahme von Asylgesuchen rasch auf zusätzliche 

Unterkünfte zugegriffen werden kann  

➔ Aufbau eines eigenen Stufenmodells (für grössere Kantone), um Platz- und Personalbedarf gemäss 

Austrittsprognosen des Bundes abschätzen zu können  

Übergang Staatsebenen / Zusammenarbeit 

➔ Aktualisierung der Eckwerte zur Notfallplanung mit klaren, quantitativen Vorgaben und Definition 

verbindlicher Prozesse und Zuständigkeiten in den verschiedenen Lagen 

➔ Prüfen, ob sich zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden, die bestehende Personal- und Unter-

bringungskapazitäten zum Teil gemeinsam nutzen lassen, um Engpässen besser begegnen zu kön-

nen und vorzeitige Kantonsaustritte wie auch Zuweisungsstopps einzelner Kantone vermeiden zu 

können 

➔ Prüfen, wie auch unter starker Belastung des Asylsystems ein (allenfalls) reduziertes Resettlement-

Programm weitergeführt werden kann  

 

Ausrichtung des Asylsystems auf Schutzbedürftige 

• Schutzquote 

– Liegt mit 54% - 60% über Planungswerten (50%) der AGNA 

– Bei erweiterten Verfahren: 62% - 72% (tiefe 44% im Jahr 2024 evtl. Effekt der vorzeitigen Kan-

tonsaustritte Ende 2022 / 2023) 

– Anreize zur Vermeidung mutmasslich unbegründeter Asylgesuche3 funktionieren grundsätzlich 

• Anzahl mutmasslich unbegründeter Gesuche 

– Der Anteil der mutmasslich unbegründeten Asylgesuche hat sich in den letzten zwei Jahren 

deutlich erhöht (von 20% auf 30%)  

➔ Prüfen, mit welchen Massnahmen die Zahl unbegründeter Gesuche reduziert werden kann  

 

Beschwerden und Qualität der Asylverfahren 

• Beschwerdequote 

– Unentgeltlicher Rechtsschutz hat sich bewährt 

– Vergütung mit Fallpauschalen gibt keinen Anreiz für aussichtslose Beschwerden 

• Entscheidbeständigkeitsquote 

– Kurz nach Einführung der Neustrukturierung knapp unter Zielwert (>95.5%), seither darüber 

➔ Insgesamt kein Handlungsbedarf  

 

Ausreisen, Rückführungen und Wegweisungsvollzug im Asylbereich 

• Ausreisen und Rückführungen  

– Ab 2021 jährlich Zunahme bei Wegweisungsentscheiden und vollzogenen Wegweisungen 

– Statistische Grundlagen für Ermittlung einer kohortenbasierten Ausreisequote sind unzureichend 

und müssen weiterentwickelt werden. 

 

3  Zur Definition der «mutmasslich unbegründeten Asylgesuche» vgl. die Erläuterungen in Fussnote 91, S. 74. 
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➔ SEM, BAZG und Kantone müssen erforderliche Datengrundlagen schaffen, damit kohorten-

basierte Ausreisquote berechnet werden kann 

➔ Prüfen, mit welchen Massnahmen sich Anzahl der freiwilligen und zwangsweisen Rückfüh-

rungen zusätzlich erhöhen lässt 

➔ Klären wie mit Personen umzugehen ist, die ausreisepflichtig sind, aber dennoch nicht zu-

rückgeführt werden können  

• Vollzugsdauer beim Wegweisungsvollzug  

– Dauer Papierbeschaffung (2024: 207 Tage) und Dauer Ausreiseorganisation nach erfolgter Pa-

pierbeschaffung (2024: 67 Tage) zeigen sehr positive Entwicklung und liegen um rund die Hälfte 

unter den Vorgaben 

➔ Bemühungen für verbesserte Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten sind fortzusetzen  
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Schutzstatus S 

 

• Erstmalige Anwendung  

– Einbezug aller Akteure über SONAS sinnvoll → in künftigen Krisen erstrebenswert 

– Einsatz Evaluationsgruppe Schutzstatus S gewinnbringend 

– Konzeptionell nicht ausreichend ins Gesamtsystem Asyl eingebettet 

➔ Kohärente Integration des Status S ins Gesamtsystem Asyl ist zu prüfen  

➔ Bedarf an zusätzlichen Evaluationen klären, um zentrale Lehren aus der erstmaligen und inzwi-

schen dreijährigen Anwendung zu ziehen 

• Verfahren bis Erteilung Schutzstatus S  

– Anfängliche akuten Herausforderungen sind gelöst 

– Tendenz zur verstärkten Einzelfallprüfung, da komplexere Profile und zur Vermeidung «miss-

bräuchlicher» Gesuche = ressourcenintensiv -> Pendenzenstand höher 

➔ Prioritätensetzung bzw. Einsatz von zusätzlichem Personal im Verfahrensbereich ist zu prüfen 

• Unterbringung  

– Überlastung und Überlauf der Personen aus BAZ in Kantone, Städte und Gemeinden darf nicht 

wieder passieren 

– Private Unterbringungen waren anfänglich für ausreichende Unterbringungskapazitäten system-

relevant. Ohne die private Unterbringung hätten zahlreiche Schutzsuchende keine Unterkunft 

erhalten. Der Aufwand der Kantone für Administration und Beratung war erheblich.  

– Keine generelle Ausweitung der privaten Unterbringung, aber als ergänzende Unterbringungs-

form in unvorhergesehenen Notlagen zweckmässig 

➔ Siehe Schwankungstauglichkeit im Asylbereich 

• Integrationsförderung 

– Dual-Intent-Grundsatz im Spannungsverhältnis zwischen Rückkehrorientierung und Integration 

zweckmässig 

– Förderung der Integration im Rahmen des Programm S hat sich bewährt 

– Überlastung und Überlauf der Personen aus BAZ in Kantone, Städte und Gemeinden darf nicht 

wieder passieren 

– Schritte zur besseren Verankerung der Integrationsförderung sind S aufgegleist 

– Hohe Reisetätigkeit führt zu An- und Anmeldungen, sowie No-Shows bei Integrationsmassnah-

men 

➔ Höhere Verbindlichkeit bei Integrationsmassnahmen (aus Kapitel «Ende Status S») 

• Ende Status S 

– Hohe Reisetätigkeit aufgrund Reisefreiheit im Schengenraum grundsätzlich nicht problematisch, 

bei längeren Abwesenheiten erfolgt eine Aufhebung (Motion Würth/Paganini, 24.3022/24.3035) 

– Basisszenario in Aufhebungskonzept ist nicht mehr aktuell, könnte aber Grossteils auf aktuelle 

Situation übertragen werden 

– Nothilfepauschale und -strukturen des Asylsystems sind für Personen mit aufgehobenem  

Status S nicht geeignet 
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– Personen mit 5 Jahren Schutzstatus erhalten eine Aufenthaltsbewilligung bis zur generellen Auf-

hebung des Schutzstatus S  

– Voraussichtlich historisch hohe Zahl an Härtefallverfahren ab 2027 könnte reguläre Strukturen 

von Bund und Kantonen überfordern  

➔ Tragfähige Lösung für die finanzielle Unterstützung der Personen zwischen dem Aufhebungs-

entscheid des Schutzstatus S und der Rückkehr 

➔ Klärung der Rechtsstellung, wenn nach fünf Jahren der Status S noch nicht aufgehoben ist 

➔ Lösung zum Umgang mit der voraussichtlich hohen Zahl an Härtefallgesuchen, die ab 2027 von 

den Kantonen und dem Bund zu bewältigen sein wird und der möglichen Heterogenität in der 

kantonalen Umsetzung der Bearbeitung der Härtefallgesuchen 
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Irreguläre Migration 

 

Einreise bzw. Aufgriffe von irregulär Aufhältigen 

• Zehntausende Aufgriffe durch das BAZG, tatsächliches Ausmass bleibt schwierig abzuschätzen. Bei 

der grossen Mehrheit der Personen handelt es sich um Transitmigration, die die Schweiz nicht als 

Zielland hat. → irreguläre Migration ist relevant 

➔ Handlungsbedarf in Form zusätzlicher / verstärkter Kontrollen muss von politischen Entscheidorga-

nen beurteilt werden. Zu beachten: 

– Binnengrenzkontrollen sind nur in Ausnahmesituationen zulässig, Massnahme müsste in be-

schlossene Reform des europäischen Asyl- und Migrationssystems eingebettet sein 

– Zusätzlicher Personalbedarf bei Bund und kantonalen Polizeiorganen 

– Volkswirtschaftliche Kosten bei (täglich) verzögertem Grenzverkehr 

 

Wegweisungsentscheide und Rückführungen im AIG-Bereich 

• Wegweisungsentscheide 

– Vergangene Datenlage über Anzahl ausgestellter Wegweisungsentscheide unsicher  

➔ Prüfen, ob bereits erfolgte Umstellung auf eMap bei der Erfassung der Wegweisungsent-

scheide die gewünschte Verbesserung bringt 

– Handhabung der Wegweisungsentscheide in den Kantonen unterschiedlich  

➔ Prüfen, ob Vereinheitlichung anzustreben ist 

– Heutige Regelung bezüglich Zuständigkeit des Wegweisungsentscheids zwischen den Kanto-

nen beinhaltet möglicherweise Fehlanreize 

➔ Regelung bezüglich Fehlanreize prüfen und bei Bedarf anpassen 

• Rückkehr 

– Schweiz gehört im europäischen Quervergleich mit den skandinavischen Ländern zu den erfolg-

reichsten 

➔ Prüfen, mit welchen zusätzlichen Massnahmen die Vollzüge gesteigert und beschleunigt wer-

den können 

➔ Prüfen, weshalb Vollzugsstufen 1 bis 4 im Asyl- und AIG-Bereich unterschiedlich häufig zum 

Tragen kommen und ob sich daraus konkrete Massnahmen für den Asyl- oder AIG-Bereich 

ergeben  

 

Sicherheit 

• Anzahl Beschuldigte4 (von Straftaten) ist in der Gruppe der Asylbevölkerung hoch, höher bei Perso-

nen im laufenden Asylverfahren und besonders hoch bei Personen aus nordafrikanischen Staaten 

→ Sicherheitsgefühl der Bevölkerung betroffen, erhebliche Aufwände bei kantonaler und kommuna-

ler Polizei 

➔ Prüfen, welche weiteren Massnahmen möglich sind, um Kriminalität von Personen im Asylbereich 

zu vermindern 

 

4  Vgl. hierzu auch die Erläuterungen in Fussnote 152, S. 108. 
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Belastung des Asylsystems durch mutmasslich unbegründete Asylgesuche 

• Anteil mutmasslich unbegründeter Asylgesuche steigt seit 2020, liegt 2024 bei 29% (inkl. Abschrei-

bungen) → Inanspruchnahme von Ressourcen, die für die Behandlung der begründeten Asylgesu-

che fehlen 

➔ Prüfen, mit welchen Massnahmen sich die Asylstrukturen vor mutmasslich unbegründeter Asylge-

suchen besser schützen lassen 

➔ Dabei sind die zum Teil korrespondierenden Gefässe zwischen Asylbereich und irregulärer Migra-

tion zu beachten 
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Integration 

 

Genereller Handlungsbedarf 

➔ Der Integrationsprozess für Personen mit Bleibeperspektive soll frühestmöglich einsetzen.  

➔ Es braucht gezieltere und wirksamere Integrationsmassnahmen, die auch schwer erreichbare Grup-

pen einbeziehen. Dabei sind Anreize oder Teilnahmeverpflichtungen zu prüfen und die Vereinbarkeit 

mit familiären Aufgaben sicherzustellen. 

➔ Die Koordination von Unterbringung, Betreuung, Sozialhilfe und Integrationsförderung ist weiter zu 

verbessern. 

 

Sprachförderung 

Die Sprachförderung von Geflüchteten funktioniert gut, rund 3 von 4 Geflüchteten erreichen das im 

Rahmen der IAS gesteckte Sprachförderziel – im internationalen Vergleich ein Spitzenwert. 

• Der Anteil der mit Sprachkursen erreichten über 16-jährigen VA/FL lag in den Jahren 2020-23 jeweils 

um die 70%. 

• Bei der ersten nach IAS-Standards geförderten Kohorte (2020) erreichen 77% der Geflüchteten 

nach drei Jahren mindestens den Sprachstand A1. 

• 2020-23 sind viele Analphabetinnen und Analphabeten in die Schweiz geflüchtet (zwischen 11% 

und 23% der VA/FL), deren Sprachförderung stellt eine besondere Herausforderung dar. 

• Spardruck und das Ziel einer schnellen (statt nachhaltigen) Arbeitsmarktintegration bergen das Ri-

siko, dass Geflüchtete in den Arbeitsmarkt eintreten, bevor sie über ausreichende Sprachkenntnisse 

verfügen. Dies kann eine prekäre Beschäftigung langfristig verfestigen und die dauerhafte Ablösung 

aus der Sozialhilfe sowie die soziale Integration erschweren. 

➔ Es ist zu klären, welche Gruppen von Geflüchteten das IAS-Ziel aus welchen Gründen nicht errei-

chen – und welche Massnahmen erforderlich sind, um dem entgegenzuwirken. Dabei müssen ge-

schlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt werden. 

➔ Es ist zu prüfen, wie die Sprachförderung als längerfristiger und bildungsorientierter Prozess gestal-

tet werden kann, der über das Erreichen von Basiskompetenzen hinausgeht und stärker an indivi-

duellen Bildungs- und Arbeitszielen ausgerichtet ist. 

 

Frühkindliche (Sprach-) Förderung 

Im Hinblick auf die IAS-Zielerreichung kann Folgendes festgehalten werden:  

• Mit der Einführung der IAS ist es gelungen, die Integration von Kindern im Alter von 0-4 Jahren 

stärker in den Fokus zu nehmen. Die Anzahl Kinder, die an einer Massnahme zur frühkindlichen 

Sprachförderung teilgenommen hat, ist gestiegen. 

• Es ist davon auszugehen, dass diejenigen Kantone, Städte und Gemeinden, die ein sog. Besuchs-

Obligatorium eingeführt haben, das IAS-Ziel erreichen. 

• Gesamtschweizerisch nehmen allerdings weniger als 50% der Kinder an einer Massnahme teil – 

dabei handelt es sich zudem oftmals um Angebote, deren Effizienz im Hinblick auf die Sprachförde-

rung unklar ist. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross. 

➔ Obwohl der wissenschaftlich belegte Nutzen früher Förderung für Chancengerechtigkeit – etwa im 

schulischen Kontext – unbestritten ist, bleibt der Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten der 
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familienexternen Kinderbetreuung für viele geflüchtete Familien unzureichend. Es ist zu prüfen, wie 

bestehende Barrieren – insbesondere fehlende Kita-Betreuungsplätze sowie finanzielle Hürden – 

wirksam abgebaut werden können.  

➔ Um das Potenzial frühkindlicher Förderung besser auszuschöpfen, sollte geprüft werden, wie ver-

bindliche Vorgaben formuliert und eine Verankerung entsprechender Massnahmen in den Regel-

strukturen erreicht werden können. 

 

Ausbildungsfähigkeit 

Die Zahl der jugendlichen Geflüchteten, die eine Ausbildung auf Stufe Sek II machen, konnte markant 

gesteigert werden. 

• Der Anteil der erreichten Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat deutlich zugenommen von rund 

40% im Jahr 2020 auf über 65% im Jahr 2023. 

• Von den 2020 eingereisten VA/FL befinden sich zwei Jahre nach der Einreise bereits 48  % in einer 

Ausbildung auf Sekundarstufe II oder in einem Vorbereitungsangebot – gegenüber der Einreiseko-

horte 2013 hat sich der Anteil nahezu verdoppelt. 

• Es zeigt sich sowohl ein Alters- wie auch ein Gender-Gap: Im Gegensatz zu Jugendlichen gelingt 

es weniger gut, junge Erwachsene in eine Berufsausbildung zu integrieren. Geflüchtete Frauen be-

suchen deutlich seltener ein Ausbildungsangebot auf Sekundarstufe II als Männer. 

• Es arbeiten viele junge Erwachsene im Tieflohnsektor, anstatt eine Ausbildung zu machen, da sie 

oft gegenüber ihren im Herkunftsland lebenden Angehörigen finanzielle Verpflichtungen haben. 

➔ Es braucht Ausbildungsmodelle, die mit den familiären und finanziellen Realitäten junger Geflüchte-

ter vereinbar sind. Der Zugang zu Bildung muss gezielt gefördert werden, insbesondere auch für 

junge Frauen. 

➔ Zu prüfen ist, wie das Absolvieren einer Ausbildung auf Sekundarstufe II verbindlicher angestrebt 

und strukturell besser unterstützt werden kann – etwa durch geeignete Anreizsysteme, Betreuungs-

elemente oder flexible Ausbildungsformate 

➔ Die individuelle Begleitung während der Ausbildung und beim Eintritt in den Arbeitsmarkt sollte in-

tensiviert werden. 

➔ Es muss geklärt werden, wie Unternehmen über das Potenzial junger Geflüchteter informiert und für 

die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen sensibilisiert werden können. 

 

Arbeitsmarktfähigkeit 

Seit Einführung der IAS treten VA/FL deutlicher rascher und in grösserer Zahl in den Schweizer Arbeits-

markt ein. Das IAS-Ziel einer Erwerbstätigenquote von 50% sollte nicht nur erreicht, sondern sogar 

übertroffen werden. Im internationalen Vergleich gelingt die langfristige Arbeitsmarktintegration von Ge-

flüchteten in der Schweiz insgesamt sehr gut (Rang 2 der OECD-Länder). 

• Es ist ein klarer Anstieg bei der Teilnahme an arbeitsmarktorientierten Integrationsmassnahmen zu 

beobachten: Der Anteil der erreichten Personen stieg von 26% (2020) auf über 46% (2023), hat sich 

also mehr als verdoppelt. 

• Von den 2020 eingereisten VA/FL sind nach vier Jahren bereits 45% erwerbstätig. Im Vergleich zur 

Kohorte 2016 sind dies gut 10 Prozentpunkte mehr. Die neueren Kohorten 2021, 2022 und 2023 

bestätigen diesen Trend. 
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• Besonders bemerkenswert ist dies angesichts der Tatsache, dass viele VA/FL weniger als sechs 

Jahre Schulbildung und kaum Arbeitserfahrung mitbringen.  

• Es sind allerdings grosse alters- und geschlechterspezifische Unterschiede zu beobachten: Bei den 

im Jahr 2020 Eingereisten sind vier Jahre nach Einreise 21% der Frauen und 61% der Männer 

erwerbstätig, dieser Gender-Gap wurde in jüngster Zeit tendenziell sogar grösser. Vier Jahre nach 

der Einreise waren über 60 % der 16- bis 25-Jährigen erwerbstätig, aber nur 30 % der über 45-

Jährigen. 

• Beschäftigung und Einkommen von VA/FL sind oft prekär: Nur rund ein Drittel der 2016 Eingereisten 

war im 6. und 7. Jahr durchgehend erwerbstätig, 74 % der 2020 Eingereisten verdienten nach drei 

Jahren weniger als CHF 3'000.- im Monat. 

• Geflüchtete können sich seit Einführung der IAS rascher aus der Sozialhilfe ablösen. 

➔ Für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration braucht es Förderansätze direkt am Arbeitsplatz («trai-

ning on the job» und «supported employment») sowie eine ganzheitliche und längerfristige Beglei-

tung – nicht nur beim Einstieg, sondern auch zur Sicherung des Arbeitsplatzes und weiterer Qualifi-

zierung.  

➔ Wichtig sind gezielte Massnahmen, um den Gender-Gap und den Alters-Gap zu verringern. 

➔ Um langfristige Dequalifizierung zu vermeiden, braucht es flexiblere Wege zur Anerkennung von 

Qualifikationen und einen raschen Zugang zu qualifikationsnaher Beschäftigung. Es muss geprüft 

werden, wie nicht formal erworbene Kompetenzen von Geflüchteten systematischer erfasst und be-

stehende Abschlüsse anerkannt werden können. 

➔ Gute Anstellungsbedingungen, betriebsinterne oder branchenspezifische Förderangebote (Sprach-

kurse, Mentoring etc.) und die Offenheit der Arbeitgebenden sind entscheidend für die Arbeits-

marktintegration. Deshalb sollte die Wirtschaft stärker in die Umsetzung der IAS einbezogen werden. 

➔ Für den beruflichen Aufstieg sind vielfach bessere Sprachkenntnisse nötig. Der Zugang zu weiter-

führenden Sprachkursen ab Niveau B1/B2 ist zu fördern.  

 

Gesellschaftliche Teilhabe 

Im Hinblick auf die IAS-Zielerreichung kann Folgendes festgehalten werden: 

• Seit Einführung der IAS hat sich die Zahl der VA/FL, die an Massnahmen zur sozialen Integration 

teilnehmen, stark erhöht: Zwischen 2020 und 2023 stieg sie von 1’839 auf 6’050 – der Anteil wuchs 

von knapp 11 % auf 24 %. 

• Die BFS-Erhebung «Zusammenleben in der Schweiz» zeigt, dass die Bevölkerung zwar mehrheit-

lich offen gegenüber Diversität ist; seit 2020 nehmen fremdenfeindliche Einstellungen jedoch ten-

denziell zu. 

• Weder der Bund noch die Kantone verfügen – mit wenigen Ausnahmen – über eine Strategie zur 

Umsetzung dieses IAS-Ziels. Die Zuständigkeiten sind oft unklar oder zersplittert, einzelne Projekte 

und lokale Initiativen setzen nur punktuell an und entfalten deshalb beschränkt Wirkung. Die Poten-

ziale der Zivilgesellschaft (z. B. Vereinsleben, Nachbarschaftshilfe, Freiwilligenarbeit), der Wirtschaft 

(z.B. Mentoring im Betrieb) und der Geflüchteten werden nicht systematisch genutzt. 

• Eine Nachhaltige Integration gelingt nur, wenn Geflüchtete auch sozial und kulturell eingebunden 

sind und nicht diskriminiert werden.  

• Geflüchtete sind häufig mit Traumata und psychosozialen Belastungen konfrontiert, was ihre Teil-

nahme an Integrationsmassnahmen erschwert. 
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➔ Es ist zu prüfen, wie Geflüchtete stärker in die Planung und Umsetzung von Integrationsmassnah-

men einbezogen werden können.  

➔ Es braucht niederschwellige, zielgruppengerechte psychosoziale Angebote, um Isolation und Belas-

tungen frühzeitig zu begegnen.  

➔ Es ist ein Monitoring zur gesellschaftlichen Teilhabe aufzubauen, um relevante Entwicklungen und 

Herausforderungen frühzeitig erkennen zu können. 

➔ Zudem braucht es konkrete Ansätze, um rassistische Strukturen im Alltag zu bekämpfen. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Im Rahmen zweier nationaler Asyl Konferenzen (21. Januar 2013 und 28. März 2014) haben 

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden den Eckwerten der Vorlage zur Beschleunigung der 

Asylverfahren zugestimmt und die Gesamtplanung für die Umsetzung dieser Vorlage festge-

legt. 

An seiner Schlussabstimmung vom 25. September 2015 hat das Parlament die Vorlage zur 

Beschleunigung der Asylverfahren gutgeheissen (AS 2016 3101). Diese wurde in der Volks-

abstimmung vom 5. Juni 2016 von 66,8% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und von 

allen Kantonen angenommen. 

Die Neustrukturierung des Asylbereichs wurde per 1. März 2019 in Kraft gesetzt, zwei Monate 

darauf folgte per 1. Mai 2019 der Start der Integrationsagenda. Sechs Jahre nach Inkraftset-

zung der beiden Erlasse ist für den Lenkungsausschuss5 «Gesamtstrategie Asyl» eine sorg-

fältige Analyse angezeigt.  

1.2 Zielsetzung, Aufgabenstellung und Abgrenzung 

a) Zielsetzung 

Ziel der Analyse ist, für die drei Staatsebenen Bund, Kantone, Städte und Gemeinden eine 

gemeinsame Einschätzung zu Stärken und Schwächen – im Sinne von was hat sich bewährt 

und wo haben sich neue Fragestellungen ergeben – sowie zum Handlungsbedarf im Asyl-, 

Migrations- und Integrationsbereich seit der Umsetzung der Neustrukturierung zu schaffen. Auf 

dieser Grundlage sollen anschliessend die übergeordnete Strategie finalisiert und ein Umset-

zungsplan mit Massnahmen zur Optimierung des Asylsystems entwickelt werden. 

b) Aufgabenstellung 

Die Analyse fokussiert auf die Teilaspekte Asylbereich, Schutzstatus S, irreguläre Migration 

und Integration. Sie umfasst den Zeitraum März 20196 bis Ende 2024 und deckt damit die 

folgenden, aus asylpolitischer Sicht, besonders markanten Ereignisse ab: 

• Einführung der Neustrukturierung und Integrationsagenda im Frühling 2019 

 

5  Der Lenkungsausschuss war bei der Neustrukturierung des Asylbereichs als politisches Steuerungsorgan ins Leben 

gerufen worden. Er steuert auch die Erarbeitung der Gesamtstrategie Asyl. Dem Lenkungsausschuss gehören die 

Vertreter und Vertreterinnen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), die Präsidien der kan-

tonalen Konferenzen der Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) und der Justiz- und Polizeidirektorinnen und 

-direktoren (KKJPD) sowie der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) und der Schweizerische Städteverband 

(SSV) an.  

6  Im Integrationsbereich ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (1. Januar 2020). 
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• Corona-Pandemie ab Februar / März 2020 bis Februar 20227 

• Erstmalige Aktivierung des Schutzstatus S infolge des Ukraine-Kriegs per März 2022 

• Allgemein starker Anstieg der Asylgesuche ab Mitte 2022  

Im Rahmen der Analyse werden die folgenden Fragestellungen beleuchtet: 

• Entwicklung im Zeitablauf  

• Stärken und Erfolge  

• Identifizieren von Schwerpunkten mit Handlungsbedarf  

c) Abgrenzung 

Gemäss dem erteilten Mandat konzentriert sich die vorliegende Analyse in den vier Teilaspek-

ten Asylbereich, Schutzstatus S, irreguläre Migration und Integration in erster Linie auf die Er-

reichung der übergeordneten Ziele, wie sie in der Neustrukturierung des Asylbereichs und der 

Integrationsagenda festgelegt sind. Daneben stehen auch die Zusammenarbeit und die 

Schnittstellen zwischen den drei Staatsebenen im Fokus der Untersuchung. Der Bericht erhebt 

dementsprechend nicht den Anspruch, eine umfassende Analyse sämtlicher Themenfelder 

über den gesamten Asyl-, Migrations- und Integrationsaspekt zu leisten.  

Vielmehr werden in den vier Teilaspekten ausgewählte Themenfelder vertieft untersucht, an-

dere nur am Rande beleuchtet (z.B. in Form von kurzen Exkursen) und auf gewisse Fragestel-

lungen wird nicht eingegangen (z.B. Finanzen bzw. Deckungsgrad der Bundesabgeltungen 

[z.B. Global-, Nothilfe- und Integrationspauschale]8, Qualität der Unterbringung und Betreuung 

im Asylbereich auf allen drei Staatsebenen, Unterbringung von besonders renitenten Asylsu-

chenden, Umgang mit unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden [MNA] oder vulnerablen 

Personen, Organisation und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, Bildung und Beschu-

lung in der Regelstruktur, Partizipation der Flüchtlinge an der Organisation ihrer Alltags). 

Die für die Analyse gewählte Abgrenzung stellt kein Präjudiz für die Gesamtstrategie dar. Es 

wird dort zu entscheiden sein, welche (zusätzlichen) Themenfelder in welcher Bearbeitungs-

tiefe einfliessen sollen.  

 

7  Zur Abgrenzung der Zeitperiode der Covid-Pandemie wird von folgenden Daten ausgegangen: 18. Februar 2020 

(Bundesrat verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 1‘000 Personen in der Schweiz) bzw. 16. März 2020 (Bun-

desrat beschliesst Anwendung der Notstandsgesetze [z.B. in Bars Restaurants und Diskotheken dürfen sich maxi-

mal 50 Personen aufhalten)] bis 22. März 2021 (die Einschränkungen für Treffen im Familien- und Freundeskreis 

werden weitgehend aufgehoben) bzw. bis 16. Februar 2022 (Bundesrat hebt die Corona-Schutzmassnahmen weit-

gehend auf). 

8  Der Deckungsgrad der Globalpauschalen wird zurzeit in einem separaten Projekt in Zusammenarbeit zwischen 

SEM, BFS und den Kantonen analysiert. Die Überprüfung der Entwicklung der Nothilfekosten erfolgt unter Einbezug 

der SODK und der KKJPD seit über 20 Jahren im Rahmen des Monitorings Sozialhilfestopp. 
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1.3 Methodisches Vorgehen 

Die Erarbeitung des Berichts erfolgte in drei Phasen: 

a) Phase 1: Initialisierung und Konzept 

In der Phase 1 (Februar 2025) haben der tripartite Ausschuss Strategie (TriAS)9 und Ecoplan 

anlässlich einer Sitzung die Aufgabenstellung, das Auftragsverständnis und das methodische 

Vorgehen diskutiert und verabschiedet. In der Folge hat das SEM zu den Teilaspekten Asyl-

bereich, Schutzstatus S und irreguläre Migration in rund 20 Inputpapieren verschiedene Unter-

lagen zu einzelnen Themenfeldern zuhanden von Ecoplan aufbereitet.10 Ebenfalls hat das 

SEM per Ende März Ecoplan mit einer Liste der zu sichtenden Dokumente bedient.  

b) Phase 2: Durchführung der Analyse 

Anfang April 2025 hat Ecoplan die inhaltlichen Arbeiten aufgenommen und in einem ersten 

Schritt über 80 Dokumente gesichtet. Auf Basis dieser Dokumente hat Ecoplan zu den drei 

Teilaspekten Asylbereich, Schutzstatus S und irreguläre Migration je ein Inputpapier erstellt 

und diese in fünf bilateralen Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertreter von SEM, 

KKJPD, SGV, SODK und SSV diskutiert. In den bilateralen Gesprächen ging es um eine Rück-

meldung zur generellen Stossrichtung der Analyse, zu den bis zu diesem Zeitpunkt abgehan-

delten Themenfeldern sowie zu den Erkenntnissen und zum identifizierten Handlungsbedarf. 

Nach den bilateralen Gesprächen wurde unter Einarbeitung der Rückmeldungen ein erster 

Teilentwurf des Analyseberichts mit den vorliegenden Kapiteln 3 bis 5 erstellt.  

c) Phase 3: Validierung der Ergebnisse 

Der Teilentwurf floss in den Workshop 1 ein, der Anfang Mai 2025 stattfand. Nebst den Mit-

gliedern des TriAS nahmen am Workshop auch je eine Vertreterin des UNHCR sowie der 

Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) teil. Im Workshop wurden die Erkenntnisse und der 

Handlungsbedarf in den einzelnen Themenfelder der Kapitel 3 bis 5 diskutiert und soweit wie 

möglich bereinigt. Ebenfalls diskutiert wurde die inhaltliche Abgrenzung des Berichts und die 

Frage, welche Ergänzungen vorzunehmen sind.  

Mit den Erkenntnissen aus Workshop 1 wurde eine erste, vollständige Berichtsversion erstellt. 

Der Berichtsentwurf wurde in Workshop 2 Mitte Juni 2025 mit den Mitgliedern des TriAS dis-

kutiert und bereinigt. Basierend darauf wurde per Ende Juni 2025 der finale Schlussbericht 

erstellt.  

 

9  Der TriAS setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Generalsekretariat (GS) SODK, GS KKJPD, Direktion 

SSV und Direktion SGV, GS-EJPD und Direktion SEM zusammen. Er untersteht dem Lenkungsausschuss (vgl. 

Fussnote 5) und begleitet die Arbeiten der Gesamtstrategie Asyl auf der Ebene Führung. 

10  Der Teilaspekt Integration (Kapitel 6) wurde vom Generalsekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 

erstellt.  
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1.4 Aufbau des Berichts 

Der Bericht ist wie folgt gegliedert 

• In Kapitel 2 werden die Ziele und wesentlichen Elemente der Neustrukturierung des Asyl-

bereichs sowie der Integrationsagenda vorgestellt. 

• Die Kapitel 3 bis 6 enthalten pro Teilaspekt (Asylbereich, Schutzstatus S, irreguläre Migra-

tion und Integration) die vorgenommene Analyse. Präsentiert wird jeweils für ausgewählte 

Themenfelder die Entwicklung während der untersuchten Zeitperiode 2019 bis 2024, die 

daraus gewonnene Erkenntnisse sowie den identifizierten Handlungsbedarf.  
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2 Neustrukturierung des Asylbereichs und Integrationsagenda 
Schweiz 

2.1 Zielsetzungen der Neustrukturierung 

Mit der Neustrukturierung des Asylbereichs wurden die folgenden übergeordneten Ziele ange-

strebt:11 

• Asylverfahren werden rasch und rechtsstaatlich korrekt durchgeführt; 

• Schutzbedürftigen Personen erhalten weiterhin den notwendigen Schutz und sie sollen so 

rasch als möglich in der Schweiz integrieren können; 

• Asylsuchende haben weniger Anreiz, offensichtlich unbegründete Asylgesuche einzu-

reichen 

• Die Glaubwürdigkeit des Asylbereiches wird nachhaltig gestärkt; 

• Der Vollzug von Wegweisungsentscheiden erfolgt konsequent; 

• Die Unterbringungsstrukturen sind grossräumig und effizient organisiert 

2.2 Charakteristiken des neuen Asylverfahrens 

2.2.1 Überblick über das Verfahren 

Um die Asylverfahren rasch und rechtsstaatlich korrekt durchführen zu können, folgen sie ei-

nem strikten Ablauf und sind zeitlich über alle Stufen getaktet (vgl. folgende Abbildung):12 

• Vorbereitungsphase: Sämtliche Asylsuchenden werden innerhalb von 72 Stunden nach 

Einreichung ihres Gesuchs einem Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion zugewiesen, 

das der Bund in einer der sechs Asylregionen (vgl. nachstehenden Abschnitt) betreibt. Im 

Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion (BAZmV) erfolgen innert 10 bzw. 21 Arbeitsta-

gen die Vorabklärungen, die zur Durchführung des eigentlichen Asylverfahrens notwendig 

sind.13 

• Dublin-Verfahren: Hat ein Asylsuchender bereits vorgängig in einem anderen Dublin­Staat 

ein Asylgesuch gestellt (oder ist dort irregulär in den Schengen­Raum eingereist), wird ein 

sogenanntes Dublin­Verfahren eröffnet. Die Rückführung in den zuständigen Dublin­Staat 

erfolgt, sofern dieser der Rückübernahme zugestimmt hat. Im Gegensatz zu früher wird in 

 

11  Vgl. Ecoplan (2014) bzw. Arbeitsgruppe Neustrukturierung des Asylbereichs (AGNA) (2014), Gesamtplanung Neu-

strukturierung des Asylbereichs, Schlussbericht. Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern 

folgender Institutionen zusammen: Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), Kantonale 

Sozialdirektoren und Sozialdirektoren (SODK), Staatssekretariat für Migration (SEM), Schweizerischer Gemeinde-

verband, Schweizerischer Städteverband (SSV), kantonale Migrationsämter, kantonale Sozialämter, kantonale 

Asylkoordinatorinnen und -koordinatoren, Fachverband der kantonalen und städtischen Migrationsbehörden (VKM), 

Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, Stadtrat Zürich. 

12  Weitgehend übernommen aus Staatssekretariat für Migration (SEM); Konferenz der Kantonalen Justiz- und Poli-

zeidirektorinnen und -direktoren (KKJP)D; Kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) (2018) 

13  10 Arbeitstage für Dublin-Verfahren, 21 Arbeitstage für beschleunigte Verfahren und erweiterte Verfahren 
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solchen Fällen auf eine Kantonszuweisung verzichtet. Wenn immer möglich erfolgt die 

Rückführung direkt ab Bundesasylzentrum. Kann das Dublin­Verfahren nicht vollzogen wer-

den, erfolgt der Übertritt in ein beschleunigtes Verfahren oder ein erweitertes Verfahren. 

Abbildung 2-1: Asylverfahren gemäss Neustrukturierung 

 

Quelle:  Staatssekretariat für Migration (SEM); Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -di-
rektoren (KKJP)D; Kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) (2018) 

• Beschleunigtes Verfahren: Nach dem Abschluss der Vorbereitungsphase wird in einem 

kurzen und strukturierten Ablauf die Anhörung zu den Asylgründen durchgeführt. Wenn die 

Faktenlage klar ist, wird im beschleunigten Verfahren innert 8 Arbeitstagen ein erstinstanz-

licher Asylentscheid direkt im Bundesasylzentrum gefällt. Resultiert ein positiver Asylent-

scheid oder eine vorläufige Aufnahme, erfolgt anschliessend eine bevölkerungsproportio-

nale Kantonszuweisung. Bei einem negativen Entscheid wird so rasch als möglich die Weg-

weisung direkt ab Bundesasylzentrum vollzogen. Die maximale, gesamte Aufenthaltsdauer 

in Bundesasylzentren beträgt 140 Tage.14 Lässt sich die Wegweisung nicht innerhalb dieser 

Frist vollziehen bzw. ist die Abreise zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, wird die aus-

reisepflichtige Person aus dem Bundesasylzentrum ausgeschlossen und in den zuständi-

gen Kanton überwiesen. Zuständig für den Wegweisungsvollzug ist in einem solchen Fall 

 

14  Der Aufenthalt von 140 Tagen im BAZ kann nur dann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylver-

fahren rasch abgeschlossen oder der Vollzug der Wegweisung erfolgen kann. 
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der Standortkanton des Bundesasylzentrums, dort können abgewiesene Asylsuchende bei 

Bedarf auch Nothilfe beziehen. Der Standortkanton erhält für seine Vollzugsaufgabe eine 

Kompensation.  

• Erweitertes Verfahren: Sind nach der Anhörung zu den Asylgründen zusätzliche Abklä-

rungen notwendig, wird ein erweitertes Asylverfahren durchgeführt. Der Bund weist die be-

troffenen Asylsuchenden einem Kanton zu, der während der weiteren Abklärungen durch 

das SEM ihre Unterbringung und Betreuung übernimmt. Ziel ist es, dass im erweiterten 

Verfahren ein erstinstanzlicher Entscheid rund zwei Monate nach Kantonszuweisung vor-

liegt. Der Zuweisungskanton bleibt sowohl bei einem positiven als auch bei einem negativen 

Asylentscheid für die weiteren Schritte (Integration oder Vollzug der Wegweisung) zustän-

dig.  

2.2.2 Asylregionen und Bundesasylzentren 

Die angestrebte Beschleunigung und rechtsstaatlich korrekte Durchführung der Asylverfahren 

erfordern, dass die asylsuchenden Personen für die Vorbereitungsphase und soweit möglich 

auch bis zum erstinstanzlichen Entscheid zentral untergebracht sind. Um auf das neue System 

umsteigen zu können, wird die Schweiz in sechs Asylregionen (vgl. Abbildung 2-2) unterteilt 

und in jeder Region werden zwei bis fünf Bundesasylzentren (BAZ) realisiert: Jeweils ein BAZ, 

in welchem die Asylverfahren durchgeführt werden (BAZmV), sowie mindestens ein Bunde-

sasylzentrum, das der Unterbringung von Personen dient, welche auf den Asylentscheid war-

ten oder die Schweiz verlassen müssen (BAZoV). Zudem werden schweizweit zwei Besondere 

Zentren (BesoZ) zur Unterbringung von Asylsuchenden betrieben werden, welche die öffentli-

che Ruhe und Ordnung oder den Betrieb des Zentrums stören.15 

Der aktuelle Umsetzungstand ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. In allen sechs Regi-

onen sind mindestens zwei BAZ in Betrieb. Zum Teil handelt es sich dabei jedoch um tempo-

räre Einrichtungen, insbesondere in den Regionen Ostschweiz sowie Tessin und Zentral-

schweiz fehlt bisher ein zweites permanentes BAZ. Auf die Zahl der permanent und temporär 

verfügbaren Plätze werden wir in Kapitel 3.3.2 ausführlicher eingehen. 

 

15  Um die betrieblichen Abläufe so effizient wie möglich zu gestalten und die Schwankungstauglichkeit sicherzustellen, 

müssen die Kategorien der BAZ jedoch durchlässig sein. Deshalb unterscheidet das neue Asylgesetz nicht zwi-

schen Bundesasylzentren mit und ohne Verfahrensfunktion. Separat geregelt werden nur BesoZ. 
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Abbildung 2-2: Die sechs Asylregionen mit den Bundesasylzentren (BAZ)  

(Stand: 4. Juni 2025) 

 

Quelle: SEM 

2.2.3 Zuständigkeit für Unterbringung und Betreuung auf der Ebene der Kantone / Gemein-
den 

Die nachstehende Abbildung 2-3 gibt einen Überblick über die Organisation und Zuständigkeit 

für Unterkunft und Betreuung auf der Ebene Kanton / Gemeinden während der 5- bzw. 7-jäh-

rigen Auszahlungsperiode der Globalpauschalen des Bundes.16 Die Darstellung zeigt, dass auf 

der Kantons- und Gemeindeebene eine grosse Vielfalt von Organisationsstrukturen besteht:17 

• In einigen Kantonen (AI, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SH18, TI, UR, VD, VS, ZG) 

ist der Kanton während der gesamten Auszahlungsperiode der Globalpauschalen für die 

Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden, FL und VA zuständig.19 Verschiedene 

 

16  Der Bund entschädigt die Kantone für die Unterbringung und Betreuung von FL und VA in den ersten 5 bzw. 7 

Jahren mit sogenannten Globalpauschalen. Die Kantone können die Globalpauschalen ganz oder teilweise an die 

Gemeinden oder an Dritte weitergeben, wenn sie diese mit der Ausrichtung der Sozialhilfe beauftragt haben. 

17  Die Zusammenstellung basiert auf einer Erhebung der SODK aus dem Jahr 2025 im Zusammenhang mit dem 

Projekt «Deckungsgradanalyse der Globalpauschalen», welches gemeinsam von SODK und SEM durchgeführt 

wird. Für den Kanton NW liegen keine Angaben zur Organisationsstruktur auf der kantonalen bzw. kommunalen 

Ebene vor. 

18  Gemäss den Bestimmungen des kantonalen Sozialhilfegesetzes obliegt die Zuständigkeit für die Asyl- und Flücht-

lingsbetreuung zwar formal bei den Gemeinden. Im Rahmen der Neustrukturierung haben die Gemeinden jedoch 

die Asyl- und Flüchtlingsbetreuung an das kantonale Sozialamt delegiert. 

19  In LU dauert die Zuständigkeit des Kantons über die Auszahlungsperiode des Bundes hinweg. Erst 10 Jahre nach 

Einreise geht die Zuständigkeit für allfällige Sozialhilfeleistungen an die Gemeinden über. 
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Kantone delegieren die Aufgaben über Leistungsaufträge vollständig oder teilweise an 

Dritte (z.B. BE20, BS, FR, NE, TI, UR, VD, ZG). Häufig aber nicht immer kommt bei diesen 

Kantonen21 bei der Unterbringung und Betreuung auch ein Zwei-Phasen-System zur An-

wendung (vgl. nachfolgende Ausführungen). 

• In verschiedenen Kantonen (AR, BL, SO22, SZ, TG22, ZH) ist mit dem Zwei-Phasen-System 

auch ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden: In der ersten Phase der Aufnahme ist der 

Kanton zuständig für die Unterbringung und Betreuung und verwendet hierzu oft Kollek-

tivunterkünfte23. In einer zweiten Phase erfolgt dann der Übergang der Zuständigkeit an die 

Gemeinden. Ab diesem Zeitpunkt werden die asylsuchenden Personen meist in individuel-

len Wohnräumen untergebracht.24 In einigen Kantonen gibt es dabei die Regelungen, dass 

der Austritt in die Gemeinden erst nach einem positiven Asylentscheid erfolgt und zuvor die 

Asylsuchenden in den Kollektivunterkünften verbleiben.25  

• In einer weiteren Kategorie von Kantonen (AG, GR, SG) ist die Zuständigkeit zwischen 

Kanton und Gemeinden abhängig vom Status der Person (Asylsuchende, VA, FL, Schutz-

status S) oder von der Personengruppe (z.B. MNA).  

Nach Ablauf der 5- bzw. 7-jährigen Auszahlungsperiode der Globalpauschale geht in mehreren 

Kantonen die Zuständigkeit für die Sozialhilfe im Asylbereich auf die Städte und Gemeinden 

über (in der Abbildung nicht dargestellt). Zusätzlich zu jenen Kantonen, in denen die Städte 

und Gemeinden bereits während der Auszahlungsperiode der Globalpauschale für die Aus-

richtung der Sozialhilfe zuständig sind. 

 

20  BE arbeitet mit regionalen Partnern zusammen.  

21  So kennen z.B. die Kantone GE, OW und UR kein Zwei-Phasen-System. 

22  Ausgenommen von der kommunalen Zuständigkeit in der zweiten Phase sind die MNA, welche in der Zuständigkeit 

des Kantons verbleiben.  

23  Unter Kollektivunterkünfte werden in der Regel Unterbringungsstrukturen ab 20 Personen verstanden. 

24  Auch in dieser Kategorie von Kantonen bzw. Gemeinden, wird die Erbringung der Leistung häufig an Dritte delegiert 

bzw. mit Leistungsverträgen gearbeitet. 

25  Je nach Situation auf dem Wohnungsmarkt müssen auch nach dem Übergang in die Gemeinden die Personen 

vereinzelt noch in kommunalen Kollektivunterkünften untergebracht werden.  
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Abbildung 2-3 Organisation der Unterbringung und Betreuung auf der Ebene Kanton / Ge-

meinden während 5- bzw. 7-jährigen Auszahlungsperiode der Globalpauscha-

len des Bundes 

 

Legende: N=Asylsuchende (N-Ausweis); B = Anerkannte Flüchtlinge (Asylgewährung mit B-Ausweis); F= vorläufig 
aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer (F-Ausweis); F mit FL = Anerkannte Flüchtlinge mit vorläu-
figer Aufnahme als Flüchtling (F-Ausweis); MNA = Minderjährige Asylsuchende; TISG = Trägerverein In-
tegrationsprojekte St.Gallen 
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2.2.4 Unterstützende Rolle der Zivilgesellschaft 

Der Zivilgesellschaft kommt im gesamten Asylbereich eine bedeutende und vielfältige Rolle 

zu. Nicht nur, aber vor allem in Krisen mit grosser Zunahme von Asylsuchenden – wie etwa 

infolge der vom Krieg betroffenen Bevölkerung in der Ukraine – ist sie ein Akteur, der schnell, 

flexibel und oft ergänzend zum staatlichen Handeln wichtige Aufgaben wahrnehmen kann. Na-

mentlich zu erwähnen sind unter anderem die folgenden Leistungen: 

Exkurs: Die wichtigsten Ausweistypen in der Schweiz für Ausländerinnen und Ausländer 

Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten Ausweistype für Aus-

länderinnen und Ausländer in der Schweiz und zeigt auf, welche Rechte und Gültigkeitsdauer mit den 

verschiedenen Ausweistypen bzw. dem Status Asylsuchend, Flüchtling, vorläufige Aufnahmen verbun-

den ist.  

Abbildung 2-4: Ausweistypen in der Schweiz für Ausländer 

Bezeichnung 

Ausweistyp 

Beschreibung Gültigkeitsdauer 

Asylsuchende 

Ausweis N 

Für Personen im Asylverfahren. Keine freie 

Wahl des Wohnorts und eingeschränkter Zu-

gang zum Arbeitsmarkt. 

Während des Asylverfah-

rens 

Aufenthaltsbewilligung 

Ausweis B 

Für EU/EFTA-Bürger und Drittstaatenangehö-

rige mit längerem Aufenthalt (meist > 1 Jahr), 

z. B. durch Arbeitsvertrag oder Familiennach-

zug. 

5 Jahre (EU/EFTA), 1 

Jahr (Drittstaaten) 

Aufenthaltsbewilligung für 

anerkannte Flüchtlinge 

Ausweis B  

(Flüchtlingsstatus) 

Wird an Personen vergeben, deren Asylge-

such angenommen wurde. Sie gelten als 

Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlings-

konvention. 

1 Jahr, in der Regel auto-

matisch verlängerbar 

Niederlassungsbewilligung 

Ausweis C 

Für dauerhaft in der Schweiz lebende Perso-

nen. Freie Wohnsitzwahl und uneinge-

schränkte Arbeitsaufnahme möglich. 

Unbefristet (mit periodi-

scher Kontrolle) 

Vorläufig Aufgenommene, 

vorläufig aufgenommene 

Flüchtlinge 

Ausweis F 

Für Personen, deren Asylgesuch abgelehnt 

wurde, aber bei denen eine Rückkehr (z. B. 

wegen Krieg) nicht möglich oder zumutbar ist. 

1 Jahr, verlängerbar 

Kurzaufenthaltsbewilligung 

Ausweis L 

Für befristete Aufenthalte unter einem Jahr 

(z. B. Arbeitsverträge < 1 Jahr). 

Bis 12 Monate, verlänger-

bar 

Grenzgängerbewilligung 

Ausweis G 

Für Personen mit Wohnsitz im Ausland, die in 

der Schweiz arbeiten (Grenzgänger). 

5 Jahre (EU/EFTA), 1 

Jahr (Drittstaaten) 

Schutzstatus (z. B. Ukra-

ine-Flüchtlinge) 

Ausweis S 

Für Gruppen von Geflüchteten, z. B. im Fall 

von Kriegen, ohne individuelles Asylverfahren. 

1 Jahr, verlängerbar 
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• Erste Hilfe & Soforthilfe 

– Bereitstellung von Notunterkünften in der Schweiz, Sachspenden (Kleidung, Hygienear-

tikel, Essen) 

– Verpflegung, medizinische Hilfe, psychologische Betreuung 

– Krisenreaktion durch Freiwillige: Rascher Aufbau von Unterstützungsnetzwerken (z. B. 

bei der Ankunft Geflüchteter an Bahnhöfen oder in Zentren) 

• Koordination und Zusammenarbeit 

– Vernetzung von freiwilligen Helfer:innen mit NGOs, Gemeinden und Behörden 

– Koordination von Spendenaktionen, Hilfstransporten und Unterkünften 

– Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen (z. B. UNHCR) bei der Weiterlei-

tung von Informationen und Ressourcen 

• Unterbringung in Privathaushalten und/oder Vermittlung von Unterkünften (Wohnungen, 

Ferienhäuser) 

– Insbesondere bei der Ukraine-Krise 2022: Zehntausende Schweizer Haushalte nahmen 

Geflüchtete auf – vermittelt etwa durch Organisationen wie: lokale Plattformen, Kirchge-

meinden, Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Campax 

• Sprach- und Integrationsangebote 

– Spontane Organisation von Sprachkursen, interkulturellen Begegnungen und Freizeit-

aktivitäten 

– Hilfe beim Einstieg in Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt 

• Beratung 

– Erstberatung bei Ankunft in der Schweiz (allgemeine Fragen zum Asylsystem) 

– Aufklärung über Rechte und Pflichten, Begleitung im Asylverfahren 

– Schutz für besonders gefährdete Personen (z. B. unbegleitete Minderjährige, Frauen, 

LGBTQ+-Personen) 

Nebst diesen Leistungen bei Flüchtlingskrisen nimmt die Zivilgesellschaft auch in anderen 

Flüchtlingsbereichen eine bedeutende und vielfältige anwaltschaftliche Rolle ein (z.B. Unter-

stützung und Integration von Geflüchteten, Rechtsberatung und Menschrechtsarbeit, Öffent-

lichkeitsarbeit und Sensibilisierung, Einflussnahme und Lobbying, Kontrolle staatlichen Han-

delns). 

Der Einsatz der Zivilgesellschaft wird oft über NGOs, Kirchen oder Behörden koordiniert. Sie 

mobilisieren, betreuen und beraten die vielen Freiwilligen bei ihrem Einsatz, bilden sie weiter 

und vermitteln ihnen die für ihren Einsatz notwendigen Fachkenntnisse. Eine ganz besondere 

und zentrale Rolle kommt dabei den Diaspora-Organisationen zu. Sie können die Geflüchteten 

in ihrer Sprache beraten und begleiten und kennen ihre Probleme und Sorgen aus eigener 

Erfahrung, was Vertrauen schafft. Umso wichtiger ist es, dass NGOs und Behörden diese Kon-

takte in- und ausserhalb von Krisen pflegen. 
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2.2.5 Ausblick auf den EU-Migrations- und Asylpakt: Reform des europäischen Asyl- und 
Migrationssystems 

Im Mai 2024 verabschiedete die EU mit dem Migrations- und Asylpakt (EU-Pakt) eine umfas-

sende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Über harmonisierte und 

effiziente Asyl- und Wegweisungsverfahren und ein gestärktes Dublin-System soll die irregu-

läre Migration nach Europa von Personen, die keinen Schutz benötigen, in Zukunft verringert, 

und die Sekundärmigration im Schengen Raum reduziert werden. Andererseits soll Schutz 

rasch gewährt werden, wenn dieser gebraucht wird. Mit der Reform soll ausserdem die Ver-

antwortung gerechter auf die EU-Staaten verteilt werden, um künftig Überlastungen der Auf-

nahmestrukturen vorzubeugen.  

Die zwei grundlegend neuen Elemente der Reform – rasche Verfahren an den Aussengrenzen 

des Schengen-Raums bei geringer Aussicht auf Schutz und der Solidaritätsmechanismus – 

sind für die Schweiz als an Schengen und Dublin assoziierter Staat nicht bindend. Fünf der 

zehn Rechtstexte sind für die Schweiz hingegen ganz oder teilweise verbindlich. Darin werden 

gewisse Dublin-Zuständigkeitsregeln neu geregelt, wobei der Grundsatz der Zuständigkeit des 

Erstasylstaats beibehalten wird. Die Eurodac-Datenbank wird um weitere Daten und Perso-

nenkategorien erweitert. Zudem muss die Schweiz mit dem EU- Pakt ein neues Überprüfungs-

verfahren (Screening) für Personen einführen, welche irregulär in den Schengen-Raum einge-

reist sind. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 21. März 2025 die Botschaft zu den ent-

sprechenden Änderungen des nationalen Rechts zuhanden des Parlaments verabschiedet. 

Zeitgleich hat er sich im Grundsatz und unter Berücksichtigung der nationalen und europäi-

schen Asyllage für eine freiwillige Beteiligung am Solidaritätsmechanismus ausgesprochen. Er 

hat die Verwaltung beauftragt aufzuzeigen, wie eine solche konkret aussehen könnte.  

Die neuen Rechtsnormen sollen sowohl in der Schweiz als auch in der EU ab Juni 2026 gelten. 

Werden die Ziele der Reform erreicht, kann dies zu einem Rückgang der irregulären Migration 

in die Schweiz führen. Allerdings hängt die Wirksamkeit der neuen Bestimmungen von ver-

schiedenen Faktoren ab und ist vor der effektiven Umsetzung schwer zu antizipieren. Die ver-

änderten rechtlichen Rahmenbedingungen und Standards und deren direkte und indirekte 

Auswirkungen auf die Schweiz müssen bei der Erarbeitung der Gesamtstrategie berücksichtigt 

werden.  

2.3 Zielsetzungen der Integrationsagenda26 

Um Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen nachhaltig und rasch in den Arbeits-

markt zu integrieren und deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu reduzieren, haben sich 

Bund und Kantone im Jahr 2018 auf die gemeinsame Integrationsagenda Schweiz (IAS) geei-

nigt. Demnach soll die Integrationsförderung von Geflüchteten früher einsetzen27, intensiviert 

 

26  Input erstellt durch Nicole Gysin (Generalsekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen [KdK]) und Christof 

Rissi (Abteilung Integration SEM). 

27  Die Kantone können die Integrationspauschale (IP) gemäss Art. 15 Abs. 5 Verordnung über die Integration von 

Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) auch für die Förderung der Sprache und Bildung von Asylsuchenden im 

erweiterten Verfahren einsetzen. 
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und als gut koordinierter Gesamtprozess von einer durchgehenden Fallführung begleitet wer-

den. Die Integrationsmassnahmen sollen bedarfsgerecht und zielgruppenspezifisch ausgerich-

tet sein und sowohl die berufliche wie auch gesellschaftliche Integration umfassen. Definiert 

wurde ein auf sieben Jahre angelegter, idealtypischer Erstintegrationsprozess mit den folgen-

den Kernelementen, die von allen Kantonen umgesetzt werden müssen:  

1. Erstinformation und Abklärung individueller Integrationsförderbedarf  

2. Individuelle und professionelle Beratung und Begleitung während des ganzen Erstintegra-

tionsprozesses (sog. durchgehende Fallführung) 

3. Sprachförderung gemäss individuellem Bedarf  

4. Gezielte Massnahmen zur Erlangung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit 

5. Massnahmen zur sozialen Integration  

Bund und Kantone haben sich zudem auf gemeinsame Wirkungsziele in den Bereichen (frühe) 

Sprachförderung, Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit sowie soziale Integration verständigt 

(vgl. nachfolgend Kapitel 6). Diese Ziele sind für alle Kantone verbindlich28 und werden in ei-

nem gemeinsamen Monitoring regelmässig überprüft.  

Um die Asylsozialhilfe und die Integrationsförderung besser aufeinander abzustimmen und ei-

nen Anreiz zur Berufsbildung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu setzen, einigten 

sich Bund und Kantone auf zusätzliche Anpassungen im Finanzierungssystem des Asylbe-

reichs.29 Diese wurden auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt30 und haben zum Ziel, Fehlan-

reize gegen die Berufsbildung zu beseitigen und dem IAS-Prinzip «Arbeit durch Bildung» Rech-

nung zu tragen.  

Schliesslich haben Bund und Kantone sich im Hinblick auf das durch den Bund mittels Global- 

und Integrationspauschale mitfinanzierte Gesamtsystem auf das folgende übergeordnete Ziel 

geeinigt: «Es gilt die vorhandenen Ressourcen besser einzusetzen und das gesamte Unter-

stützungssystem im Asylbereich von der Sozialhilfe, über die Integrationsförderung bis hin zu 

den weiteren betroffenen Regelstrukturen kohärent, koordiniert und möglichst widerspruchsfrei 

auf eine rasche und nachhaltige Integration von VA/FL auszurichten. Ziel ist, dass möglichst 

viele VA/FL ein von der Sozialhilfe unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen kön-

nen.»31 Diese Ziel verlangt ein abgestimmtes Vorgehen aller staatlichen Akteure – von der 

Erstaufnahme in Kollektivunterkünften bis hin zur Betreuung und Begleitung in den ersten Jah-

ren des eigenständigen Wohnens. Im Zentrum stehen Sprachförderung, Bildung, 

 

28  Art. 14a VIntA legt die Leistungen fest, welche die Kantone im Rahmen der Umsetzung der Integrationsagenda 

Schweiz erfüllen müssen. Dazu gehört beispielsweise die Sicherstellung einer durchgehenden Fallführung. 

29 https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/integration/agenda/ias-tp1-finanzierungssystem.pdf.down-

load.pdf/ias-tp1-finanzierungssystem-d.pdf. 

30  Eingeführt wurden u.an. folgende Neuerungen: Die Kantone erhalten für 18- bis 24-jährige VA/FL fix eine Global-

pauschale– unabhängig von Erwerbstätigkeit oder Ausbildung. Für 25- bis 60-Jährige wird bei Einkommen bis 600 

Franken keine Pauschale mehr abgezogen. Diese beiden Anpassungen gelten auch für vorläufig Aufgenommene 

und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung (Status S). 

31  https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/integration/agenda/ias-tp1-finanzierungssystem.pdf.down-

load.pdf/ias-tp1-finanzierungssystem-d.pdf, S. 98. 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/integration/agenda/ias-tp1-finanzierungssystem.pdf.download.pdf/ias-tp1-finanzierungssystem-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/integration/agenda/ias-tp1-finanzierungssystem.pdf.download.pdf/ias-tp1-finanzierungssystem-d.pdf
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Arbeitsmarktintegration und gesellschaftliche Teilhabe als Schlüssel zu einer nachhaltigen In-

tegration und einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz.  
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3 Asylbereich: Analyse und Handlungsbedarf 

3.1 Asylgesuche 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

In der Arbeitsgruppe Neustrukturierung (AGNA) wurde für die Schweiz von einer Planungs-

grösse von 24‘000 Asylgesuchen pro Jahr ausgegangen. Auf die Festlegung einer expliziten 

Zielgrösse wurde demgegenüber verzichtet, da es sich um eine vorrangig exogen bestimmte 

Grösse (Kriege, Konflikte) handelt.  

b) Ausgangslage 

Die nachstehende Abbildung 3-1 zeigt die Entwicklung der jährlichen Asylgesuchszahlen zwi-

schen 2015 und 2024. Ebenfalls dargestellt sind die Erledigungen nach den verschiedenen 

Kategorien (Asylgewährung als Flüchtling [FL], vorläufige Aufnahme [VA], Ablehnung / Nicht-

eintretensentscheid (NEE) in einem Dublin-Verfahren ohne VA und Abschreibungen). 

Der Kurvenverlauf zu den Asylgesuchen zeigt sehr deutlich die grossen jährlichen Schwan-

kungen. Nach rund 40'000 Gesuchen im Jahr 2015 gingen die Gesuche bis ins Jahr 2019 auf 

knapp 14'300 zurück. Vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie32 nahm die Gesuchszahl 

im Jahr 2020 nochmals ab und erreichte im betrachteten Zeitraum mit rund 11'000 Gesuchen 

einen vorübergehenden Tiefstwert. Ab Mitte 2022 fand einegrosse Zunahme an Asylsuchen-

den statt, so dass der Jahreswert auf über 24'500 Gesuche stieg. In diesem Wert ist der – ab 

März 2022 – gleichzeitig anhaltende Anstieg von Schutzsuchenden aus der Ukraine (knapp 

75'000 Gesuche33) nicht enthalten. Auch im Jahr 2023 musste eine weitere Zunahme von Asyl-

gesuchen auf über 30’000 verzeichnet werden.34 Um der starken Belastung des Asylsystems 

Rechnung zu tragen, hat das EJPD im April 2023 auf Empfehlung des Sonderstabs Asyl (SO-

NAS) und in Absprache mit den Kantonen beschlossen, dass Resettlement-Programm35 zu 

sistieren, obwohl das Programm in breiten Kreisen auf eine grundsätzlich positive Haltung 

stösst. 

 

32  Zur zeitlichen Abgrenzung der Corona-Pandemie vgl. Fussnote 7, S. 8.  

33  Zum Verlauf der Anzahl Schutzsuchender aus der Ukraine nach dem Jahr 2022 vgl. Kapitel 4.2, S. 72.  

34  Ab Juli 2023 hat das SEM bei der Anerkennung von weiblichen afghanischen Asylgesuchen eine Praxisänderung 

vorgenommen. Afghaninnen, deren Asylgesuch in der Vergangenheit abgelehnt wurden und die über vorläufige 

Aufnahme in der Schweiz verfügten, konnten vor dem Hintergrund der Praxisänderung beim SEM ein erneutes 

Asylgesuch einreichen. Davon machten in den Jahren 2023/2024 rund 4'000 Afghaninnen Gebrauch, was sich in 

der Gesamtzahl der Asylgesuche bemerkbar machte.  

35  Resettlement bezeichnet die dauerhafte Neuansiedlung besonders schutzbedürftiger Personen in einem Drittstaat, 

der ihnen vollen Flüchtlingsschutz gewährt und ihnen die Möglichkeit bietet, sich im Land zu integrieren. Die 

Schweiz hat seit der Ratifizierung der Genfer Flüchtlingskonvention im Jahr 1955 regelmässig Flüchtlingsgruppen 

aufgenommen. In den Jahren 2015 bis 2023 wurden unter dem Titel „Resettlement“ pro Jahr zwischen 400 bis 

1‘000 Flüchtlinge aufgenommen.  

Seit 2019 verabschiedet der Bundesrat alle zwei Jahre ein Resettlement-Programm innerhalb der Bandbreite von 

1‘500 bis 2‘000 Flüchtlingen. 
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Im Jahr 2024 konnte – nach drei Jahren mit grossem Wachstum – erstmals wieder ein leichter 

Rückgang bei den Asylgesuchen verzeichnet werden. Mit 27'700 Asylgesuchen blieb die Zahl 

aber auf einem hohen Niveau. Zudem stellten im gleichen Jahr rund 17‘000 Personen ein Ge-

such um Schutzstatus S. Insgesamt sind das fast 45‘000 Menschen, die um Schutz ersuchten 

und damit mehr als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015.  

Abbildung 3-1: Entwicklung der Asylgesuche36 und Erledigungen 

  

Quelle: SEM Asylstatistik 

 

Die Anzahl Asylgesuche variiert wie erläutert über die Jahre stark. Unterschiede von mehr als 

10'000 Gesuchen innerhalb von ein bis zwei Jahren sind keine Ausnahme. Dies ohne erkenn-

bare Regelmässigkeit oder Muster, hingegen beeinflusst durch nicht hervorsehbare externe 

Ereignisse. Nebst der Entwicklung der Jahreseingänge sind für die Bereitstellung der erforder-

lichen Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten bzw. die Schwankungstauglichkeit des ge-

samten Asylsystems vor allem auch die unterjährigen Schwankungen wichtig. Der Eingang an 

Asylgesuche weicht in Spitzenmonaten teilweise stark vom Jahresdurchschnitt ab (sehr un-

gleichmässige unterjährige Verteilung der Asylgesuche, so z.B. bis zu 40% aller Eintritte eines 

gesamten Jahres innerhalb von 3 Monaten). Zudem zeigen sich wiederkehrende saisonale 

Schwankungen mit deutlich höheren Anläufen im Sommer oder Herbst.  

 

36  Primär- und Sekundärgesuche. 
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Abbildung 3-2: Entwicklung der Asylgesuche im Monatsverlauf  

 

Quelle: SEM Asylstatistik 

 

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Bestandeszahlen für Personen mit ei-

nem hängigen Asylgesuch oder Gesuch um Schutzstatus S.  

Abbildung 3-3:  Bestände von Personen mit hängigem Asylgesuch oder Gesuchen um Schutz-

status S (im BAZ oder in den Kantonen und Gemeinden) 

 

Quelle: SEM Sonderauswertung 
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Deutlich zu erkennen ist, dass in den Jahren 2022 bis 2024 die Zahl der hängigen Gesuche 

stark zugenommen hat. Im Jahr 2024 befinden sich – nach 2019 – mit einem Anteil von 61% 

erstmals wieder mehr Personen mit hängigen Gesuchen in den Kantonen und Gemeinden als 

in den BAZ. Dies hängt einerseits mit dem Pendenzenaufbau bei den Asylgesuchen im erwei-

terten Verfahren und andererseits auch mit den vorzeitigen Kantonsaustritten Ende 2022 zu-

sammen.37  

Nebst der Unterbringung und Betreuung von Personen mit hängigen Gesuchen sind aber die 

Kantone und Gemeinden vor allem durch die Aufnahme der Flüchtlinge (FL) und vorläufig Auf-

genommenen (VA) gefordert. Die Entwicklung der diesbezüglichen Bestandeszahlen ist in der 

nachstehenden Abbildung dargestellt. Um ein Gesamtbild zu erhalten, sind in der Abbildung 

auch Personen mit Schutzstatus S abgebildet sowie FL und VA mit einer Aufenthaltsdauer von 

mehr als 5 bzw. 7 Jahren in der Schweiz enthalten.38  

Abbildung 3-4: Bestände von Personen mit erledigtem Gesuch in den Kantonen und Gemein-

den, VA, FL und S (ohne N) 

 

Quelle: SEM Asylstatistik 

 

37  Vgl. dazu auch die Ausführungen im Exkurs «Vorzeitige Austritte aus den BAZ» auf S. 47. 

38  Wie bereits erwähnt entschädigt der Bund die Kantone für die Unterbringung und Betreuung von FL und VA in den 

ersten 5 bzw. 7 Jahren mit sogenannten Globalpauschalen. Die Kantone können die Globalpauschalen ganz oder 

teilweise an die Gemeinden oder an Dritte weitergeben, wenn sie diese mit der Ausrichtung der Sozialhilfe beauf-

tragt haben. 
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Die Zahlen belegen, welche Leistungen auf der kantonalen und kommunalen Ebene zu erbrin-

gen sind: Im Vergleich zur Anzahl Personen mit hängigen Asylgesuchen – bei deren Unter-

bringung sich Bund, Kantone und Gemeinden gemeinsam beteiligen – stemmen die Kantone 

und Gemeinden bei den FL und VA – abgesehen von der finanziellen Unterstützung durch den 

Bund – allein einen Unterbringungsbedarf, der um ein Vielfaches höher liegt. Hinzu kommen 

seit dem Jahr 2022 die Personen mit Schutzstatus S, welche den Unterbringungsbedarf noch-

mals um 60% bis 80% erhöht haben. 

Selbstverständlich gilt es zu beachten, dass sich die Personen mit fortschreitender Integration 

und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oftmals aus der Sozialhilfe lösen. Sie sind dann für den 

Bestand Asyl nicht mehr relevant. In diesem Sinne lässt sich nicht abschliessend bzw. verall-

gemeinernd beantworten, wie lange Personen insbesondere aus den Kategorien «>5 Jahre» 

respektive «>7Jahre» den Kantonen bzw. Gemeinden noch Kosten verursachen. 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf  

Aus den vorangehenden Ausführungen ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

• Generell ist der Asylbereich durch enorme Schwankungen innerhalb eines Jahres und zwi-

schen den Jahren gekennzeichnet. 

• Bei der Einführung der Neustrukturierung im Jahr 2019 lagen die jährlichen Asylgesuchs-

zahlen deutlich unter dem Planungswert von 24‘000 Gesuchen, was den Übergang in die 

neuen Verfahren und in die teilweise geänderten Zuständigkeiten (z.B. sind die Standort-

kantone für alle Wegweisungsvollzüge ab den Bundesasylzentren [BAZ] zuständig) erleich-

tert hat.  

• Danach war das System aber eigentlich dauernd mit „Extremsituationen“ konfrontiert: 

Corona-Pandemie ab Februar 2020 mit grossen Einschränkungen für die Unterbringungs-

kapazität in den BAZ39, Aktivierung Schutzstatus S im März 2022, starker Anstieg der Asyl-

gesuche ab Mitte 2022. Das System hatte damit nie die Möglichkeit, einen „eingeschwun-

genen“ Zustand zu erreichen, um z.B. die Abläufe und Prozesse sowie die Zuständigkeiten 

zwischen Bund, Kantonen, Städten/Gemeinden in Ruhe zu optimieren. Vielmehr musste es 

immer wieder sehr kurzfristig in einen „Krisenmodus“ wechseln, um die stets neuen Anfor-

derungen bewältigen zu können. In der Folge wurde im Jahr 2023 auch das Resettlement-

Programm sistiert. 

• Für die Kantone und Gemeinden stellte insbesondere die Bewältigung der grossen Anzahl 

von Schutzsuchenden aus der Ukraine eine grosse, zusätzliche Belastung dar: Auf allen 

drei Staatsebenen mussten innert kürzester Zeit Unterbringung- und Betreuungskapazitä-

ten ohne zeitlichen Vorlauf aufgebaut werden (vgl. detailliertere Ausführungen in Abschnitt 

4.4 zur Unterbringung der Personen mit Schutzstatus S). 

• Bei der Analyse der Asylgesuchszahlen und des damit verbundenen Unterbringungs- und 

Betreuungsbedarfs darf nicht ausschliesslich auf die Jahreszahlen abgestützt werden. Es 

sind zwingend auch die unterjährigen, monatlichen Schwankungen zu beachten, da sich 

 

39  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3.3 
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diese unmittelbar auf die Belegung der Unterbringungskapazitäten, den Personalbedarf für 

den Verfahrensbereich sowie die Verfahrensdauern auswirken. Die grossen, kurzfristigen 

Schwankungen stellen für die Schwankungstauglichkeit des Systems die grösste Heraus-

forderung dar.40 

• In Bezug auf die Belastung der Kantone und Gemeinden gilt es zudem zu beachten, dass 

die Personen mit Bleiberecht oder Schutzstatus S – im Unterschied zur Situation in den 

Bundesstrukturen – zu einer länger andauernden Erhöhung des Gesamtbestands führen. 

Mit dem Unterbringungsbedarf verschärft sich – vor allem in urbanen Kantonen – die bereits 

bestehende Knappheit an Wohnraum. Nebst den Asylgesuchszahlen gilt es deshalb stets 

auch die Bestandeszahlen mitzuberücksichtigen.  

Fazit: Der Schwankungstauglichkeit des Systems kommt sowohl bezüglich Unterbringungska-

pazitäten wie auch erforderlichen Personalressourcen grösste Bedeutung zu. Auf diese The-

matik werden wir in Kapitel 3.3.4 ausführlich eingehen, wollen jedoch die dazugehörigen As-

pekte von Verfahrenstyp (Gesuchsmix) und Verfahrensdauer (Kapitel 3.2) sowie Unterbrin-

gungsangebot und Belegung (Kapitel 3.3.2) vorgängig erläutern.  

3.2 Asylverfahren: Verfahrensarten, Dauer und Fristeinhaltung 

Das vorliegende Kapitel ist wie folgt gegliedert:  

• Im Unterkapitel 3.2.1 wird auf die Verteilung der Asylgesuche nach Verfahrensart einge-

gangen. Dazu werden einerseits die angenommenen Planwerte bei der Konzeption der 

Neustrukturierung vorgestellt (Abschnitt a) und andererseits wird aufgezeigt, wie sich die 

heutige Situation tatsächlich (Abschnitt b) präsentiert.  

• Im Unterkapitel 3.2.2 liegt der Fokus auf der durchschnittlichen Verfahrensdauer. Wiederum 

werden hierzu die Zielwerte (Abschnitt a) und die aktuelle Situation (Abschnitt b) präsentiert. 

• Das Unterkapitel 3.2.3 stellt eine Ergänzung zur Betrachtung der durchschnittlichen Verfah-

rensdauer dar, indem zusätzlich die zeitliche Streuung der Verfahrensdauer betrachtet wird.  

• Im abschliessenden Unterkapitel 3.2.4 werden die Erkenntnisse aus der Analyse der Asyl-

verfahren zusammengefasst und aufgezeigt, welcher Handlungsbedarf sich daraus 

ergibt.41  

 

40  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3.3. Nebst den monatlichen Schwankungen, die den Unterbringungsbedarf 

massgeblich beeinflussen ist zudem zu beachten, dass nicht alle Asylsuchenden in allen Infrastrukturen unterge-

bracht werden können. So werden z.B. Frauen, Familien und UMAs wenn möglich nicht in unterirdischen Zivil-

schutzanlagen untergebracht. Ebenso sind z.B. der medizinische Bedarf der Asylsuchenden oder der Schulungs-

bedarf für Kinder bei der Zuweisung auf die einzelnen Unterbringungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.  

41  Wir verzichten bewusst, pro Unterkapitel eine separate Zusammenstellung des Handlungsbedarfs abzuleiten. Nach 

unserer Einschätzung braucht es hierzu eine Gesamtschau unter Berücksichtigung der Verteilung der Asylverfah-

ren auf die verschiedenen Verfahrenstypen, deren durchschnittlichen Dauer wie auch der zeitlichen Streuung der 

Verfahrensdauer (Anteil Fälle mit bzw. ohne Fristeinhaltung).  
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3.2.1 Verteilung der Asylgesuche nach Verfahrensarten 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Bei der Planung der Neustrukturierung des Asylbereichs im Jahr 2014 ging man bezüglich der 

Zusammensetzung der Asylgesuche davon aus, dass rund 40% im Dublin-Verfahren, 20% im 

beschleunigten und 40% im erweiterten Verfahren bearbeitet werden. Unter Berücksichtigung 

der Erfahrungswerte aus dem Testbetrieb in den Jahren 2014-2017 wurden diese Planungs-

werte neu festgelegt, was bei den beschleunigten und erweiterten Verfahren zu einer signifi-

kanten Änderung führte: 

• Dublin Verfahren:  40% 

• Beschleunigte Verfahren: 32% 

• Erweiterte Verfahren: 28% 

Nicht explizit modelliert wurden damals alle übrigen Verfahrensarten (wie z.B. Mehrfachgesu-

che, Geburten, Rückübernahmeverfahren, Abschreibungsbeschlüsse usw.), sondern die Pla-

nung für die Erledigung der Asylgesuche fokussierte auf die Verteilung der sogenannten neu-

rechtlichen Fälle (ab 1. März 2019) nach den neu konzipierten Verfahrensarten „Dublin“, „er-

weitert“ und „beschleunigt“.  

b) Ausgangslage 

Die nachstehende Abbildung zeigt jedoch, dass sich bereits zu Beginn der Neustrukturierung 

die Zusammensetzung der Entscheide nach Verfahrensart weitaus differenzierter präsentierte:  

Abbildung 3-5: Zusammensetzung der erstinstanzlichen Entscheide nach Verfahrensart 

Quelle: SEM Spezialauswertung 
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• Im Jahr 2019 (bzw. 2020) mussten rund 50% (bzw. gut 31%) der Entscheide noch unter 

dem altrechtlichen Verfahren getroffen werden – für Asylgesuche, die vor dem 1. März 2019 

eingereicht wurden. Auf die Dublin-, beschleunigten und erweiterten Verfahren entfielen in 

diesen beiden Jahren nur knapp 33% (2019) bzw. 40% (2020) aller Entscheide.  

• In den Folgejahren haben sich die Anteile dieser drei Verfahrensarten zwar erhöht, sie lie-

gen zwischen 71% im Jahr 2023 und 59% im Jahr 2024. Jedoch ist ebenso deutlich zu 

erkennen, dass sich die Rahmenbedingungen seit Einführung der Neustrukturierung ver-

ändert haben. Namentlich wurden die Abschreibungsbeschlüsse42, die Rückübernahme-

verfahren43 (RüA) und die Sonderverfahren44 zu signifikanten Grössen, die zusammen bis 

zu 41% (Jahr 2024) der Erledigungen ausmachen.  

 

Exkurs: Entwicklung der Abschreibungen 

In der Abbildung 3-6 werden für die Jahre 2022 bis 2024 für alle Erledigungen ohne Bleiberecht die 

Art der Entscheide bzw. der Beschlüsse45 ausgewiesen: 

• Die beiden jeweils linken Säulen zeigen die Anzahl Nichteintretensentscheide (NEE), differenziert 

NEE bei Rückübernahmeverfahren und NEE bei Dublin-Verfahren. Auch hier zeigt sich bei den RüA 

ohne Bleiberecht eine markante Zunahme wie sie bereits im Haupttext für alle RüA (mit und ohne 

Bleiberecht) erwähnt wurde. Sowohl bei negativ entschiedenen RüA als auch bei den NEE Dublin 

handelt es sich um Wegweisungen, die von den Kantonen zu vollziehen sind.  

• Ebenfalls von den Kantonen zu vollziehen sind die Wegweisungen, die sich bei der Ablehnung eines 

Asylgesuchs ohne vorläufige Aufnahme im beschleunigten oder erweiterten Verfahren ergeben 

(dritte Säule von links).  

• Die drei rechten, grauen Säulen zeigen, dass die Zahl der Abschreibungsbeschlüsse seit 2022 stark 

zugenommen hat, allerdings tiefer liegt als z.B. im Jahr 2016.46 Bei einem grossen Teil der Abschrei-

bungen ohne Wegweisungsentscheide (dunkelgraue Säule) handelt es sich um Personen, die ihr 

Asylgesuch zurückgezogen haben, weil sie sich für eine freiwillige Rückkehr in den Heimatstaat 

entscheiden haben. Die Abschreibungen mit anschliessender Dublin-Wegweisung sind bisher im 

Monitoring Asyl mit Blick auf die Verfahrensdauer nicht enthalten. Alle Asylverfahren mit 

 

42  Vgl. dazu den nachfolgenden Exkurs zur Entwicklung der Abschreibungen.  

43  Die Rückübernahmeverfahren betreffen Personen, die bereits in einem anderen EU-EFTA-Staat ein Bleiberecht 

erhalten haben und in der Schweiz erneut ein Asylgesuch stellen. Für eine Erläuterung der Thematik vgl. den nach-

stehenden Exkurs «Sekundärmigration» auf S. 5. 

44  Sonderverfahren umfassen Wiedererwägungs- und Mehrfachgesuche sowie Familienasyl (Geburten) und Famili-

ennachzug. 

45  Bei Abschreibungen wird rechtlich ein formloser Beschluss und nicht ein anfechtbarer Entscheid getroffen. Gegen 

formlose Abschreibungsbeschlüsse gibt es entsprechend auch keine ergreifbaren Rechtsmittel. Allerdings können 

die betroffenen Personen jederzeit ein Gesuch um Wiederaufnahme stellen. Sofern dem Gesuch um Wiederauf-

nahme nicht entsprochen wird, kann dagegen Beschwerde geführt werden. 

46  Zu Abschreibungen kommt es vor allem bei unkontrollierten Abreisen oder bei willentlichem Nichterscheinen an 

Verfahrensterminen. Abschreibungen führen – im Unterschied zu negativen Asylentscheiden oder einem NEE Dub-

lin – dazu, dass es sich bei der betroffenen Person sofort nach dem Abschreibungsbeschluss nicht mehr um eine 

asylsuchende Person handelt. Sie hat damit keinen Anspruch mehr auf eine Unterkunft in einem BAZ und ist auch 

nicht mehr krankenversichert. Im Vergleich dazu hat die gesuchstellende Person bei einem negativen Asylentscheid 

oder einem NEE Dublin weiterhin Anspruch auf Unterkunft und Nothilfe im BAZ bis zu 140 Tagen und anschliessend 

auf Nothilfe im Kanton. Zudem läuft für sie weiterhin die Krankenversicherung während den 140 Tagen im BAZ und 

später in der Nothilfe. 
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Abschreibungsbeschluss nehmen Platzkapazitäten und Ressourcen in den BAZ in Anspruch und 

belasten ausserdem die Institutionen aller drei Staatsebenen. Aus Sicht der Kantone ist in diesem 

Zusammenhang zu beachten, dass bei Abschreibungen – im Unterschied zu negativen Asylent-

scheiden mit Wegweisungsentscheid – keine Nothilfepauschalen ausgerichtet werden.47 Das SEM 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nothilfebezugsquote bei Abschreibungen etwa 

10mal tiefer ist im Vergleich zu Personen, deren Asylgesuch mit einem rechtskräftig negativen Ent-

scheid abgeschlossen wurde.48  

Abbildung 3-6:  Alle Erledigungen von Primärgesuchen49 ohne Bleiberecht nach Art des Ent-

scheides bzw. Beschlusses 

 

Quelle: SEM Spezialauswertung 

 

 

47  Mit dem formlosen Abschreibungsbeschluss liegt keine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG vor. Der Abschrei-

bungsbeschluss ist weder auf Rechtswirkungen ausgerichtet noch werden mit ihm erzwingbare Rechte oder Pflich-

ten statuiert. Er kann deshalb weder angefochten werden noch in Rechtskraft erwachsen. Nothilfepauschalen wer-

den ausbezahlt, wenn ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt und eine Ausreisefrist angesetzt worden 

ist. Das ist bei Abschreibungen nicht der Fall. 

48  Über die Zeitperiode 2019 – 2024 beläuft sich die Nothilfebezugsquote bei den Abschreibungen auf 1.9%. In der 

gleichen Zeitperiode liegt die Nothilfebezugsquote bei Personen mit rechtskräftig negativem Asylentscheid ohne 

VA bei 18%.  

49  Die Fokussierung auf die Primärgesuche erfolgt, weil sich die Personen zur Behandlung der Asylgesuche (norma-

lerweise) mindestens bis zur maximalen Frist von 140 Tagen im BAZ befinden und erst anschliessend den Kanto-

nen zugwiesen werden. Demgegenüber ist bei den anderen Gesuchen (Sekundär- und Mehrfachgesuche, Famili-

enzusammenführung) in den meisten Fällen davon auszugehen, dass sich die entsprechenden Gesuchsteller be-

reits in der Zuständigkeit eines Kantons befinden.  
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Exkurs: Sekundärmigration von Asylsuchenden mit bereits bestehendem Schutzstatus50 in ei-

nem EU-Land  

In den EU-EFTA-Staaten werden Personen, die bereits in einem anderen EU-EFTA-Staat ein Bleibe-

recht erhalten haben (also als Flüchtlinge anerkannt wurden oder subsidiärer Schutz gewährt wurde), 

bei der erneuten Einreichung eines Asylgesuchs grundsätzlich in jenen Staat weggewiesen, der als 

erster das Bleiberecht erteilt hat. Dabei handelt es sich bei den EU-EFTA-Staaten jeweils um sichere 

Drittstaaten nach Art. 6a Abs. 2 AsylG. 

Entsprechend wird in der Schweiz für Personen mit Bleiberecht in einem anderen EU-EFTA-Staat im 

Rahmen des Asylverfahrens ein Rückübernahmeverfahren durchgeführt, wenn sie in der Schweiz noch-

mals ein Asylgesuch stellen. Im Rahmen dieses Asylverfahrens wird zwar in der Regel auf das Asylge-

such mangels Rechtsschutzinteresses nicht eingetreten, dennoch werden auch allfällige Wegweisungs-

hindernisse in diesem EU/EFTA-Staat geprüft. Im Jahr 2024 hat das SEM für insgesamt 2‘652 Personen 

ein Rückübernahmeverfahren mit einem EU-Staat durchgeführt. Davon wurden 1‘317 Personen in den 

entsprechenden Staat weggewiesen und 1’335 erhielten in der Schweiz eine vorläufige Aufnahme, da 

nach geltender Rechtsprechung eine Wegweisung in diesen EU-Staat in bestimmten Konstellationen 

unzumutbar ist (in der Regel handelt es sich um Personen, die in Griechenland bereits über Schutz 

verfügen; gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann die gesetzlich vorgesehene 

Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs, wie sie für EU-/EFTA-Staaten gilt, im 

Falle von Griechenland nicht in jedem Fall aufrechterhalten werden). 

Im Jahr 2024 erhielten insgesamt 6'063 Personen ein Bleiberecht als VA, der Anteil aus Rückübernah-

meverfahren beläuft sich somit auf 22%.  

Die Kategorie der Rückübernahmeverfahren war bis 2019 eine zu vernachlässigende Verfahrenskate-

gorie. Die wenigen RüA-Fälle waren zudem jeweils ohne Bleiberecht. In den letzten Jahren ist der Anteil 

dieser Fälle jedoch auf 7.9% angestiegen.51 Da die anteilsmässig zunehmenden RüA-Verfahren im Mo-

nitoring Asylsystem abgebildet werden mussten, wurden sie bis zum Monitoring-Bericht 2020 dem Dub-

lin-Verfahren zugeschlagen, seit dem Monitoring-Bericht 2021 werden sie separat geführt, auch in Be-

zug auf die Verfahrensdauern. In beiden Verfahren steht zwar grundsätzlich im Vordergrund, die be-

troffenen Personen in einen zuständigen EU-/EFTA-Staat wegzuweisen. Jedoch unterscheidet sich das 

RüA-Verfahren wesentlich vom Dublin-Verfahren sowohl in Bezug auf Verfahrensdauer wie auch 

Schutzquote. 

 

Um einen direkten Vergleich mit den (revidierten) Planungswerten aus Abschnitt a) vornehmen 

zu können, wird in der folgenden Abbildung die Verteilung der Entscheide ausschliesslich für 

jene Fälle dargestellt, die in einem Dublin-, beschleunigten oder erweiterten Verfahren durch-

geführt wurden (also nicht für sämtliche Entscheide wie in Abbildung 3-5, S. 44). 

 

50  Unter Schutzstatus wird hier Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutz verstanden. 

51  Die Zunahme von Personen mit einem bereits in einem anderen EU-EFTA-Staat erhaltenen Bleibrecht folgt in ge-

wisser Weise einer „natürlichen“ Entwicklung: Je mehr Zeit seit der Vereinbarung des Dublin-Systems verstreicht, 

desto mehr Personen haben in der Zwischenzeit ein Bleiberecht in einem EU-EFTA-Staat erhalten.  
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Abbildung 3-7: Verteilung der erstinstanzlichen Entscheide innerhalb der Verfahrensarten 

«Dublin», «beschleunigt» und «erweitert» 

 

Quelle: Spezialauswertung SEM 

Die Abbildung lässt sich wie folgt interpretieren: 

• Der Anteil der Dublin-Verfahren schwankt. Im Jahr 2024 nahm er mit gut 27% einen Tiefst-
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• Bei den beschleunigten Verfahren liegen die Anteile mit rund 50% oder mehr in allen Jahren 

deutlich über dem Planungswert (32%). Aus Sicht der Kantone ist der hohe Anteil von Fäl-
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und bei einem positiven Entscheid mit Bleiberecht kann rasch mit der Integration der Person 
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Fälle im erweiterten Verfahren zugewiesen werden, als vorgesehen war, ist ebenfalls positiv 

zu beurteilen. Ein geringerer Anteil entlastet – ceteris paribus – die Kantone sowohl im Be-
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von Personen mit einem noch unsicheren Ausgang ihres Asylgesuches.52 Die Befürchtung 

einzelner Kantone lässt sich damit nicht bestätigen, dass das SEM versucht sein könnte, 

einen möglichst hohen Anteil der Asylgesuche im erweiterten Verfahren zu behandeln, um 

seine eigenen Unterbringungs- und Betreuungsstrukturen möglichst zu entlasten. 

3.2.2 Verfahrensdauer 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Für die Dauer von Dublin-, beschleunigten und erweiterten Verfahren bis zum Vorliegen des 

erstinstanzlichen Entscheids wurden auf Basis der Neustrukturierung im Monitoring Asylsys-

tem folgende Zielwerte vorgegeben – dies basierend auf den gesetzlichen Ordnungsfristen: 

• Dublin-Verfahren:  < 60 Tage 

• Beschleunigte Verfahren: < 40 Tage 

• Erweiterte Verfahren: < 90 Tage  

Für die übrigen Verfahrensarten (RüA, Abschreibungsbeschlüsse, Sonderverfahren) wurden 

keine expliziten Fristen festgelegt. 

b) Ausgangslage 

In der Abbildung 3-8 werden für die Jahre 2019 bis 2024 die durchschnittlichen Verfahrens-

dauern nach Verfahrensart ausgewiesen.  

 

52  Selbstverständlich hängt die Belastung der Kantone auch davon ab, wie hoch die Schutzquote bei den erweiterten 

Fällen ist und wie lange das Verfahren bis zum erstinstanzlichen Entscheid dauert. Kann der erstinstanzliche Ent-

scheid nicht innerhalb von 140 Tagen im BAZ getroffen werden, müssen die Kantone auch Fälle aus dem erweiter-

ten Verfahren übernehmen, die schlussendlich einen negativen Entscheid erhalten, was nicht der Fall ist, wenn die 

angestrebte Verfahrensdauer von 90 Tagen eingehalten wird.  
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Abbildung 3-8: Durchschnittliche Verfahrensdauern bei Dublin-, beschleunigten und erwei-

terten Verfahren bis zum erstinstanzlichen Entscheid53 

 

Quelle: Spezialauswertung SEM 

Die Auswertung zur durchschnittlichen Verfahrensdauer lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

• Bei den Dublin-Verfahren konnte der Zielwert (< 60 Tage) – mit Ausnahme von 2023 – 

bisher meist knapp eingehalten werden. Wichtig ist, dass die allermeisten Dublin-Verfahren 

innerhalb der 140-tägigen Aufenthaltsdauer in den BAZ erstinstanzlich erledigt werden 

konnten und erst mit dem Wegweisungsentscheid an die Standortkantone zugeteilt wurden 

(vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.2.3, S. 30) 

• Bei den beschleunigten Verfahren hat sich die durchschnittliche Verfahrensdauer seit Ein-

führung der Neustrukturierung von 49 Tagen im Jahr 2019 auf 103 Tage im Jahr 2024 ver-

längert. Der Zielwert (< 40 Tage) wurde in allen Jahren überschritten. Jedoch konnten die 

Verfahren innerhalb der 140-tägigen Aufenthaltsdauer in den BAZ abgeschlossen werden, 

so dass für keine Fälle ohne erstinstanzlichen Entscheid ein Kantonsaustritt erfolgen 

musste.  

• Besonders gross sind die Überschreitungen bei den erweiterten Verfahren. Hier belaufen 

sich z.B. die Werte für das Jahr 2023 auf 315 Tage und für 2024 auf 431 Tage, was weit 

über der Zielvorgabe von < 90 Tagen liegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ab März 

2022 aufgrund des Kriegs in der Ukraine mit dem entsprechenden Hochschnellen der 

 

53  Die ausgewiesene Verfahrensdauer bezieht sich zur auf den Zeitbedarf bis zum erstinstanzlichen Entscheid. Hän-

gige Rekursverfahren z.B. beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) sind in den ausgewiesenen Zahlen nicht ent-

halten.  

Zudem gilt es zu beachten, dass mit dem Auf- und Abbau von Pedenzen die durchschnittlichen Verfahrensdauer 

gewissen Verzerrungen unterliegen kann: Werden beispielsweise bei hohem Gesuchseingang im Jahr t die kom-

plexen Fälle zurückgestellt führt dies in der Tendenz zu einer Verminderung der durchschnitlichen Verfahrensdauer 

im gleichen Jahr (da nur «einfache» Fälle behandelt werden) und beim Abbau der Pendenzen im Jahr t+x aufgrund 

der Komplexität der Fälle umgekehrt zu einer Verlängerung der Durchschnittswerte. 
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Anzahl Kriegsvertriebenen und des gleichzeitigen Anstiegs der Asylgesuche nicht genü-

gend Ressourcen für die Registrierung und Behandlung der Asylgesuche zur Verfügung 

standen, was letztlich dazu führte, dass insbesondere die Erledigung der erweiterten Ver-

fahren zurückgestellt werden musste.54, 55 Die lange Verfahrensdauer ist unbefriedigend: 

Sie belastet die Unterbringungsstrukturen der Kantone und Gemeinden und wirkt sich un-

günstig auf die Integration, aber auch auf den Wegweisungsvollzug von abgewiesenen 

Asylgesuchen aus. 

 

Mit den unzureichenden Personalressourcen im Verfahrensbereich des SEM hat sich auch die 

Zahl der pendenten Asylentscheide von 2021 bis 2024 markant erhöht.56 Deren Entwicklung 

wird in der folgenden Abbildung ausgewiesen: Im Jahr 2020 war die Pendenzen aus den hohen 

Zuströmen in den Jahren 2015 und 2016 bis auf knapp 3‘900 hängige Gesuche abgebaut. Mit 

dem Einberufen des Schutzstatus S ab März 2022 und dem starken Anstieg der Asylgesuche 

ab Mitte des gleichen Jahres stiegen die Pendenzen bis 2024 wieder auf rund 15‘600 an. Dank 

der deutlichen Erhöhung der Personalressourcen im Jahr 2024 konnten die Zahl der Penden-

zen im Jahr 2024 auf rund 11‘900 reduziert werden. 

 

54  Vgl. hierzu auch die Behandlungsstrategie des SEM in Staatssekretariat für Migration SEM (2019). Gemäss Art. 

37b des Asylgesetzes (AsylG) legt das SEM in einer Behandlungsstrategie fest, welche Asylgesuche prioritär be-

handelt werden. Es berücksichtigt dabei insbesondere die gesetzlichen Behandlungsfristen, die Situation in den 

Herkunftsstaaten, die offensichtliche Begründetheit oder Unbegründetheit der Gesuche sowie das Verhalten der 

asylsuchenden Personen. 

55  Weitere Gründe für die langen Verfahrensdauern liegen auch in der Verfügbarkeit von Verfahrensbeteiligten (z.B. 

Dolmetscher und Dolmetscherinnen für seltene Sprachen), Fristen für Arztberichte und die teilweise aufwendigen 

Altersabklärungen. Zudem gibt es auch logistische Herausforderungen, weil Asylsuchende innerhalb eine Region 

häufig in verschiedenen Zentren verteilt sind und für Verfahrensschritte ins BAZmV gebracht werden müssen. 

56  Auch die Anzahl pendenter Gesuche um Schutzstatus S hat sich in dieser Zeitperiode erhöht. Darauf gehen wir in 

Kapitel 4.3 ein. 
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Abbildung 3-9: Entwicklung der hängigen Asylentscheide (Pendenzen) 

 
* Die Aufteilung der Beschäftigten im Verfahrensbereich in «Asyl» vs. «Schutzsuchende» ist im Jahr 2022 nur appro-
ximativ möglich, da zu Beginn der Ukrainekrise alle verfügbaren Ressourcen im Asylbereich auch Schutzgesuche 
bearbeitet haben. Die Anzahl VZÄ im Jahr 2022 ist deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. 

Quelle: Asylstatistik SEM + Sonderauswertung SEM 

3.2.3 Anteil Verfahren innerhalb der Zielvorgabe 

Um eine abschliessende Einschätzung zu den langen Verfahrensdauern vornehmen zu kön-

nen, ist nicht nur die durchschnittliche Verfahrensdauer von Bedeutung, sondern auch deren 

zeitliche Streuung. Etwas vereinfacht zusammengefasst geht es dabei um die Frage, ob alle 

Asylsuchenden der jeweiligen Verfahrensart im gleichen oder ähnlichen Ausmass von der lan-

gen Verfahrensdauer betroffen sind, oder ob wenige „Ausreisser“ zu den hohen Durchschnitts-

werten bei der Verfahrensdauer führen. 

Hierzu hat das SEM geprüft, wie gross der Anteil jener Personen ist, deren Verfahren innerhalb 

der zwischen SEM und EJPD vereinbarten Fristen erstinstanzlich erledigt werden. Dabei gilt 

es zu beachten, dass die in der Leistungsvereinbarung festgelegten Fristen generell etwas 

„strenger“ sind als die Zielvorgaben gemäss Monitoring Asylsystem bzw. gesetzlichen Ord-

nungsfristen. 
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Abbildung 3-10: Anteil Verfahren mit erstinstanzlichem Entscheid innerhalb der Fristvorgaben 

 

Quelle: Spezialauswertung SEM 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Bei den Dublin-Verfahren lag der Anteil der fristgerecht erledigten Fälle anfänglich bei ho-

hen 83%. Bis ins Jahr 2023 ist dieser Anteil aber auf knapp 42% gesunken. Im Jahr 2024 

wurden rund die Hälfte der Dublin-Verfahren innerhalb der Frist von 52 Tagen erstinstanz-

lich entschieden. Bei einer Gesamtwürdigung gilt es allerdings zu beachten, dass in gewis-

sen Dublin-Verfahren die Rückführung nicht erfolgen kann (z. B. aufgrund des blockierten 

Transfers nach Italien seit Dezember 2022). In diesen Fällen werden die Dublin-Verfahren 

nach Ablauf der Überstellungsfrist in ein nationales Verfahren überführt, was eine Verlän-

gerung des Asylverfahrens zur Folge hat. 

• Bei den beschleunigten Verfahren zeigt sich eine ähnliche Entwicklung wie bei den Dublin-

Fällen, allerdings auf einem generell tieferen Niveau: Anfänglich wurden rund 50% der Ver-

fahren innerhalb der Frist von 35 Tagen erstinstanzlich entschieden, zwischenzeitlich fiel 

dieser Anteil auf knapp 31% und verbesserte sich im Jahr 2024 auf 41%. 

• Bei den erweiterten Verfahren ist der Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (< 83 Tage) von 

knapp 20% im Jahr 2019 auf 3.6% im Jahr 2024 gefallen. 

Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere bei den erweiterten Verfahren die langen, durch-

schnittlichen Verfahrensdauern nicht das Ergebnis von wenigen „Ausreissern“ sind, sondern 
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dass beinahe alle Fälle nicht innerhalb der angestrebten Frist von 90 Tagen erstinstanzlich 

erledigt werden können.57  

Für die Belastung der Unterbringungskapazitäten von Kantonen, Städten und Gemeinden ist 

auch die Frage bedeutsam, wie viele Primärgesuche in den BAZ innerhalb von 140 Tagen 

erledigt werden konnten und nicht den Kantonen für Unterbringung und Betreuung zugewiesen 

wurden. Die Abbildung 3-11 gibt hierzu Auskunft. 

Abbildung 3-11: Anteil Erledigung von Primärgesuchen innerhalb / ausserhalb der BAZ 

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025b) 

Im Jahr 2022 wurden von den rund 13‘000 Erledigungen knapp 10‘300 (79.2%) innert 140 

Tagen in den BAZ entschieden. Im Jahr 2023 belief sich dieser Anteil bei rund 21‘900 Erledi-

gungen auf fast 14‘000 bzw. 63.7% und im Jahr 2024 wurden von den gut 28‘200 Erledigungen 

rund 16‘200 (57.3%) ebenfalls innert 140 Tagen in den BAZ entschieden.  

Die Zahlen zeigen, dass die Kantone – und nachgelagert auch die Städte und Gemeinden – 

mit der markanten Zunahme bei den Asylgesuchen ab Mitte 2022 massiv mehr Personen über-

nehmen mussten, bei welchen erst nach 140 Tagen (teilweise deutlich danach) ein Entscheid 

erfolgte. Die absoluten Zahlen stiegen von 2‘700 im Jahr 2022 auf gut 12‘000 im Jahr 2024.  

 

Exkurs: Vorzeitige Austritte aus den BAZ mit Zuweisung an die Kantone 

Der massive Anstieg von Personen mit Schutzstatus S ab März 2022 mit knapp 75'000 Gesuchen bis 

Ende Jahr sowie die grosse Zunahme von Asylgesuchen ab Mitte 2022 (Jahreswert über 24'500 Gesu-

che) führte dazu, dass der Bund im Dezember 2022 aufgrund der Kapazitätsengpässe in den BAZ 

 

57  Hierfür sind verschiedene Gründe (hohe Anzahl Gesuchseingänge, Engpässe bei den Personalressourcen) verant-

wortlich. Der wichtigste «Treiber» besteht jedoch darin, dass die erweiterten Verfahren eine gewisse «Ventilfunk-

tion» übernehmen, wenn der Bund bei hohen Gesuchseingängen über zu wenig Personal und/oder zu wenig Un-

terbringungsplätze verfügt.  
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erstmals den vorzeitigen Kantonsaustritt für Personen mit weniger als 140 Tagen Aufenthalt in den BAZ 

(nach Art. 24 Abs. 6 AsylG58) ansetzen musste.  

Die betroffenen Personen wurden noch in der Vorbereitungsphase des Asylverfahrens den Kantonen 

zugewiesen. Dies betraf Ende 2022 insgesamt 3'381 Asylsuchende, im Jahr 2023 wurden weitere Per-

sonen vorzeitig den Kantonen zugewiesen. Bis Ende November 2024 konnte bei allen vorzeitig Ausge-

tretenen die Vorbereitungsphase (VP) mit einer Anhörung abgeschlossen werden. Davon konnten bis 

Ende Januar 2025 insgesamt 2'713 Fälle (80%) erstinstanzlich erledigt werden, die übrigen 668 Perso-

nen (20%) befinden sich in einem erweiterten Verfahren (vgl. dazu die nachstehende Abbildung). 

Abbildung 3-12: Vorzeitige Kantonsaustritte mit Stand der Erledigung 

 

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025h)  

 

58  Eine Kantonszuweisung kann gemäss Art. 24 Abs. 6 AsylG auch vor Ablauf der 140 Tage erfolgen, insbesondere 

bei einem raschen und erheblichen Anstieg der Asylgesuche. Im «Konzept zum Umgang mit hohen und tiefen 

Gesuchseingängen nach der Neustrukturierung» wurden vom SEM und den Kantonen gemeinsame Prinzipien zum 

Umgang mit hohen Gesuchszahlen festgelegt (vgl. dazu Ecoplan (2018). 
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3.2.4 Erkenntnisse und Handlungsbedarf  

Die wesentlichen Erkenntnisse aus der vorangehenden Analyse lassen sich wie folgt zusam-

menfassen: 

• Verteilung der Asylgesuche  

– Die Organisation der Verfahrensführung gemäss Neustrukturierung (Unterteilung in 

Dublin-Verfahren, beschleunigte und in erweiterte Verfahren) hat sich grundsätzlich be-

währt. Die Rahmenbedingungen haben sich aber teilweise verändert. 

– Bei der Verteilung der Asylgesuche auf Dublin-, beschleunigte und erweiterte Verfahren 

zeigt sich, dass beim Anteil der erweiterten Verfahren, der für die Kantone und Gemein-

den aufgrund der benötigten Unterbringungskapazitäten besonders wichtig ist, keine 

Auffälligkeiten vorliegen. Die Anteile lagen in den vergangenen Jahren immer unter der 

Planungsvorgabe von 40%. 

– Der Anteil der Dublin-Verfahren liegt meist deutlich unter dem Planungswert (40%), da-

für werden mit rund 50% viel mehr Gesuche im beschleunigten Verfahren erledigt als 

dies bei der Neustrukturierung (20%) geplant war. 

– Auffallend ist die Entwicklung bei den Rückübernahmeverfahren (RüA). Ihr Anteil hat 

sich seit Einführung der Neustrukturierung verdreifacht, von 3.3% auf 10%. Mit den 

Rückübernahmeverfahren ist ein Platzbedarf und Bearbeitungsaufwand verbunden, der 

sich im Rahmen der Neustrukturierung noch nicht in der Bedarfsrechnung des Bundes 

niederschlug.  

– Bei den Abschreibungsbeschlüssen hat sich die absolute Zahl der Fälle seit 2020 gut 

vervierfacht, der relative Anteil hat sich ebenfalls erhöht, aber in einem kleineren Umfang 

(von 9% im Jahr 2020 auf knapp 16% im Jahre 2024).  

• Verfahrensdauer und Anteil Verfahren innerhalb der Zielvorgabe 

– Bei den Dublin-Verfahren konnte der Zielwert (<60 Tage) meist eingehalten werden. Die 

beschleunigten Verfahren dauern in den letzten Jahren im Durchschnitt 70 bis 80 Tage. 

Dies liegt zwar deutlich über dem Zielwert (40 Tage), jedoch noch klar innerhalb der 

maximalen Verweildauer der Personen in den BAZ (140 Tage). Ausserdem ist die Ein-

flussmöglichkeit im Dublin-Verfahren gering, da das Zustimmungsverfahren von der Mit-

wirkung der beteiligten Staaten abhängt. 

– Kritisch ist die Situation bei den erweiterten Verfahren. Zwar konnte bei der Einführung 

im Jahr 2019 mit 109 Tagen ein im Vergleich zum Zielwert (90 Tage) akzeptables Er-

gebnis erreicht werden. Danach liegen aber die Verfahrensdauern mit einem Range von 

240 bis 431 Tagen weit über der Zielvorgabe. Diese langen Verfahrensdauern sind nicht 

das Ergebnis weniger „Ausreisser“ mit besonders komplexen und langandauernden Ab-

klärungen, sondern davon sind bis zu 80% der Fälle betroffen.59 Diese Situation ist so-

wohl in Bezug auf den Unterbringungsbedarf auf allen drei Staatsebenen wie auch 

 

59  Gemäss Abbildung 3-10 wird die Verfahrensfrist von 83 Tagen (gemäss Leistungsvereinbarung mit dem EJPD) nur 

in 3% bis 10% der Fälle eingehalten. Da der Zielwert zur Verfahrensfrist im Monitoring Asyl um 7 Tage höher liegt 

(bei 90 Tagen) dürfte der Anteil der fristgerecht erledigten Fälle etwas höher sein.  
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bezüglich einer raschen Integration der Personen mit Bleiberecht60 oder aber einer spä-

teren Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs nach abschlägigem Entscheid unbefrie-

digend. 

– Die Ende 2022 und im Jahr 2023 erfolgten vorzeitigen Kantonsaustritte sind zwar auf-

grund der damaligen Kapazitäts- und Ressourcenengpässe auf Bundesebene nachvoll-

ziehbar. Für alle drei Staatsebenen wie auch die Asylsuchenden stellen sie aber auf-

grund der daraus resultierenden Pendenzen bei der Erledigung der Asylgesuche eine 

(grosse) Belastung dar, sowohl bezüglich Unterbringungsbedarf wie auch ihren Integra-

tionsbemühungen.  

Als spezifischer Handlungsbedarf ergeben sich aus den Ausführungen die folgenden Punkte: 

• Ausreichende Unterbringungs- und Personalressourcen seitens Bund, um einen raschen 

Abbau der Pendenzen bei den Asylgesuchen (wie auch bei den Gesuchen um Schutzstatus 

S) sicherzustellen61 

• Die Unterbringungs- und Personalressourcen des Bundes sollten sich nicht an den prog-

nostizierten Asylgesuchseingängen, sondern an den prognostizierten Erledigungen inkl. 

Folgearbeiten im Aufenthaltsbereich orientieren (vgl. hierzu auch den Exkurs zur Anzahl 

Erledigungen pro Asylgesuch in Kapitel 3.3.4 (S. 67) über die Schwankungstauglichkeit des 

Asylsystems). 

• Die in der Neustrukturierung angedachten Vorgaben sind aufgrund veränderter Rahmen-

bedingungen anzupassen. Sowohl die Rückübernahmeverfahren als auch die Abschrei-

bungsbeschlüsse sollten als Verfahrenskategorien berücksichtigt werden bzw. es sollten 

für diese Verfahrenskategorien konkrete Zielwerte für die Verfahrensdauern definiert wer-

den. Die Verfahrensprozesse sind bezüglich möglicher Vereinfachungen und Effizienzge-

winne nochmals kritisch zu überprüfen, um die Verfahrensdauer unter Einhaltung einer ho-

hen Qualität insgesamt kürzen zu können. In der Folge gilt es auch die Zielwerte – unter 

Beachtung der erreichten Prozessverbesserungen – kritisch zu hinterfragen, ob sich inner-

halb der Zeitvorgaben die rechtserheblichen Sachverhalte ausreichend klären lassen.  

• Aufgrund der langen Verfahrensdauer bei den erweiterten Verfahren ist zu prüfen, ob bei 

einer Zuweisung dieser Fälle in den Kanton von allem Anfang an mit Integrationsmassnah-

men (z.B. Potenzialabklärung) zu starten ist. Dabei ist auch die Entwicklung der 

Schutzquote bei den erweiterten Verfahren in die Überlegungen miteinzubeziehen.  

• Zudem stellt sich bei den Rückübernahmeverfahren die Frage, in welchem Ausmass Per-

sonen gemäss bundesverwaltungsgerichtlichen Vorgaben ein Bleiberecht in der Schweiz 

 

60  Es gibt verschiedene Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen Asylverfahrensdauer und Erwerbstätigkeit 

bzw. Erwerbsaufnahme hinweisen: So zeigt z.B. eine Studie auf Schweizer Daten aus den Jahren 1994 bis 2004, 

dass pro Jahr Verfahrensdauer sich die Erwerbsquote um 4 bis 5 Prozentpunkte vermindert, was einer Reduktion 

der (damaligen) Erwerbsquote um 16% bis 23% entspricht (vgl. hierzu Hainmueller (2012). Eine andere Studie aus 

Deutschland mit Asylsuchenden in den Jahren 2013 bis 2016 belegt, dass sich bei einer Verlängerung der Verfah-

rensdauer um 6 Monate, der durchschnittliche Zeitpunkt der Erwerbsaufnahme um 11% (oder rund 2 Monate) ver-

zögert (vgl. hierzu Brenzel; Kosyakova (2019). 

61  In diesem Zusammenhang zu erwähnen sind auch die hängigen Rekurse beim BVGer, welches aufgrund von Per-

sonalengpässen ebenfalls mit Pendenzen kämpft. 
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erteilt werden soll, wenn sie bereits über ein Bleiberecht in einem anderem EU-EFTA-Staat 

verfügen.62  

• Bei der Festlegung der Behandlungsstrategie durch das SEM ist ein engerer Einbezug der 

Kantone zu prüfen, um die Folgen (z.B. bei einer Zurückstellung der erweiterten Verfahren 

oder bei vorzeitigen Kantonsaustritten) gemeinsam abschätzen und gemeinsame Lösun-

gen entwickeln zu können.  

Der übrige, generelle Handlungsbedarf steht in einem engen Zusammenhang mit der Sicher-

stellung der Schwankungstauglichkeit (vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 3.3.4): 

• Eine starke Zunahme von Asylgesuchen innert kürzester Zeit führt einerseits zu einem er-

höhten Platzbedarf für die Unterbringung der Personen und andererseits zu einem erhöhten 

Personalbedarf bei der Betreuung. Gleichzeitig ergibt sich für die Behandlung der Asylge-

suche ein erhöhter Bedarf von ausgebildeten, einsatzfähigen Personalressourcen beim 

SEM, der mehr oder weniger in linearem Zusammenhang mit dem Anstieg der Asylgesuche 

steht.  

• Können diese Personalressourcen im Verfahrensbereich nicht rasch zur Verfügung gestellt 

werden und aufgrund der langen Einarbeitungszeit nicht rasch ausreichend produktiv ein-

gesetzt werden, erhöhen sich die Verfahrensdauern und in der Folge verschärfen sich die 

Kapazitätsengpässe beim Bund. Dies hat kaskadenartige Folgewirkungen: Reichen die 

Bettenkapazitäten beim Bund nicht mehr aus, bleibt als ultimo ratio der vorzeitige Kantons-

austritt allenfalls noch während der Vorbereitungsphase (wie dies Ende 2022 der Fall war). 

Dies wiederum hat einerseits zur Folge, dass die Unterbringungs- und Betreuungskapazi-

täten auf Kantons- und Gemeindeebene vorzeitig erhöht werden müssen und kurz- und 

mittelfristig Personal nicht vorhanden ist, um mit dem Bedarf an Erledigungen Schritt zu 

halten. Und andererseits führt die dezentrale Unterbringung der asylsuchenden Personen 

in der Vorbereitungsphase dazu, dass die Effizienz in den Abklärungen und durchzuführen-

den Verfahrensschritten im Vergleich zu einer zentralen Unterbringung in den BAZ leidet. 

Dies wiederum wirkt sich verlängernd auf die Verfahrensdauern aus, was zu erneuten Rück-

koppelungen auf den Betten- und Personalbedarf führt.  

• Somit ist es zentral, dass die Verfahrensdauern auch bei einem raschen Anstieg der Asyl-

gesuche eingehalten werden können. Dies bedingt, dass nebst der Bereitstellung von zu-

sätzlichen Unterbringungsplätzen in BAZ auch die zusätzlich erforderlichen Personalres-

sourcen im Verfahrensbereich im SEM rasch zur Verfügung gestellt und einsatzfähig wer-

den können.63  

In diesem Sinne verweisen wir auf den in 3.3.4 identifizierten Handlungsbedarf zur Sicherstel-

lung der Schwankungstauglichkeit und verzichten an dieser Stelle auf weitergehende Ausfüh-

rungen.  

 

62  Vgl. dazu den Exkurs zur Sekundärmigration auf S. 47: Im Jahr 2024 stammten beispielsweise 21% aller erteilten 

Bleiberechte als VA aus einem Rückübernahmeverfahren. 

63  Die bisherigen Erfahrungen aus den Jahren 2022 und 2023 zeigen, dass für zusätzliches Personal von der Rekru-

tierung bis zur vollen Produktivität mit 9 bis 12 Monate gerechnet werden muss. 
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3.3 Unterbringungsangebot und Belegung 

3.3.1 Ziele aus der Neustrukturierung 

Bei den übergeordneten Zielen der Neustrukturierung wurden folgende Ziele festgelegt: 

• Bund, Kantone und Gemeinden haben sich darauf geeinigt, dass der Bund seine Unterbrin-

gungsstruktur von 1‘600 auf 5‘000 Betten erhöht. Diese 5‘000 Betten sollten es dem Bund 

ermöglichen, die Mehrheit der Asylverfahren innerhalb von 140 Tagen in den BAZ abzu-

schliessen. 

• Die Unterbringungsstrukturen werden grossräumig und effizient organsiert  

• Die Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit bleibt eine Verbundaufgabe aller drei 

Staatsebenen. Bund, Kantone und Gemeinden müssen sicherstellen, dass ihre Strukturen 

auf schwankende Asylgesuchszahlen ausgerichtet sind.64  

3.3.2 Unterbringung Ebene Bund 

Die nachstehende Abbildung 3-13 zeigt den Aufbau der Bettenkapazitäten beim Bund nach 

der Einführung der Neustrukturierung.  

Der Bund verfügte Anfang 2019 – unmittelbar vor Einführung der Neustrukturierung – über 

insgesamt 4‘010 Unterbringungsplätze. Davon befanden sich 3‘030 Plätze in dauerhaften BAZ 

wie sie für die Umsetzung der Neustrukturierung vorgesehen sind. Per Ende 2019 beliefen sich 

die entsprechenden Bettenkapazitäten auf 4‘862 (total) bzw. 3‘902 (permanent). Allerdings 

wurden bereits im Herbst 2019 aufgrund der tiefen Gesuchszahlen temporäre Strukturen teil-

weise oder ganz stillgelegt.65  

Per Ende 2020 konnte die Bettenkapazität auf total 5‘056 Betten gesteigert werden, davon 

3‘902 in permanent nutzbaren BAZ. Die Ende 2019 stillgelegten Kapazitäten wurden im Früh-

ling 2020 wiedereröffnet. Mit den zusätzlichen Betten konnten die Covid-Weisungen des SEM66 

eingehalten werden. Dies führte dazu, dass die Unterbringungskapazitäten jedoch nur zu rund 

50-60% genutzt wurden, was allerdings unter den Pandemiebedingungen praktisch einer Voll-

auslastung entsprach. Ende 2021 lagen die Bettenkapazitäten etwa auf dem Niveau des Vor-

jahres, jedoch haben sich die Plätze in den permanent nutzbaren BAZ auf 3'270 vermindert. 

Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen lag die Auslastung zwischen 50-60%.  

 

64  SODK, KKJPD, SEM (2018) 

65  Konkret werden dabei die Betreuungs- und Sicherheitsressourcen auf eine verringerte Belegung ausgerichtet. 

66  Die Weisungen basierten auf den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). 
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Abbildung 3-13:  Aufbau der Bettenkapazitäten beim Bund und Belegungsgrad in den BAZ 

 

 

Mit der Aktivierung des Schutzstatus S im März 2022 mussten für die grosse Anzahl schutz-

suchender Personen aus der Ukraine die Kapazitäten rasch und massiv ausgebaut werden. 

Der Anstieg der Asylgesuche ab Mitte 2022 (vgl. Abbildung 3-2) führte nochmals zu einer mas-

siven Zunahme des Platzbedarfs. Per Ende 2022 verfügte der Bund über total 9‘558 Plätze, 

was gegenüber dem Jahresbeginn einer Zunahme von 87% entspricht. Dabei mussten jedoch 

auf viele kleine und temporäre Unterbringungsstrukturen sowie militärische Anlagen ausgewi-

chen werden. Insbesondere kleine Unterbringungsstrukturen, die nur für kurze Zeit betrieben 

werden, führen zu hohen Personal- und Investitionskosten.67 Die Zahl der Betten in dauerhaf-

ten BAZ blieb jedoch weiterhin bei 3‘270.  

 

67  Beim Betrieb von kleinen BAZ fallen hohe Overhead-Kosten an: Beispielsweise sind die Personalkosten pro Unter-

bringungsplatz für Zentren mit einer Kapazität von 100 Betten im Vergleich zu Zentren mit 400 Betten rund doppelt 

so hoch. Zudem ergeben sich verhältnismässig hohe Kosten für die Eröffnung / Schliessung von temporären BAZ. 
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Im Jahr 2023 führten die Schutzgesuche von Personen aus der Ukraine und die im Herbst 

2023 erneut steigenden Asylgesuchszahlen zu einer nochmaligen Zunahme des Bettenbe-

darfs. Per Ende 2023 verfügte der Bund über total 11‘086 Plätze in BAZ (davon 3‘290 in dau-

erhaft nutzbaren BAZ). Der leichte Rückgang der Asylgesuche im Jahr 2024 und der Rückgang 

der Schutzgesuche Status S hat zu einem Abbau der bereitgestellten Unterbringungsplätze 

geführt, so dass die Zahl der Bettenkapazität Ende 2024 mit rund 9‘000 Plätzen um gut 2‘000 

Plätze tiefer lag als Ende 2023. Die dauerhaft nutzbaren Kapazitäten konnten im Jahr 2024 

um 50 Plätze auf 3‘340 erhöht werden. 

 

Exkurs: Zeitliches Auslaufen des Plangenehmigungsverfahrens im Sachplan Asyl68 

Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Asylbereichs hat sich der Bund im revidierten Asyl-

gesetz (vom 25. September Juni 2015) die Kompetenz einräumen lassen, jene Bauten und Anlagen mit 

einem Plangenehmigungsverfahren zu genehmigen, die im zur Unterbringung von Asylsuchenden oder 

zur Durchführung von Asylverfahren dienen. Das Ziel des Plangenehmigungsverfahrens ist eine bes-

sere Koordination sowie eine Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren. Mit der 

Plangenehmigung werden sämtliche, nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. In der 

Übergangsbestimmung zum Asylgesetz ist festgelegt, dass die Eingabe von Plangenehmigungsgesu-

chen nur während zehn Jahren nach Inkrafttreten der entsprechenden Bestimmung im Asylgesetz mög-

lich ist und per 31.12.2027 ausläuft. Danach müssen Baugesuche für neue BAZ-Bauten wieder die 

kantonalen und kommunalen Bewilligungsverfahren durchlaufen und können nicht mehr über ein Bun-

desverfahren realisiert werden. Dies dürfte dazu führen, dass nach diesem Zeitpunkt die Realisierung 

von neuen BAZ wesentlich schwieriger wird. 

3.3.3 Unterbringung auf der Ebene Kantone bzw. Städte und Gemeinden 

Sobald die Asylsuchenden, anerkannten FL und VA sowie die Personen mit Schutzstatus S 

aus den BAZ in die Kantone austreten, sind auch die Kantone mit einem erhöhten Bettenbedarf 

konfrontiert. Und je nach Verteilung der Aufgaben auf der Kantonsebene sind unmittelbar oder 

mittelbar auch die Städte sowie Gemeinden von einem erhöhten Bettenbedarf betroffen.69  

Eine Gesamtübersicht über die verfügbaren Unterbringungsplätze auf der Ebene Kantone / 

Gemeinden steht bisher nicht zur Verfügung. Die Entwicklung des Bestands an Personen im 

Asylbereich70 zeigt, dass Kantone, Städte und Gemeinden stark gefordert waren, um seit der 

Neustrukturierung die grosse Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine sowie die hohen 

Asylgesuchszahlen ab Mitte 2022 und 2023 bewältigen zu können.71 Einzelne Kantone (Aar-

gau, Luzern) sahen sich gezwungen, vorübergehend den Notstand im Asylbereich 

 

68  Der Exkurs basiert auf Staatssekretariat für Migration SEM (2025d). 

69  In vielen Kantonen werden die aus den BAZ austretenden Asylsuchenden in einer ersten Phase in Kollektivunter-

künften untergebracht. Im Anschluss an die Erstaufnahmephase erfolgt dann – je nach Kanton zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten – eine Unterbringung in individuellen Unterkünften (Wohnungen). Die Zuständigkeit für die Unterbrin-

gung und Betreuung obliegt je nach der kantonalen Organisationsstruktur beim Kanton, bei den Gemeinden oder 

wird durch Kanton oder Gemeinde an Dritte vergeben. Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.2.3., S. 14. 

70  Vgl. hierzu Abbildung 3-3, S. 38. 

71  Vgl. auch die Ausführungen im Teil «Schutzstatus S“ unter dem dortigen Kapitel 4.4, S. 78. 
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auszurufen.72 Andere Kantone prüfen die Einberufung des Notstands, welcher ihnen erlauben 

würde, auf Unterkünfte der Gemeinden zurückgreifen zu können. Ebenso stark betroffen sind 

die Städte und Gemeinden, vor allem in jenen Kantonen, in welchen die kommunale Ebene 

nach der Erstaufnahme durch den Kanton für die Unterbringung und Betreuung der Asylsu-

chenden sowie Schutzsuchenden aus der Ukraine zuständig sind.73 Im nachstehenden Exkurs 

sind beispielhaft einige Zahlen erwähnt, welche die grosse Belastung auf der kommunalen 

Ebene illustrieren. Die Unterbringung in den Kantonen, Städten und Gemeinden unterscheidet 

sich in zwei wesentlichen Aspekten von der Unterbringung auf Ebene Bund. Erstens verbleiben 

Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie Schutzsuchende permanent in den Kan-

tonen, Städten und Gemeinden (dies im Unterschied zur Bundesebene, dort befinden sich die 

Personen nur vorübergehend in den BAZ befinden). Damit verbunden sind zweitens die Anfor-

derungen an die Qualität des Wohnraums: Kantone und Gemeinden müssen Wohnraum be-

reitstellen, der für die langfristige und integrationsförderliche Unterbringung geeignet ist. Dies 

ist eine Herausforderung angesichts des zum Teil beschränkten Wohnungsangebots – vor al-

lem in urbanen Gebieten. Um den Bedarf an Unterbringungsplätzen trotzdem befriedigen zu 

können, musste auf unterschiedlichste Unterbringungsformen zurückgegriffen werden. Als Bei-

spiele können Zivilschutzanalagen, temporäre Bauten, Kollektivunterkünfte in Abbruchliegen-

schaften, Liegenschaften mit befristeten Verträgen oder Zwischennutzungen genannt werden. 

Mit der Nachfrage nach Wohnraum für viele Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich 

kommt es in vielen Regionen zunehmend zu einer Konkurrenzierung der Wohnungsnachfrage, 

insbesondere für die übrigen Personen in der Sozialhilfe.74 

 

Exkurs: Belastung ausgewählter Städte bei Unterbringung und Betreuung75 

Stadt Bern: Die Stadt Bern ist als regionaler Partner des Kantons zuständig für die Ausrichtung der 

Asylsozialhilfe in ihrer Region. Sie berät die Asylsuchenden mit Ausritt aus den BAZ bis zum Übergang 

in die Gemeindezuständigkeit oder im besten Fall zur finanziellen Selbständigkeit. Kollektivunterkünfte 

mussten für die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine stark ausgebaut werden. Im Juli 

2022 wurde eine Containersiedlung Temporäre Unterkunft Viererfeld (TUV) mit einer Kapazität von 620 

Plätzen auf einer Baubrache aufgestellt, welche vorwiegend von Personen mit Status S bewohnt wer-

den. 

Stadt Luzern: Der Kanton hat per 31.12.24 in der Stadt Luzern für die Unterbringung von anerkannten 

Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Status S total 72 Häuser mit 186 Wohnungen angemietet. 

Diese Wohnungen fehlen der Stadt Luzern in der wirtschaftlichen Sozialhilfe für die Unterbringung ihrer 

eigenen Zielgruppen. Gleichzeitig bleibt ein grosser Teil dieser Personen in der Stadt Luzern, wenn der 

Zuständigkeitswechsel zur Stadt Luzern erfolgt. Die Stadt ist dann aufgefordert für diese Personen neue 

 

72  Beide Kantonen befinden sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung im Asylbereich weiterhin in einer Notlage. 

73  Die Kantone LU und ZH haben beispielsweise die Aufnahmequoten für Personen aus dem Asylbereich in ihren 

Gemeinden erhöht. 

74  Diese Verdrängungseffekte auf dem lokalen Wohnungsmarkt ergeben sich unabhängig davon, wie die Aufgaben-

teilung zwischen Kanton und Gemeinden/Städten festgelegt ist. Die Integration wird letztlich immer am Wohnort der 

zugewanderten Person und damit auf der kommunalen Ebene geleistet – sei es durch Schule, Vereine, Kirche oder 

am Arbeitsplatz.  

75  Vgl. Schweizerischer Städteverband (2025) 
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Wohnungen zu suchen, da der Kanton Luzern „seine Wohnungen“ behalten will, damit er diese wiede-

rum an neu eintreffende Personen vermieten kann, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. 

Winterthur: Innerhalb von kürzester Zeit mussten für die Unterbring neue Plätze in Kollektivstrukturen 

geschaffen werden, von 23 im Jahr 2021 auf 627 im Jahr 2024. Im selben Zeitraum musste das Personal 

für die Unterbringung und Betreuung von 80 Stellenprozenten (2021) auf rund 1‘400 Stellenprozente 

erhöht werden. 

Stadt Zürich: Bis zum Ukrainekrieg hat die Stadt Personen aus dem Asylbereich vor allem in Wohnun-

gen, verteilt über das Stadtgebiet, sowie in temporären Wohnsiedlungen untergebracht. Diese ohnehin 

schwer zu akquirierenden Plätze genügen nicht mehr für den Unterbringungsbedarf. Die Anzahl Plätze 

im regulären Wohnraum erhöhte sich zwischen Dezember 2021 und Februar 2025 deutlich, von rund 

1'800 Plätzen auf fast 3'200 Plätze. Mit grossem Aufwand wurden städtische Kollektivunterkünfte (SKU) 

aus der Krise heraus als neue Unterbringungsform entwickelt, welche für eine längere Dauer eine ver-

lässliche Anzahl an Unterbringungsplätzen garantiert. Während im Jahr 2023 rund 600 Plätze in Kollek-

tivunterkünften zur Verfügung standen, wurde diese Zahl im Frühling 2024 verdoppelt und bis ins 2025 

gehalten. Um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden, wurden weiterhin Zwischennutzungen leer-

stehender Wohnungen und Liegenschaften in Anspruch genommen. Die Qualität des Liegenschaften-

portfolios macht dessen Verwaltung und Bewirtschaftung aufwändig und kostspielig durch teure Sanie-

rungen, Such- und Ersatz- sowie Umplatzierungsaufwand. Mittelfristig muss die Stadt aktuell weiterhin 

Kollektivstrukturen betreiben, da der reguläre Wohnraum nicht ausreicht – mit entsprechendem Inves-

titionsrisiko (teure Ertüchtigung von Liegenschaften, die je nach Entwicklung der Zuwanderungszahlen 

in ein paar Jahren nicht mehr für Geflüchtete genutzt werden können). 

3.3.4 Schwankungstauglichkeit 

Die grossen jährlichen und saisonalen Schwankungen beim Eingang der Asylgesuche (vgl. 

Kapitel 3.1) haben einerseits Auswirkungen auf die Verfahrensdauern und Pendenzen (vgl. 

Kapitel 3.2) und führen andererseits zu immer wiederkehrenden und zum Teil abrupten Ände-

rungen beim Personal- und Unterbringungsbedarf auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden 

(vgl. die beiden vorangehenden Kapitel 3.3.2 und 3.3.3). Die Sicherstellung der Schwankungs-

tauglichkeit inkl. Vorhalteleistungen und deren Finanzierung ist daher für das Funktionieren 

des Asylwesens zentral, dies betrifft sowohl die Menge an Ressourcen (z.B. Anzahl an Per-

son/Unterbringungsplätzen) wie auch die Flexibilität dieser Ressourcen (z.B. Personal für un-

terschiedliche Tätigkeiten einsetzen zu können als auch Personal und Unterbringungsmöglich-

keiten bei Bedarf rasch aufbauen und später wieder abbauen zu können).  

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden haben im Rahmen der Neustrukturierung entspre-

chende Eckwerte für die Notfallplanung Asyl festgelegt. 
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Exkurs: Notfallkonzept und Notfallplanung 

a) Notfallkonzept76 

Das Notfallkonzept Asyl ist ein vorsorgliches Planungsinstrument, das die optimale Bewältigung einer 

erhöhten Zuwanderung im Migrationsbereich auf operativer Ebene ermöglichen soll. Damit werden 

Massnahmen und Prozesse vorbereitet, um in einer ausserordentlichen Lage im Asylbereich komplexe 

Entscheide rasch zu fällen und umzusetzen. Das Konzept wurde im Jahr 2012 vom Bundesrat verab-

schiedet. 

Das Notfallkonzept unterscheidet zwischen folgenden Lagen: 

• Normallage: Die Normallage kann mit den ordentlichen Mitteln ohne Weiteres bewältigt werden. Sie 

bildet die Grundlage für die ständigen Strukturen (z.B. BAZ) und Massnahmen im Asylbereich. Die 

Normallage basiert in der Regel auf den langjährigen Erfahrungen, die für die Dimensionierung der 

behördlichen Mittel herangezogen werden. 

• Besondere Lage: Die besondere Lage ist die Eskalationsstufe zwischen der Normallage und der 

ausserordentlichen Lage. In dieser Phase steigen die Eintretenswahrscheinlichkeit und die Auswir-

kungen einer bestimmten Situation. Die besondere Lage ist mit den Mitteln der Normallage nur teil-

weise zu bewältigen. Geeignete Massnahmen müssen ergriffen werden, um einen Notfall bzw. eine 

ausserordentliche Lage zu vermeiden.  

• Ausserordentliche Lage: Die ausserordentliche Lage im Asylbereich ist dem Notfall begrifflich 

gleichgestellt. Der sich in der vorgelagerten Phase abzeichnende Notfall ist ohne weitere Vorwar-

nung eingetreten. Der Notfall (ausserordentliche Lage) liegt deutlich ausserhalb der vormaligen 

Prognose und kann sich rasch verändern. Ein weiteres typisches Element der ausserordentlichen 

Lage ist, dass die Mittel zur Bewältigung der ordentlichen Lage vollständig erschöpft sind.  

Bei der Entwicklung des Notfallkonzepts wurde bewusst darauf verzichtet, mit Schwellenwerten zu ar-

beiten, welche die einzelnen Lagen verbindlich abgrenzen sollen. Vielmehr wurde ein Modell gewählt, 

das dynamisch alle sinnvollerweise denkbaren Lagen anhand zentraler Parameter abbildet und die Ver-

änderung zur Ausgangslage aufzeigt. Hierfür wurde ein Szenariendiagramm geschaffen, in dem sich 

vier Themenblöcke (Gesuchseingänge, Bestände, Pendenzen und internationale Entwicklungen) er-

gänzen. Neben rein quantitativen werden auch qualitative Aspekte berücksichtigt.  

Im Anhang zum Notfallkonzept wurden 29 vorsorgliche Massnahmen definiert, die von der Behand-

lungsstrategie für die Asylverfahren über rechtliche Massnahmen wie die Gewährung von vorüberge-

hendem Schutz oder die Anwendung der Notstandsklausel bis hin zum Aufbau von Unterbringungsre-

serven durch Bund und Kantone oder Unterstützungsmassnahmen durch die Armee reichen.  

Mit dem Auftrag zur Erarbeitung eines Notfallkonzepts wurde beschlossen einen Sonderstab Asyl (SO-

NAS) zu schaffen, der bei Bedarf einberufen wird und politisch-strategische Entscheide auf Stufe Bun-

desverwaltung oder Bundesrat unterstützen soll. Im SONAS vertreten sind neben der Direktion des 

SEM, weitere Vertreter des EJPD, des VBS, des EDA und des EFD sowie Mitglieder von KKJPD und 

SODK.  

b)  Eckwerte der gemeinsamen Notfallplanung77 

Aufgrund der grossen Zunahme von Asylsuchenden im Hebst 2015 haben Bund, Kantone, Städte und 

Gemeinden beschlossen, sich auf weitergehende Notfall-Szenarien vorzubereiten. In den «Eckwerten 
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der gemeinsamen Notfallplanung» haben sie festgelegt, welche Ziele in einer Notlage zu verfolgen sind 

und welche Behörde dabei welche Aufgaben zu bewältigen hat.  

Hierzu wurden drei Szenarien mit folgenden Annahmen zugrunde gelegt: 

• Szenario 1: Es gehen 10 000 Asylgesuche in 30 Tagen ein 

• Szenario 2: Es gehen während dreier Monate je 10 000 Asylgesuche ein 

• Szenario 3: Es kommt innert weniger Tage zu 30 000 irregulären Grenzübertritten 

Der Bund bleibt in allen drei Szenarien für die Registrierung, Erstunterbringung sowie die Durchführung 

der Asylverfahren zuständig. Er soll schwach begründete Asylgesuche und Dublin-Fälle weiterhin prio-

ritär entscheiden. Das SEM erhöht für die Erfüllung seiner Aufgaben die Unterbringungskapazität in den 

Szenarien 1 und 2 von damals (2016) rund 4‘600 auf 6‘000 Plätze, vorab mit militärischen Anlagen oder 

eigenen zivilen Objekten, in Szenario 3 auf bis zu 9‘000 Plätze. 

Die Kantone stellen die Unterbringung und Betreuung der vom SEM zugewiesenen Asylsuchenden si-

cher. Weiter sorgen sie dafür, dass abgewiesene Asylsuchende ausreisen oder in ihren Herkunftsstaat 

zurückgeführt werden. Sie betreiben ihre eigene, kantonale Notfallplanung, setzen kantonale Führungs-

stäbe ein und unterstützen nach Möglichkeit mit ihren Polizeikorps das GWK bei aussergewöhnlich 

grossen Flüchtlingsbewegungen. 

Im Zusammenhang mit dem Schutzstatus S und den hohen Asylgesuchen ab Mitte 2022 kam die Not-

fallplanung nicht zur Anwendung. Zwar wurde 2021 eine Begleitgruppe eingesetzt, um die Eckwerte 

aus dem Jahr 2016 zu aktualisieren. Die neuen Eckwerte wurden aber von den zuständigen Gremien 

nicht final verabschiedet.  

 

Es wurde bei der Umsetzungsplanung der Neustrukturierung (2019) davon ausgegangen, dass 

der Bund mit den vorgesehenen 5‘000 Plätzen – und der notwendigen Flexibilität im Perso-

nalbestand vorausgesetzt – grundsätzlich Schwankungen in Bereich von 15‘000 bis 29‘000 

Asylgesuchen im Jahr auffangen kann.78 Falls über 29‘000 Asylgesuche pro Jahr eingehen 

oder falls sich die Zusammensetzung der Asylgesuche stark verändert (mehr Dublin-Fälle, hö-

herer Anteil beschleunigter Verfahren), ist man davon ausgegangen, dass der Bund einen Teil 

der Personen, die er in seinen Zentren untergebracht hat, vorzeitig den Kantonen zuweisen 

muss, damit ihm für die Verfahrensschritte, die zwingend in den BAZ vorzunehmen sind, aus-

reichend Kapazitäten verbleiben. Bezüglich der unbedingt in den BAZ zu verbleibenden Per-

sonen haben sich die drei Staatsebenen auf entsprechende Prioritäten geeinigt (vgl. hierzu die 

nachstehende Abbildung).79  

 

76  Weitgehend übernommen aus Bundesamt für Migration (2012) 

77  Weitgehend übernommen aus EJPD, VBS, KKJPD, SODK (2016) 

78  SODK, KKJPD, SEM (2018) 

79  Die wichtigsten Zielsetzungen für alle 3 Szenarien lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

– Alle Asylsuchenden sollen registriert und sicherheitsüberprüft werden. 

– Bei allen Asylsuchenden sollen grenzsanitarische Kontrollen durchgeführt werden. 

– Alle Asylsuchenden sollen untergebracht und betreut werden. 

– Auch bei einer sehr starken Zunahme der Asylgesuche sollen schwach begründete Asylgesuche und Dublin-

Fälle nach Möglichkeit prioritär entschieden werden. 
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Abbildung 3-14: Unterbringung der Asylsuchenden bei Kapazitätsengpässen in den Bunde-

sasylzentren 

 

Quelle:  EJPD, VBS, EFD, KKJPD, SODK (2016) 

Seit der letzten Aktualisierung der Eckwerte sind über 6 Jahre vergangen. Die zwischenzeitlich 

gewonnenen Erfahrungen bezüglich saisonaler Schwankung, Zusammensetzung der Gesu-

che und Behandlungsdauern haben aus Sicht des SEM gezeigt, dass die ursprüngliche An-

nahme – mit 5‘000 BAZ-Plätzen einen Umfang von bis zu 29‘000 Asylgesuche pro Jahr abde-

cken zu können – nicht mehr zutreffend ist. Entsprechend hat das SEM in Zusammenarbeit 

mit der KPMG ein sogenanntes „Stufenmodell“80 entwickelt, in welchem die Anzahl Asylgesu-

che, die Erfahrungswerte zur Maximalbelegung der Zentren (85%) und zu den Verfahrensdau-

ern (bzw. der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den BAZ von 75 Tagen) hinterlegt wurden. 

Zudem werden in diesem Stufenmodell nebst der erforderlichen Bettenkapazität gleichzeitig 

auch die Personalressourcen im SEM ermittelt, die für den Verfahrensbereich (Bearbeitung 

der Asylgesuche innerhalb der hinterlegten Fristen) zwingend erforderlich sind (vgl. dazu den 

nachstehenden Exkurs).  

Im Rahmen dieser Abschätzung kommen die Studienautoren zum Ergebnis, dass für die Be-

wältigung von 24‘000 Asylgesuchen – die gemäss Annahme zu 21‘000 Eintritten in die BAZ 

führen – rund 7‘700 Plätze zur Verfügung stehen müssten, was wesentlich über dem ange-

nommenen Wert von 5‘000 Betten in der Planungsphase der Neustrukturierung liegt. Ebenfalls 

zeigt sich, dass mit einem Anstieg der Gesuchszahlen auch die Personalressourcen für den 

Verfahrens- und nachgelagert für den Aufenthaltsbereich im SEM erhöht werden müsste.81 

Sollen zudem noch pendente Asylgesuche abgebaut werden, wären weitere, zusätzliche Per-

sonalressourcen erforderlich. 

 

 

– Die verfügten Wegweisungen sind von den Kantonen konsequent zu vollziehen. 

80  Vgl. hierzu Staatssekretariat für Migration SEM (2024b) 

81  Hierbei gilt es zu beachten, dass es nebst den direkt „produktiven“ Personalressourcen in den BAZ auch zusätzliche 

Ressourcen für die Führung und Koordination braucht. Das SEM rechnet hierfür in den BAZ mit einem zusätzlichen 

Overhead-Bedarf von ca. 20% pro produktive Vollzeitstelle. 
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Exkurs: Mehr Erledigungen als Asylgesuche 

Grundsätzlich wird von einem Gesuch auf eine Erledigung geschlossen. In der Analyse hat sich jedoch 

gezeigt, dass die Anzahl der Erledigungen jene der Asylgesuche übersteigt. Viele Personen erscheinen 

im Verlaufe der Zeit mehrmals als (erstinstanzliche) Pendenz. Die Gründe dafür sind mannigfaltig; sie 

stellen Wiedererwägungsgesuche; sie reisen unkontrolliert ab und reichen anschliessend ein neues 

Asylgesuch ein (ohne vorgängige materielle Prüfung), sie stellen Mehrfachgesuche (nach vorgängiger 

materieller Prüfung), sie werden nach unkontrollierter Abreise aufgrund der Zuständigkeit der Schweiz 

aus anderen Staaten rückübernommen zur Durchführung eines Asylverfahrens oder aber sie hätten 

aufgrund der Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staats in diesen überstellt werden sollen, was aber 

nicht klappte und in der Schweiz nach rechtskräftiger Wegweisung das Asylverfahren wieder aufgenom-

men werden muss, etc.  

Von März 2019 bis Ende März 2025 haben 103 667 Personen ein primäres Asylgesuch gestellt. Von 

diesen sind noch 10 489 Gesuche pendent bzw. es gibt bei diesen noch keine Erledigung. Für diese 

93‘178 Gesuche mussten vom SEM bislang 119‘963 neurechtliche Erledigungen getroffen werden. Dies 

macht 1.29 Erledigungen pro primäres Asylgesuch. Ob dieser Koeffizient sich in der künftigen Entwick-

lung bestätigt, muss beobachtet werden. Retrospektiv lässt sich allerdings festhalten, dass auf 1’000 

Asylgesuche zwischen 1’200 und 1’300 Erledigungen erforderlich waren bzw. dass nach Erledigung 

von 1’000 Asylgesuchen im späteren Verlauf deren 200 bis 300 Asylverfahren erneut erstinstanzlich 

hängig werden. 

Im Stufenmodell wurde dieser Mehrbedarf mit einem Zuschlag (Faktor 1.3) berücksichtigt.  

 

Die Ebene der Kantone bzw. Städte und Gemeinden stellt einen weiteren, wichtigen Teil zur 

Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit dar: Die meisten Kantone verfügen im Unterbrin-

gungsbereich in der Regel über ein Zweiphasensystem: Die dem Kanton zugewiesenen Asyl-

suchenden werden zunächst in einer Kollektivunterkunft des Kantons untergebracht und an-

schliessend in der zweiten Phase wenn möglich auf Wohnungen verteilt. Die Aufgabenteilung 

zwischen Kanton und Gemeinden ist dabei je nach Kanton unterschiedlich.82 Die Aufenthalts-

dauer in Kollektivunterkünften variiert stark (zwischen wenigen Tagen bis zu einem Jahr), wo-

bei ähnlich wie auf Bundesebene die Anzahl zugewiesener Asylsuchender eine wichtige Rolle 

spielt. 

Die Kantone bzw. Städte und Gemeinden haben gemäss den Eckwerten aus der Notfallpla-

nung Asyl die Unterbringung und Betreuung der vom SEM zugewiesenen Asylsuchenden si-

cherzustellen.83 Es liegt in der Zuständigkeit in den Kantonen, ihre eigene Notfallplanungen zu 

betreiben bzw. zu initialisieren.  

 

82  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2.2.3. 

83  Zusätzlich haben die Kantone dafür zu sorgen, dass abgewiesene Asylsuchende ausreisen oder in ihren Herkunfts-

staat zurückgeführt werden. Allerdings haben diese Aufgaben keinen direkten Einfluss auf die Schwankungstaug-

lichkeit der Unterbringungs- und Personalressourcen. 
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3.3.5 Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Das schweizerische Asylsystem funktioniert seit der Neustrukturierung selbst in Zeiten grosser 

Belastungen – sei es während der Corona-Pandemie, bei der Aktivierung des Schutzstatus S 

im März 2022 oder auch bei den hohen Gesuchseingängen ab Mitte 2022 – gut: 

• Die Unterbringung und Betreuung konnten letztlich jederzeit – wenn auch unter Inanspruch-

nahme von Notlösungen – gewährleistet werden.  

Der Bund baute seine Kapazitäten zwischen 2019 und 2023 massiv aus. Der Ausbau er-

folgte grösstenteils durch temporäre Unterkünfte, Militärunterkünfte, Verdichtungen und 

Übergangsstrukturen. Insgesamt sind die heutigen Unterbringungsstrukturen stark frag-

mentiert und mit den vielen, eher kleinen Unterkünften lässt sich kein effizienter Betrieb 

organisieren. Die für die Neustrukturierung benötigten dauerhaften Bettenkapazitäten konn-

ten in der Periode 2019 -2024 nur um rund 360 Betten auf 3‘340 erhöht werden. Die ver-

einbarte Zielgrösse von 5‘000 Betten ist damit weiterhin deutlich unterschritten. In der Zwi-

schenzeit zeigt sich auch, dass der für die Neustrukturierung zugrunde gelegte Planwert 

von 5‘000 Betten (bei 24‘000 Asylgesuchen pro Jahr) nicht ausreicht. In der Praxis müssten 

hierzu mehr Betten in BAZ zur Verfügung stehen.84  

Auf der kantonalen und kommunalen Ebene wurden die grossen Herausforderungen eben-

falls bewältigt. Allerdings hat der permanente Migrationsdruck dazu geführt, dass verschie-

dene Kantone, Städte und Gemeinden an der Belastungsgrenze sind. Zudem stellt die Un-

terbringung für die Kantone, Städte und Gemeinden besondere Herausforderungen, weil 

einerseits die Unterbringung einem langfristigen und integrationsförderlichen Wohnraum 

genügen muss und weil andererseits nicht nur die temporäre Betreuung, sondern auch der 

Anschluss an die Regelstrukturen sichergestellt werden muss (z.B. Einschulung der Kin-

der). Nicht allen Kantonen und Gemeinden gelang es gleich schnell, ausreichenden und 

qualitativ angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

• Die Asylverfahren konnten rechtsstaatlich korrekt durchgeführt werden. Allerdings mussten 

zum Teil vor allem bei den erweiterten Verfahren längere Verfahrensdauern bis zum erst-

instanzlichen Entscheid in Kauf genommen werden, was vor allem die Strukturen der Kan-

tone (Kollektivunterkünfte) und je nach Aufgabenteilung auch der Gemeinden belastete. 

Und teilweise sind in den Kantonen bzw. Städten und Gemeinden Personen aus dem er-

weiterten Verfahren untergebracht, die seit über einem Jahr auf einen erstinstanzlichen 

Entscheid warten. Diese pendenten Gesuche stellen für die kantonale bzw. kommunale 

Ebene vor allem in Bezug auf die Integration eine Belastung dar.85 

Dies ist u.E. eine höchst beeindruckende Leistung und spricht im Grundsatz für die im Rahmen 

der Neustrukturierung definierten Zuständigkeiten und Abläufe zwischen den drei Staatsebe-

nen Kantone, Städte und Gemeinden.  

 

84  Vgl. dazu Staatssekretariat für Migration SEM (2024b) und die Ausführungen im folgenden Abschnitt 3.3.4. 

85  Verschiedene Kantone sind mit Integrationsmassnahmen vor dem Asylentscheid sehr zurückhaltend, da die Integ-

rationspauschale erst bei einer vorläufigen Aufnahme oder bei der Flüchtlingsanerkennung ausbezahlt wird. Dies 

führt in verschiedenen Kantonen dazu, dass die Integrationsbemühungen erst später beginnen mit den Folgeeffek-

ten für den Integrationserfolg (vgl. hierzu Fussnote 60 (S. 34), obwohl Art. 15 Abs. 5 der Verordnung über Integration 

von Ausländerinnen und Ausländern die Verwendung der Integrationspauschale für Personen in erweiterten Asyl-

verfahren erlaubt. 
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Trotz dieser positiven Einschätzung ergibt sich in der Analyse in folgenden Bereichen ein 

Handlungsbedarf: 

a) Ebene Bund 

• Sicherstellen, dass die bei der Neustrukturierung vereinbarten 5‘000 Plätze in dauerhaften 

BAZ realisiert werden können (vgl. dazu auch den Exkurs zum zeitlichen Auslaufen des 

Plangenehmigungsverfahrens im Sachplan Asyl, S. 61) und die Mindestkapazitäten der 

BAZ mit Verfahrensfunktion (BAZmV) und der BAZ ohne Verfahrensfunktion (BAZoV) nicht 

unterschritten werden sowie die BAZoV möglichst nahe zu den BAZmV betrieben werden 

können. 

• Überprüfen der Planungsannahme von 24‘000 Asylgesuchen pro Jahr86  

• Vertiefte Überprüfung der Berechnungen aus dem vorgestellten Stufenmodell: Obwohl die 

Sicherstellung der Schwankungstauglichkeit eine Verbundaufgabe aller drei Staatsebenen 

ist, kommt dem Bund als erste Zuständigkeitsinstanz für die Asylgesuchsverfahren und Un-

terbringung eine besondere Rolle zu. Verfügt der Bund für die Erstunterbringung und die 

Verfahren über ausreichend Ressourcen, stärkt dies die Resilienz des gesamten Systems 

indem Kantonen und Gemeinden Vorlaufzeit gegeben wird, für den Ausbau der Personal- 

und Unterbringungsressourcen auf ihrer Stufe. Auf der Ebene Bund geht es um folgende 

Punkte: 

– Bettenbedarf: Prüfen, ob die ursprünglichen Planwerte zum Unterbringungsbedarf 

(5‘000 Betten bei 24‘000 Asylgesuchen) erhöht werden müssen und dementsprechend 

ein noch grösser Ausbaubedarf bei Betten in permanent verfügbaren BAZ besteht. 

Sofern sich die Berechnungsergebnisse bestätigen, ist zu prüfen, mit welchen Massnah-

men die zusätzlich erforderlichen Bettenkapazitäten in den BAZ auch nach Ablauf des 

zeitlich befristeten Plangenehmigungsverfahrens realisiert werden können.  

– Personalbedarf: Überprüfen des Personalbedarfs im Verfahrensbereich mit Einbezug 

der Erkenntnis, dass nebst den direkt «produktiven» Personalressourcen im Verfahrens-

bereich auch zusätzliche Overhead-Ressourcen benötigt werden; Sicherstellen der er-

forderlichen Anzahl Personalressourcen und der hohen Flexibilität der Personalressour-

cen im Verfahrens- sowie im Aufenthaltsbereich 

• Aufbau eines gemeinsamen Planungstools von Bund und Kantonen zu einer möglichst ver-

lässlichen Prognose der Kantonszuweisungen 

b) Ebene Kanton bzw. Städte und Gemeinden:  

• Bekanntgabe der Unterbringungskapazitäten (total verfügbare und freie) in den Kantonen 

und ihren Gemeinden (mindestens quartalsweise) 

• Prüfen, ob erstens eine kantonale Notfallplanung existiert und zweitens diese noch aktuell 

ist; je nachdem Aktualisierung und Ergänzung vornehmen  

 

86  Vgl. hierzu z.B. die Forderung des Schweizerischen Gemeindeverbandes bei der Stellungnahme zum Monitoring 

Asylsystem 2023. 
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• Aufbau eines ähnlichen Stufenmodells wie beim Bund, um den Platz- und Personalbedarf 

je nach prognostizierten Austritten aus den Bundeszentren abschätzen zu können und vor-

zeitige Zuweisungen an die Gemeinden (unabhängig der kantonalen Organisation) oder 

Unterbringung z.B. in Zivilschutzanlagen vermeiden werden können. (Handlungsbedarf gilt 

insbesondere für grösser Kantone) 

• Massnahmen prüfen, wie bei einer ausserordentlichen Zunahme rasch auf der Kantons- 

oder Gemeindeebene auf zusätzliche Unterkünfte zugegriffen werden kann, zum Beispiel 

mit einer Diversifikation der Unterbringungsmöglichkeiten (verschiedene Wohnformen)  

c) Übergang Staatsebenen / Zusammenarbeit 

• Generell eine Aktualisierung der Eckwerte zur Notfallplanung durch die drei Staatsebenen 

mit klaren, quantitativen Eckwerten für die drei Lagen, der Definition von verbindlichen Pro-

zessen und klaren Zuständigkeiten (nicht nur, aber insbesondere in der besonderen und 

ausserordentlichen Lage)  

• Generelle Überprüfung der Flexibilität im System: Wie könnte z.B. Personalressourcen und 

Unterbringungskapazitäten besser zwischen den Staatsebenen genutzt werden, um z.B. 

vorzeitige Zuweisungen durch den Bund an die Kantone und einseitigen Zuweisungsstopps 

durch einzelne Kantone zu vermeiden 

• Prüfen, wie ein regelmässiger Austausch aller drei Staatsebenen und eine frühzeitige Kom-

munikation über wichtige Ereignisse (z.B. Schliessung von temporären BAZ) zwischen den 

drei Staatsebenen sichergestellt werden kann 

• Überprüfen wie auch unter starker Belastung des Asylsystems ein (allenfalls reduziertes) 

Resettlement-Programm aufrechterhalten werden kann, damit ein sich wiederholendes 

«Rauf- und Runterfahren» von Programm und Organisation vermieden werden kann 

3.4 Ausrichtung des Asylsystems auf Schutzbedürftige 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Explizit festgehalten sind bei der Neustrukturierung die beiden folgenden Ziele 

• Schutzbedürftigen Personen soll weiterhin der notwendige Schutz gewährt werden und sie 

sollen so rasch als möglich in der Schweiz integriert werden. Das SEM geht davon aus, 

dass ein auf die Schutzbedürftigen ausgerichtetes Asylsystems, eine Schutzquote von min-

destens 50% (als Durchschnitt über alle Verfahrenstypen) aufweisen sollte. 

• Der Anreiz, offensichtlich unbegründete Asylgesuche einzureichen, soll gesenkt werden. 

Im Sinne eines Planungswerts soll der Anteil der unbegründeten Gesuche nicht höher als 

20% sein.  
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b) Ausgangslage 

Die Ausrichtung des Asylsystems auf die tatsächlich schutzbedürftigen Personen lässt sich 

einerseits anhand der Schutzquote und andererseits am Anteil unbegründeter Gesuche beur-

teilen. 

Die nachstehende Abbildung 3-15 zeigt die Entwicklung der Schutzquote:  

• Für alle Verfahren (Dublin-, beschleunigte und erweiterte Verfahren, Rückübernahme-Ver-

fahren; vgl. blaue Linien). Dabei werden sowohl die Ergebnisse ohne Einbezug der Ab-

schreibungen als auch mit Anrechnung im Gesamttotal der Fälle dargestellt.87 Während die 

erste Version die Anzahl Fälle mit Bleiberecht am Total der entschiedenen Asylgesuche 

zeigt, wird in der zweiten Version der Fokus auf die Frage gelegt, bei wie vielen eingereich-

ten Asylgesuchen es zu einem positiven Entscheid bzw. zu einem Bleiberecht kommt. So-

fern die Zahl der Abschreibungen gross ist, können sich zwischen den beiden Berech-

nungsarten spürbare Differenzen ergeben. 

• Nur für die nationalen Verfahren (beschleunigte und erweiterte Verfahren; vgl. grüne Linie) 

Im ersten Jahr nach dem Start der Neustrukturierung hat sich die Schutzquote über alle Asyl-

verfahren (Entscheide exkl. Abschreibungen) kurzfristig auf rund 62% erhöht88, seither ist sie 

auf 54.1% gefallen liegt aber immer noch knapp über dem angestrebten Wert von über 50%. 

Werden die abgeschriebenen Asylverfahren mitberücksichtig, liegen die Werte um gut 3% bis 

knapp 8% tiefer.  

Die Schutzquote für die nationalen Verfahren erreicht im Jahr 2022 mit 80% einen Höchstwert, 

fällt dann aber bis 2024 auf knapp 68% zurück. Hierfür verantwortlich ist vor allem die Entwick-

lung bei den erweiterten Verfahren (vgl. hierzu die nachstehenden Ausführungen).  

 

87  Schutzquote ohne Einrechnung der Abschreibungen = 
(Asylgewährung + Ablehnungen mit VA + NEE mit VA)

Erledigungen−Abschreibungen
 

 Schutzquote mit Einrechnung der Abschreibungen = 
(Asylgewährung + Ablehnungen mit VA + NEE mit VA)

Erledigungen (inkl.  Abschreibungen)
  

88  Dieser Effekt ergab sich vor allem aus dem Abbau der altrechtlichen Fälle. Im alten System wurden schutzbedürftige 

Fälle bewusst in einer zweiten Priorität behandelt. Der Abbau der altrechtlichen Fälle wurde dann aber in den Jahren 

2019 und 2020 priorisiert, was sich in einer entsprechen „überhöhten“ Schutzquote niederschlug. 
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Abbildung 3-15: Entwicklung der Schutzquote über alle bzw. die nationalen Asylverfahren  

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025b) und Spezialauswertungen SEM 

 

Aus Sicht der Kantone nimmt die Schutzquote bei den erweiterten Verfahren eine besondere 

Bedeutung ein, da sie die Personen aus diesem Verfahrenstyp in der Regel bereits vor dem 

definitiven Asylentscheid übernehmen. Es stellt sich hierbei für die Kantone immer auch die 

Frage, in welchem Ausmass Integrationsmassnahmen für diese Personen zu ergreifen sind, 

die beim Abschluss des erweiterten Verfahrens allenfalls einen negativen Asylentscheid erhal-

ten. Wie die nachstehende Abbildung 3-16 zeigt, fiel in den Jahren 2019 bis 2023 die 

Schutzquote im erweiterten Verfahren mit 62% bis 72% im Vergleich zu allen Verfahren (vgl. 

vorangehenden Abbildung 3-15) höher aus. Damit bestätigt sich – wiederum mit Ausnahme 

des Jahres 2024 – die Grundidee, dass den Kantonen im erweiterten Verfahren nur Fälle zu-

gewiesen werden, bei denen vergleichsweise hohe Chance auf positiven Asylentscheid be-

steht.  
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Abbildung 3-16: Entwicklung der Schutzquote bei den erweiterten Verfahren 

 

Quelle: Spezialauswertungen SEM 

Die Gründe für den markanten Rückgang der Schutzquote im Jahr 2024 sollten unseres Er-

achtens noch vertieft analysiert werden: Eine Erklärung für den markanten Rückgang der 

Schutzquote im Jahr 2024 könnte darin bestehen, dass im Jahr 2024 möglicherweise viele 

pendente Fälle aus den vorzeitigen Kantonsaustritten Ende 2022 / Anfang 2023 erledigt wur-

den, die nur aufgrund der Überlastung der Bundesstrukturen dem erweiterten Verfahren zuge-

wiesen wurden, in normalen Zeiten aber in einem beschleunigten Verfahren rasch einen ne-

gativen Entscheid erhalten hätten. 

 

Wie viele der Asylgesuche unbegründet sind und in die Ablehnungsquote (100% minus 

Schutzquote) einfliessen, lässt sich anhand der Asylstatistik nicht eindeutig ermitteln. Als Nä-

herungswert für die offensichtlich unbegründeten Asylgesuche können diejenigen Ablehnun-

gen und Nichteintretensentscheide (NEE) ohne Bleiberecht ausgewertet werden, die auf Asyl-

gesuche von Personen aus EU/EFTA-Staaten, aus für den Schengen-Raum visumsbefreite 

Staaten89, aus verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten90 sowie aus weiteren Staa-

ten mit tiefer Schutzquote und einer grösseren Zahl von Asylgesuchen (Algerien, Gambia, 

 

89  Vgl. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html  

90  Vgl. Anhang 2 der Asylverordnung 1 (SR 142.311).  
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Guinea, Marokko, Nigeria, Tunesien) zurückgehen. Sie werden im Folgenden als «mutmass-

lich unbegründete Asylgesuche» bezeichnet.91 Wie aus der Abbildung 3-17 zu erkennen ist, 

hat sich nach der Einführung der Neustrukturierung deren Zahl während der Corona-Pandemie 

(2020 bis 2022) auf rund 2'100 pro Jahr reduziert. Seither hat sie sich mehr als verdoppelt und 

beläuft sich im Jahr 2024 auf rund 4'500 Entscheide, was knapp 15% aller Entscheide (abzü-

glich Abschreibungen) entspricht.  

Abbildung 3-17:  Entwicklung der Entscheide ohne Bleiberecht von mutmasslich unbegründe-

ten Asylgesuchen 

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025b) 

 

 

91  Die Gruppe der mutmasslich unbegründeten Asylgesuche haben Bund und Kantone im gemeinsamen «Monitoring 

Asylsystem» definiert und wird seit 2019 dort ausgewiesen. Der Begriff «mutmasslich» wird in der Verwaltung und 

in der Gerichtssprache benutzt, um widerzugeben, dass die Unbegründetheit des Asylgesuchs aufgrund der Nati-

onalität voraussichtlich gegeben aber nicht festgestellt ist. Die Flüchtlingseigenschaft muss dennoch jeweils im Ein-

zelfall geprüft werden. 
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Um die Ausrichtung des Asylsystems auf die Schutzbedürftigen umfassend beurteilen zu kön-

nen, sollten die Abschreibungsbeschlüsse aber bei der Berechnung der unbegründeten Asyl-

gesuche mitberücksichtigt werden. Die Abschreibungsbeschlüsse erfolgen grundsätzlich nach 

einem Rückzug des Asylgesuchs bei freiwilliger Rückkehr, nach unkontrollierter Abreise oder 

aufgrund fehlender Mitwirkung am Asylverfahrensprozess. Bei diesen Personen kann daher 

davon ausgegangen werden, dass sie unbegründete Asylgesuche eingereicht haben.  

Die Nicht-Berücksichtigung der Abschreibungsbeschlüsse verzerrt daher sowohl die Asylge-

währungs- als auch die Schutzquote.92 Beispielsweise wird bei Asylgesuchen von algerischen 

Staatsangehörigen mehr als die Hälfte der Gesuche abgeschrieben und bei der Asylgewäh-

rungs- und Schutzquote nicht berücksichtigt. 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf  

Die wichtigsten Erkenntnisse sind nachstehend in Kurzform zusammengefasst: 

• Die Schutzquote liegt über den Planungswerten der AGNA, was dafürspricht, dass einer-

seits jene Schutz erhalten, die ihn benötigen und dass andererseits, die Anreize zur Ver-

meidung von mutmasslich unbegründeten Gesuchen funktionierten.93  

• Die Anzahl der mutmasslich unbegründeten Gesuche ist aber in den beiden vergangenen 

Jahren deutlich gestiegen. Das 24-Stunden-Verfahren hat zwar im bestehenden gesetzli-

chen Rahmen die Verfahren deutlich beschleunigt – ein Abhalteeffekt konnte jedoch noch 

nicht erreicht werden.  

Entsprechend muss aufgrund der festgestellten Zunahme geprüft werden, mit welchen Mass-

nahmen die Zahl der unbegründeten Gesuche weiter reduziert werden kann und damit das 

Asylsystem weiterhin auf die Schutzbedürftigen ausgerichtet bleibt.  

3.5 Beschwerden und Qualität der Asylverfahren 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Als explizites Ziel wurde im Rahmen der Neustrukturierung festgehalten, dass die Asylverfah-

ren rasch und rechtsstaatlich korrekt durchzuführen sind. Als Indikator für die Rechtsstaatlich-

keit und die Akzeptanz des Asylverfahrens können die Beschwerdequote94 sowie die 

 

92  Bei der Asylgewährungsquote wird der Anteil der Asylgewährung berechnet: Wie hoch ist der Anteil von asylsu-

chenden Personen, die als Flüchtlinge anerkannt werden.  

Bei der Schutzquote wird berechnet, welcher Anteil ein Bleiberecht erhält: Wie hoch ist der Anteil von asylsuchen-

den Personen, die entweder als Flüchtlinge anerkannt werden oder – zwar nicht als Flüchtlinge anerkannt aber –

vorläufig aufgenommen werden (da die Wegweisung aufgrund von Wegweisungshindernisse nicht vollzogen wer-

den kann.) 

93  Dabei wird davon ausgegangen, dass nur jene Asylgesuche positiv entschieden werden, bei denen die Personen 

die Flüchtlingseigenschaft nachweisen können. 

94  Die Beschwerdequote misst den Anteil der eingereichten Beschwerden an allen anfechtbaren Verfügungen (d. h. 

an den Ablehnungen und Nichteintretensentscheiden aus allen Verfahrensarten). 
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Entscheidbeständigkeitsquote95 dienen. Im Rahmen des Monitorings zum Asylsystem hat man 

die angestrebten Zielwerte für die Beschwerdequote auf ≤ 20% und für die Entscheidbestän-

digkeitsquote auf ≥ 95.5% festgelegt.  

b) Ausgangslage 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verlauf der beiden Indikatoren – ergänzt mit der Kas-

sationsquote96 – über die Zeitperiode 2015 bis 2024.  

Abbildung 3-18: Beschwerdequote, Kassationsquote und Entscheidbeständigkeitsquote 

 

Quelle: SEM 

Bei der Beschwerdequote zeigt sich eine leichte „Wellenbewegung“. Nach einem Rückgang 

der Quote ab 2015 bis auf 28% im Jahr 2017 stieg sie vor allem in den ersten drei Jahren nach 

Einführung der Neustrukturierung auf Werte zwischen 37% bis 40%. Anschliessend ging sie 

wieder auf rund 28% im Jahr 2023 zurück, liegt aber 2024 mit knapp 33% erneut deutlich über 

dem Zielwert. Festzuhalten ist, dass die Beschwerdequote durch das SEM nur teilweise 

 

95  Die Entscheidbeständigkeitsquote bezeichnet jenen Anteil an allen anfechtbaren Verfügungen des SEM, welche – 

mit oder ohne Beschwerde – materiell rechtskräftig unverändert bleiben. Sie wird wie folgt berechnet. 

Entscheidbestän-

digkeitsquote 
=  100% − (

𝐺𝑢𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑑𝑒𝑓äℎ𝑖𝑔𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑓ü𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 − 𝑏𝑒𝑖𝑚 𝐵𝑉𝐺𝑒𝑟 ℎä𝑛𝑔𝑖𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛
) 𝑥 100% 

Nicht eingeschlossen in der Quote sind die noch hängigen Fälle beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Entspre-

chend können sich die Werte für die jüngsten Jahreskohorten noch etwas ändern.  

96  Die Kassationsquote bezeichnet jenen Anteil an eingereichten Beschwerden, die von den Gerichten gutgeheissen 

werden.  
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beeinflusst werden kann. Nach einer Gesetzesrevision nimmt die Rechtssicherheit in der Regel 

etwas ab, da viele Fragen höchstrichterlich noch nicht geklärt worden sind und sich juristische 

Abläufe erst einspielen müssen.  

Bei der Entscheidbeständigkeitsquote zeigt sich ein leichter Rückgang bei der Einführung der 

Neustrukturierung im Jahr 2019 auf knapp 93%.97 Danach steigt die Quote bis Ende 2024 auf 

hohe 99% an. Der leichte Rückgang im Jahr 2019 lässt sich wie oben erwähnt auch damit 

erklären, dass das SEM bei der Anwendung des neuen Asylgesetzes in einer ersten Phase 

Erfahrungen mit der Anwendung des neuen Gesetzes sammeln musste, beispielsweise bei 

den Zuteilungskriterien für das beschleunigte bzw. für das erweiterte Verfahren. Während die 

Kassationsquote 2019 bei knapp 12% lag, hat sie sich nach einer Korrektur bei der Verfah-

renszuteilung98 der Fälle bereits im Jahr 2020 vermindert und ist in der Zwischenzeit auf 5% 

zurückgegangen, was für die hohe Qualität der SEM-Entscheide spricht.  

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf  

Der unentgeltliche Rechtschutz hat sich bewährt. Die Verfahrensgarantien sind stets gewahrt, 

auch bei massiver Beschleunigung der Asylverfahren. Die Vergütung des Rechtsschutzes mit 

einer Fallpausschale hat zudem verhindert, dass aussichtslose Beschwerden um des Prozes-

sierens willen geführt werden. 

Nach dem unmittelbaren Start der Neustrukturierung hat der Anteil der Beschwerden und der 

Kassationen in den Jahren 2019 und 2020 leicht zugenommen. In der Folge konnten verschie-

dene prozessuale Fragen geklärt werden. Zwischenzeitlich ist der Anteil der Beschwerden 

leicht tiefer als vor der Neustrukturierung und die Entscheidbeständigkeitsquote ist spürbar 

höher.  

Es besteht bezüglich korrekter, rechtsstaatlicher Abwicklung der Asylverfahren unseres Erach-

tens kein Handlungsbedarf.99 Selbstverständlich verbleibt es permanente Aufgabe des SEM, 

die erreichte Qualität zu halten und mögliche Optimierungen umzusetzen. 

 

97  Die Entscheidbeständigkeitsquote wird auf der Basis von Jahreskohorten gebildet, die sich jeweils auf das Datum 

der Erledigungsmeldung der Fälle durch das SEM beziehen.  

98 Es wurden in der Folge deutlich mehr Fälle dem erweiterten Verfahren zugewiesen. 

99 Die hängigen Rekurse beim BVGer mangels ausreichender Personalkapazitäten stellen zwar ein Problem dar, sind 

aber nicht Gegenstand des vorliegenden Analyse-Berichts zum Asylbereich. 
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3.6 Ausreisen, Rückführungen und Wegweisungsvollzug im Asylbereich100 

3.6.1 Wegweisungsentscheide und Wegweisungsvollzug 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Die Zielsetzung in der Neustrukturierung lautet, dass der Vollzug der Wegweisungen konse-

quent umgesetzt werden soll.  

b) Ausgangslage 

Das SEM ist im Asylbereich für die Erteilung der Wegweisungsentscheide zuständig. Zu einem 

Wegweisungsentscheid kommt es bei einem abgelehnten Asylgesuch ohne vorläufige Auf-

nahme und bei Nichteintretensentscheiden bei Dublin- sowie Rückübernahme-Verfahren. Die 

nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die Zahl der getroffenen Wegweisungsent-

scheide: Von rund 13’500 Wegweisungsentscheiden im Jahr 2016 sind die Zahlen bis 2021 – 

vor allem bedingt durch den Rückgang bei den Asylgesuchen (vgl. grüne Linie) und wegen der 

Coroana-Pandemie – auf knapp 5'700 zurückgegangen. Mit dem Anstieg der Asylgesuch neh-

men etwas zeitverzögert auch die Wegweisungsentscheide zu und erreichen im Jahr 2024 mit 

knapp 14'000 wiederum das Niveau von 2016 bzw. liegen leicht darüber. 

Abbildung 3-19: Wegweisungsentscheide im Asylbereich durch das SEM 

 

 

100 Die Thematik der Wegweisungen bzw. des Wegweisungsvollzugs stellt sich auch bei der irregulären Migration und 

wird dort ebenfalls behandelt (vgl. Kapitel 5.3). Im vorliegenden Kapitel geht es ausschliesslich um Wegweisungen, 

die sich bei negativen Entscheiden aus dem Asylverfahren ergeben.  
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Der Vollzug der Wegweisungen liegt in der Zuständigkeit der Kantone. Seit der Neustrukturie-

rung des Asylbereichs wird ein grosser Teil der Ausreisen (freiwillige und zwangsweise Rück-

führung) direkt ab den BAZ von den Standortkantonen vollzogen. Das SEM unterstützt die 

Kantone bei Bedarf unter anderem bei der Identifikation bei den heimatlichen Behörden des 

Weggewiesenen, bei der Beschaffung von Ersatzreisedokumenten und bei der Organisation 

der Ausreise (inkl. Sonderflüge). Trotz der hohen Anzahl Wegweisungsentscheide in den Jah-

ren 2023 und 2024 sind die Pendenzen des SEM bei dieser Rückkehrunterstützung kaum ge-

stiegen (vgl. nachstehende Abbildung).101  

Abbildung 3-20: Pendenzen SEM bei Rückkehrunterstützung im Asylbereich 

 

 

Die nachstehen Abbildung 3-21 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Wegweisungs-

vollzugs. Dargestellt sind sowohl die kontrollierten, selbständigen Ausreisen (freiwillig) wie 

auch die zwangsweisen Rückführungen. Ebenfalls ausgewiesen werden die unkontrollierten 

Ausreisen102. 

 

101 Das Ausmass der zu erbringenden Rückkehrunterstützung wird in erster Linie durch die Zahl der Wegweisungsent-

scheide bestimmt und diese wiederum hängt ab von der Anzahl gestellter Asylgesuche und der Höhe der 

Schutzquote (je höher die Schutzquote, desto weniger negative Asylentscheide und damit desto weniger Wegwei-

sungsentscheide).  

102 Die unkontrollierten Abreisen werden im zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) aufgrund der Mitteilung 

erfasst, dass die Person mit erhaltenem Wegweisungsentscheid nicht mehr anwesend ist (mehr als 5 Tage nicht 

mehr BAZ oder mehr als 20 Tage nicht mehr im Kanton). 
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Abbildung 3-21: Abgänge nach Asylverfahren 

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025g) 

 

Nach dem Einbruch der kontrollierten Ausreisen und Rückführungen während der Covid-Pan-

demie (Februar 2020 bis März 2022) steigen die absoluten Zahlen wieder deutlich an und es 

wird im Jahr 2024 mit gut 4'400 kontrollierten Ausreisen und Rückführungen beinahe das Ni-

veau von 2016 erreicht. Bei den unkontrollierten Ausreisen zeigt sich ein analoger Verlauf.  

Für eine vertiefte Analyse des Wegweisungsvollzugs bzw. des Rückkehrsystems wäre eine 

Gegenüberstellung zwischen den erteilten Wegweisungen (Abbildung 3-19) und dem Wegwei-

sungsvollzug (kontrollierte Ausreisen und Rückführungen aus Abbildung 3-21) wünschens-

wert, um die sogenannte Ausreisequote zu ermitteln. Im Rahmen der Analyse hat sich gezeigt, 

dass eine methodisch verlässliche Gegenüberstellung zurzeit nicht möglich ist, weil bisher die 

hierfür notwendigen Datengrundlagen fehlen.103 Notwendig ist eine langfristige 

 

103 Im Monitoring Asyl wird eine Zielgrösse für die Ausreisequote (26%-30%) ausgewiesen. Diese bezieht auf den 

Anteil der Personen, die innerhalb von 6 Monaten kontrolliert ausgereist sind (d. h. freiwillig Ausreisende und Zu-

rückgeführte) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ausreisepflichtigen (mit rechtskräftig abgelehnten Asylgesuchen) 

sowie der Ausreisewilligen. Sie bemisst damit den Anteil der sehr raschen Vollzüge, so wie sie mit der Neustruktu-

rierung des Asylbereichs beabsichtigt waren. Sie ist hingegen nicht geeignet, um den Vollzug der Wegweisungen 
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Kohortenbetrachtung (Längsschnittbetrachtung), in welcher für Personen mit einem Wegwei-

sungsentscheid im Jahr t über einen Zeitraum von mehreren Jahren verfolgt wird, ob sie kon-

trolliert ausreisen oder rückgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des 

Schengener Informationssystems (SIS) will das SEM eine solche Kohortenbetrachtung auf-

bauen.104  

 

Exkurs: Hohe Vollzugsquote bei der Landesverweisung 

Landesverweisungen105 werden von den Gerichten in der Schweiz als strafrechtliche Entfernungs- und 

Fernhaltemassnahme ausgesprochen. Sie beinhalten die Wegweisung aus der Schweiz oder aus dem 

Schengen-Raum sowie das Verbot, für eine bestimmte Zeit in die Schweiz oder den Schengenraum 

einzureisen. Für den Vollzug der Landesverweisungen sind die Kantone zuständig. Sie werden dabei 

wie beim Wegweisungsvollzug vom SEM unterstützt. 

Bei den Landesverweisungen ist – im Unterschied zu den Wegweisungen – die Datenqualität bezüglich 

Erteilung und Vollzug seit dem Jahr 2023 so gut, dass eine Kohortenbetrachtung möglich ist. Dement-

sprechend können auch belastbare Vollzugsquoten berechnet und publiziert werden.  

Im Jahr 2023 wurden bei 2'250 Personen eine vollziehbare106 Landesverweisung angeordnet. Bis Mitte 

2024 haben rund 1'670 Personen kontrolliert oder polizeilich begleitet verlassen. Die Vollzugsquote lag 

damit bei rund 73% und wird im Verlauf der Zeit mit weiteren Vollzügen weiter steigen. Für die im ersten 

Quartal 2023 ausgesprochenen Landesverweis wurde per Ende 2023 bereits eine Vollzugsquote von 

87.1% erreicht, was als hoch bezeichnet werden kann. 

 

Aus den qualitativen Rückmeldungen von SEM und Kantonen lässt sich feststellen, dass der 

Wegweisungsvollzug im Grundsatz funktioniert. Da die Dublin-Transfers nach Italien seit De-

zember 2022 blockiert sind, ist die Situation aktuell erschwert.  

Bei einer Würdigung der Vollzugszahlen (kontrollierte Ausreisen, Rückführungen) im Vergleich 

zu den erteilten Wegweisungsentscheiden ist generell zu beachten, dass viele Personen 

 
gesamthaft zu bemessen, z.B. auch in Bezug auf den Erfolg von langwierigen Vollzugsverfahren. 

Technisch wird die Ausreisequote als Jahresdurschnitt der vier Quartale Q1 bis Q4 ausgewiesen. Beispielhaft wer-

den für die Quote im ersten Quartal 2024 alle Personen berücksichtigt, die vom 1.10.2023 bis 31.12.2023 eine 

Wegweisung erhielten und bis zum Stichtag der Auswertung am 31.3.2024 ausgereist sind zuzüglich der freiwillig 

Ausreisenden (ohne Wegweisungsentscheid) in der Zeitperiode vom 1.10.2023 bis 31.12.2023  

104 So wurde im Zuge der Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems (SIS) das eGov-Modul eMAP 

(Mesures administratives et pénales) eingeführt. Seit dem 7. März 2023 wird es zur Erfassung von Wegweisungen, 

Einreiseverboten und Landesverweisungen genutzt. Zudem wird eine Schnittstelle zwischen dem neuen eMap und 

dem von den kantonalen Behörden und BAZG genutzten eRetour geschaffen. Dadurch kann bei eMAP-Auswer-

tungen auch auf die qualitativ besseren Daten aus eRetour zurückgegriffen werden. Mit diesen Massnahmen lässt 

sich zukünftig auswerten, wie viele Wegweisungsentscheide schweizweit erfolgt sind und in wie vielen Fällen eine 

kontrollierte Ausreise oder Rückführung erfasst wurde.  

105 Gemäss Art. 66a ff des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB). 

106 Landesverweisungen, die noch nicht rechtskräftig sind oder wenn sich die betroffene Person noch im Straffvollzug 

befindet, werden in eMAP noch nicht erfasst. Somit werden nur die tatsächlich vollziehbaren Landesverweisungen 

ausgewertet. 
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bereits vor Erhalt des Wegweisungsentscheids oder während der Rekursfrist unkontrolliert ab-

reist, jedoch der getroffene Entscheid trotzdem in der Statistik (Abbildung 3-19) enthalten ist. 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die absolute Zahl an Ausreisen und Rückführungen konnte in den letzten vier Jahren gestei-

gerte werden. Aufgrund der ungenügenden Datengrundlagen lassen sich aber kaum quantita-

tive Rückschlüsse ziehen, inwieweit der Wegweisungsvollzug konsequent umgesetzt wird. 

In folgenden Punkten besteht ein Handlungsbedarf:  

• SEM, BAZG und Kantone haben die erforderlichen Datengrundlagen zu schaffen, damit 

eine kohortenbasierte und damit aussagekräftige Ausreisequote ermittelt werden kann.  

• Es ist zu prüfen, mit welchem Massnahmen und allenfalls Anpassungen im Wegweisungs-

prozess die Anzahl der freiwilligen und zwangsweisen Rückführungen weiter erhöht werden 

kann. 

• Aus Sicht der Kantone ist zudem zu klären, wie mit Personen umzugehen ist, die ausreisen 

müssten, die man aber dennoch nicht zurückführen kann.  

3.6.2 Vollzugsdauer beim Wegweisungsvollzug 

a) Ziele aus der Neustrukturierung 

Für die Dauer der Papierbeschaffung und der eigentlichen Ausreiseorganisation wurden im 

Rahmen der Neustrukturierung keine expliziten Ziele vorgegeben. Aber ausgehend von der 

übergeordneten Zielsetzung eines konsequenten Vollzugs der Wegweisungsentscheide kann 

davon ausgegangen, dass die Dauer sowohl für die Beschaffung der Papiere wie auch für die 

Ausreiseorganisation möglichst kurz sein soll.  

Im Rahmen des Monitorings zum Asylsystem wurden die anzustrebenden Zielwerte auf 401-

450 Tage für die Papierbeschaffung bzw. 126-150 Tage für die Ausreiseorganisation festge-

legt.107  

b) Ausgangslage 

Die Zusammenstellung in der folgenden Abbildung gibt einen Überblick zur Entwicklung der 

beiden Kennwerte.  

 

107 Für die Papierbeschaffung erfolgte die Definition analog zur Festlegung beim «Integrierten Aufgaben- und Finanz-

plan» (IAFP). Bei der Dauer der Reiseorganisation wird berücksichtigt, dass diese weitaus weniger von externen 

Faktoren (wie die Kooperationsbereitschaft von ausländischen Behörden) abhängig ist. 



 3. Asylbereich: Analyse und Handlungsbedarf ECOPLAN 

83 

Abbildung 3-22: Dauer von Papierbeschaffung und Ausreiseorganisation 

 

Quelle: SEM 

Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, konnte sowohl bei der Papierbeschaffung wie auch bei 

der Ausreiseorganisation der Zeitbedarf wesentlich reduziert werden.  

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Der Verlauf der beiden Kenngrössen zeigt insgesamt eine sehr positive Entwicklung. Die be-

nötigte Zeitdauer konnte sowohl bei der Papierbeschaffung wie auch bei der Ausreiseorgani-

sation nach der Covid-Pandemie wesentlich vermindert werden. Zu dieser positiven Entwick-

lung haben sicherlich auch die Abkommen oder Vereinbarungen zur Rückkehrzusammenar-

beit beigetragen, die in der Zwischenzeit mit über 65 Staaten abgeschlossen werden konnten. 

Ausserdem erweist sich das Dublin-System als nützlich, da rund drei Viertel aller Vollzüge in 

einen Dublin-Staat erfolgen. Dies ist umso bemerkenswerter, da Italien sich seit Ende 2022 

weigert, Asylsuchende zurückzunehmen und bei Kroatien spezifische Überstellungskontin-

gente einzuhalten sind 

Ein eigentlicher Handlungsbedarf sehen wir in diesem Bereich nicht. Selbstverständlich sind 

die Bemühungen für eine verbesserte Zusammenarbeit mit jenen Herkunftsstaaten fortzuset-

zen, bei denen nach wie vor Schwierigkeiten bestehen.  
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4 Schutzstatus S: Analyse und Handlungsbedarf 

Am 11. März 2022 (vgl. Abbildung 4-1) hat der Bundesrat entschieden, aufgrund des russi-

schen Angriffskriegs in der Ukraine den Schutzstatus S für Menschen aus der Ukraine erstmals 

zu aktivieren.  

Der Schutzstatus S ist ein temporärer Aufenthaltsstatus, der einer bestimmten Gruppe vo-

rübergehenden Schutz gewährt. Der Bundesrat entscheidet, ob und nach welchen Kriterien 

einer Gruppe Schutz gewährt wird. Die Idee ist, dass Personen schnell und unbürokratisch 

Schutz erhalten, ohne dass ein reguläres Asylverfahren und eine Überprüfung der Flüchtlings-

eigenschaft durchgeführt werden. Damit soll das Asylsystem als Ganzes bei einem grossen 

Anstieg von Schutzsuchenden entlastet werden, so dass die Behandlung von «normalen» 

Asylgesuchen weiterhin gewährleistet werden kann. Der Status S ist grundsätzlich rückkehr-

orientiert und gilt so lange, bis der Bundesrat dessen Aufhebung beschliesst.  

Abbildung 4-1: Wesentliche Eckwerte beim Schutzstatus S für Schutzsuchende aus der Ukraine 

 

4.1 Erstmalige Anwendung Status S 

a) Ausgangslage 

Der Schutzstatus S wurde 1998 im Rahmen der Totalrevision des Asylgesetzes als Reaktion 

auf die Balkankriege in den 1990er Jahren konzipiert und während knapp 25 Jahren nie benö-

tigt. Anfangs März 2022 musste er innert kürzester Frist ausgerufen werden, und wurde erst-

malig angewendet. 
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Von Anfang an wurde die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemein-

den aktiv gefördert – der Austausch erfolgte unter anderem im Rahmen des Sonderstabs Asyl 

(SONAS) seit März 2022108. Zudem wurde von Beginn weg die Evaluationsgruppe Schutzsta-

tus S eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Erfahrungen, die mit der erstmaligen Anwen-

dung der Bestimmungen des Asylgesetzes zum Status S gemacht werden, zeitnah aufbereitet 

und ausgewertet werden.109, 110 Zur Erarbeitung des Evaluationsberichts wurden alle Staats-

ebenen einbezogen, zusätzlich konnten diese zu den Berichten ausführlich Stellung nehmen.  

Wie sich im Verlauf der Anwendung des Status S gezeigt hat, bestehen Lücken sowohl in 

konzeptionellen Grundlagen als auch rechtlicher Natur. Übersicht gibt das Faktenblatt des Bun-

des111 sowie die Rechtsanalyse von Prof. Dr. iur. Alberto Achermann, die im Rahmen der Ar-

beiten der Evaluationsgruppe Schutzstatus S erarbeitet wurde112. Diese Lücken betreffen bei-

spielsweise die Verbesserungen der Rechtsstellung, aber auch in der Zwischenzeit vorgenom-

mene Verschärfungen bei der vorläufig Aufgenommenen, sodass der Schutzstatus S nicht 

mehr kongruent ist mit Bestimmungen zur vorläufigen Aufnahme. 

b) Erkenntnis und Handlungsbedarf 

Der Einbezug aller relevanten Akteure im Rahmen des SONAS war sinnvoll, da das Gremium 

eine zeitnahe und umfassende Behandlung aller gewichtigen Themen erlaubt. Auch der Ein-

bezug der Gemeinden und Städte im Rahmen des SONAS ist in künftigen Krisen erstrebens-

wert.113 

Die Evaluationsgruppe Schutzstatus S hat die Perspektiven verschiedenster Akteure auf das 

Geschehen verbunden und basierend darauf wertvolle Erkenntnisse erarbeitet.  

Die erstmalige Anwendung hat gezeigt, dass der Schutzstatus S konzeptionell derzeit nicht 

ausreichend in das Gesamtsystem der Neustrukturierung eingebettet ist. Diese fehlende kon-

zeptionelle Verankerung hat zu rechtlichen Ungleichheiten geführt, die wiederum Fragen, Un-

sicherheiten und teils Missstimmung ausgelöst haben. Um diesen Herausforderungen wirksam 

zu begegnen, ist zu prüfen, wie der Status S kohärent ins Gesamtsystem Asyl integriert werden 

kann. Dazu ist auch zu prüfen, ob noch offene Aspekte bestehen, die nun evaluiert werden 

sollten, um aus der erstmaligen und inzwischen dreijährigen Anwendung des Schutzstatus S 

entsprechende Lehren zu ziehen. 

 

108 Im SONAS sind neben dem SEM, die KKJPD, die SODK, das Bundesamt für Polizei (fedpol), das Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz (BABS), das Kommando Operationen der Armee, die Sicherheitspolitik VBS, das Bundesamt 

für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), das Eidgenössische Departe-

ment für auswärtige Angelegenheiten (EDA), die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) sowie 

die Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) vertreten. Zudem wurden durch die SONAS-Leitung 

auch der Städteverband und der Gemeindeverband aufgenommen. 

109 Evaluationsgruppe Status S (2023) 

110 Evaluationsgruppe Status S (2024) 

111 Staatssekretariat für Migration SEM (2025j) 

112 Evaluationsgruppe Status S (2024) 

113 Evaluationsgruppe Status S (2023) 
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4.2 Gesuchszahlen und Zusammensetzung 

a) Ausgangslage 

In den Monaten März bis Mai 2022 haben innerhalb kurzer Zeit sehr viele Personen aus der 

Ukraine ein Gesuch um Schutz gestellt - zusätzlich zu Personen im Asylsystem. Im März und 

April waren es jeweils über 20'000 Personen, im Mai knapp 10'000 Personen (vgl. Abbildung 

4-2). Bis Ende Februar 2025 waren es total über 115‘000 Gesuche um einen Status S.  

Abbildung 4-2 Anzahl Gesuche um Schutz je Monat resp. Jahr 

 

Quelle: Asylstatistik SEM 

Bis Ende Februar 2025 hat das SEM ungefähr 100‘000 Personen den Status S gewährt. Etwas 

über 30‘000 Personen haben inzwischen auf den Status S verzichtet und die Schweiz selbst-

ständig verlassen (vgl. Abbildung 4-3).  
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Abbildung 4-3:  Erledigungen aufgeteilt in Gewährung, Verweigerung oder Abschreibung, so-

wie Beendigung 

 

Quelle: Asylstatistik SEM 

Die Zahlen zur Schutzgewährung und Beendigung zeigen, dass ein Grossteil der Personen, 

die zu Kriegsbeginn in die Schweiz eingereist sind, immer noch in der Schweiz sind. Entspre-

chend hoch sind auch die Bestandszahlen: Ende 2022 waren knapp 63‘000 Personen mit Sta-

tus S in der Schweiz, bis Ende 2024 hat sich die Zahl um 5‘000 Personen auf 68‘000 erhöht 

(vgl. Abbildung 4-4).  
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Abbildung 4-4:  Bestand Personen mit Schutzstatus S 

 

Quelle: Asylstatistik SEM 

Eine Studie von UNHCR, IPSOS und SEM114 hat in einer repräsentativen Stichprobe die Zu-

sammensetzung der Personengruppe detaillierter untersucht. Ihre Auswertungen zum Perso-

nenstand März 2023 zeigen:  

• 79% der Haushaltsmitglieder sind Frauen und Kinder, von den Personen im erwerbsfähigen 

Alter sind 70.8% Frauen. 

• 14% der Haushaltsmitglieder sind ältere Personen (60 Jahre oder älter).  

• 13% der Haushalte haben ein Mitglied mit einer Langzeiterkrankung oder Behinderung 

• 69% der Personen verfügen über einen Hochschulabschluss 

• 25% der Haushalte bestehen aus nur einer erwachsenen Person mit abhängigen Familien-

angehörigen (Kind oder ältere Person) und 27% aus zwei oder mehreren erwachsenen 

Personen mit abhängigen Familienangehörigen. 

Diese Zahlen zeigen, dass sich die Personengruppe der Schutzsuchenden von den Personen 

mit Asylhintergrund unterscheiden – und auch mit dem grossen Anteil alleinerziehenden Müt-

tern, Kinder und kranken Personen besondere Herausforderungen bezüglich Betreuung, Be-

schulung, Integration oder Gesundheitsversorgung besteht.  
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Exkurs: Beschulung der Kinder115 

Für Städte und Gemeinden stellte die Aufnahme der Kinder in die Regelschule vor allem zu Beginn eine 

grosse Herausforderung dar: Je nach Wohnort / Organisation mussten innert kurzer Frist (mehrere) 

neue Klassen eröffnet werden:  

– In Winterthur waren es beispielsweise 4 zusätzliche Aufnahmeklassen zu den 10 bereits beste-

henden, sowie eine eigene Klasse an der Heilpädagogischen Schule mit nur Schüler und Schüle-

rinnen aus der Ukraine.  

– In der Stadt Zürich sind seit Beginn des Krieges im Monat durchschnittlich 300 Schüler und Schü-

lerinnen eingeschrieben. Die Zahl schwankt allerdings stark, so waren es Ende Februar 2025 rund 

400 Personen. 

Die Schulen mussten sich zudem auch qualitativ (sprachlich, interkulturell) auf die neuen Schüler und 

Schülerinnen einstellen. Obwohl in der Zwischenzeit eine gewisse Routine eingetreten ist, ist die Auf-

gabe aufgrund des „Kommen und Gehens“ bzw. Umzugs von Familien mit schulpflichtigen Kindern nach 

wie vor herausfordernd. In Orten mit Kollektivunterkünften herrscht eine hohe Sprachmonogamie, so-

dass die Zuteilung der Klassen schwierig war und ist. Insgesamt führt die hohe Zahl an Kinder mit Status 

S zu entsprechend hohen Kosten im Schulbereich. 

 

b) Generelle Würdigung 

Insgesamt ist die Zusammenarbeit und der Effort aller Staatsebenen zu würdigen, da «zu kei-

ner Zeit das System zuungunsten der Geflüchteten kollabierte».116 Insbesondere zu Beginn 

stellten sich mit der hohen Anzahl neu eingereister Personen drängende und diverse Heraus-

forderungen, um die Anträge zu bewältigen, Anfragen aus der Bevölkerung zu koordinieren 

und insbesondere Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können. Dies erforderte rasches Han-

deln aller Staatsebenen. Beim Bund unterstützten zum Beispiel zwischen Anfangs März und 

Ende 2022 insgesamt 548 Personen das SEM bei der Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben 

in der Ukraine-Krise.117 Auch die Kantone, Städte und Gemeinden mussten innert kurzer Zeit 

zusätzliches Personal einstellen und zahlreiche Wohnungen anmieten, sowie die Strukturen 

anpassen, um z.B. Übersetzungskräfte, Anlaufstellen und unkomplizierte Unterstützung anbie-

ten zu können. Nur dank dem grossen Engagement aller involvierter Akteure – ergänzend zur 

grossen Solidarität in der Gesellschaft – konnte die Situation bewältigt werden.  

Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass der Schutzstatus sich insofern bewährt hat, als 

anders die schiere Menge an Gesuchen nicht hätte bewältigt werden können. Ohne Anwen-

dung des Schutzstatus wäre es zu vielen vorläufigen Aufnahmen gekommen mit den entspre-

chend notwendigen – und aufwendigeren – Verfahren.  

 

 

115 Schweizerischer Städteverband (2025) 

116 Schweizerischer Gemeindeverband (2022) 

117 Interface (2023) 
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4.3 Verfahren bis Erteilung Schutzstatus  

a) Ausgangslage 

Die Personen erhalten kollektiv Schutz, ohne dass ein Asylverfahren und eine Prüfung der 

Fluchtgründe durchgeführt werden. Hierin besteht der wesentliche Unterschied zum Asylbe-

reich, in welchem für jede Person individuell abgeklärt wird, ob die Flüchtlingseigenschaften 

erfüllt sind. Entsprechend kürzer fällt das Verfahren zur Erteilung des Schutzstatus aus (Ziel-

wert 21 Tage).  

Zu Beginn der Krise war die Verfahrensdauer sehr kurz und entsprechend der Aufenthalt im 

BAZ auch. Im Jahr 2022 waren es durchschnittlich 9 Tage (vgl. Abbildung 4-5). Dies ermög-

lichte eine Entlastung der BAZ und einen raschen Abbau der Gesuche. Der kurze Aufenthalt 

führte aber bei den Kantonen, Städten und Gemeinden zu Herausforderungen und grossen 

Belastungen: Sie hatten kaum Zeit, sich auf die ankommenden Personen vorzubereiten, muss-

ten die Risiken bezüglich Planung der Unterbringung tragen und zusätzliche personelle Res-

sourcen und Finanzen einsetzen.118,119 Im Verlauf der Zeit wurde die Aufgabenteilung wieder 

justiert: der Bund war für die Registrierung und Überprüfung der Gesuche zuständig (mit einer 

Mindestaufenthaltszeit im BAZ), die Kantone, Städte und Gemeinden für Unterbringung und 

Betreuung.120 

Abbildung 4-5 Verfahrensdauer, Pendenzen und Beschäftigte im Verfahrensbereich 

* Im Jahr 2022 ist eine Unterscheidung der Beschäftigte im Verfahrensbereich zwischen Asyl und Schutz-
gewährung nicht möglich, da die Zuteilung des Personals ad hoc erfolgte. 
 
Quelle: SEM Spezialauswertung 

 

 

118 Schweizerischer Städteverband (2024) 

119 Schweizerischer Städteverband; Städteinitiative Sozialpolitik (2022) 

120 Evaluationsgruppe Status S (2023) 

963 

2’586 

4’664 

.. VZÄ*

83 VZÄ

44 VZÄ

9 Tage

19 Tage

96 Tage

0

20

40

60

80

100

120

140

0

500

1’000 

1’500 

2’000 

2’500 

3’000 

3’500 

4’000 

4’500 

5’000 

2022 2023 2024

B
e

s
h

ä
ft

ig
te

 (
V

Z
Ä

) 
V

e
rf

a
h

re
n

s
d

a
u

e
r 

(T
a

g
e

)

A
n

z
a

h
l 
P

e
n

d
e

n
z
e

n

Pendenzen Beschäftigte Verfahrensdauer



 4. Schutzstatus S: Analyse und Handlungsbedarf ECOPLAN 

91 

Im Jahr 2023 war die Verfahrensdauer mit 19 Tagen schon etwas länger. Im Jahr 2024 erhöhte 

sie sich deutlich auf 96 Tage. Dafür gibt es mehrere Gründe:  

• Personen, die aktuell noch ein Gesuch stellen, haben ein anderes Profil, als Personen, die 

kurz nach Kriegsbeginn geflüchtet sind (vermehrt Sekundärmigration). Dies führt zu kom-

plexeren Gesuchsprüfungen – und gleichzeitig mehr Ablehnungen (vgl. Abbildung 4-6 zur 

Schutzquote) 

• weniger Personalressourcen für S-Verfahren, da Verschiebung zu Asylverfahren 

• dafür zwar Rekrutierung neuer Personen, deren Einarbeitung jedoch Zeit brauchte 

In der Folge haben sich ab Mitte 2023 auch bei den Gesuchen um Schutzstatus S Pendenzen 

eingestellt.  

Abbildung 4-6 Entwicklung der Schutzquote und Ablehnungsquote ohne ein Bleiberecht 

 

Quelle: Asylstatistik SEM 

 

b) Erkenntnis und Handlungsbedarf 

Die anfänglichen akuten Herausforderungen hinsichtlich der hohen Gesuchszahlen, und den 

damit verbundenen Herausforderungen beim Verfahren sind gelöst.  

Aktuell ist eine Tendenz zur verstärkten Einzelfallprüfung der Schutzgesuche zu beobachten, 

da die Gesuchstellenden zunehmend unterschiedliche Profile aufweisen (z.B. bezüglich be-

reits erfolgter Ein- und Ausreise in die Schweiz oder in andere EU-Staaten, sogenannte Se-

kundärmigration). Zudem kommen strengere Vorgaben zur Anwendung, Gesuche von Perso-

nen abzulehnen, die anderswo schon über einen Schutzstatus verfügen. Die differenziertere 

Prüfung der Gesuche ist die deutlich zeit- und ressourcenintensiver. Dies wirkt sich unmittelbar 

auf den Pendenzenstand aus und führt zu einem Spannungsfeld zwischen einer sorgfältigen 
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Prüfung der Schutzgesuche und der Dauer der Verfahren. Es ist zu klären, welche Priorität 

gesetzt werden soll, resp. ob das SEM mehr Personal einsetzen kann.  

Weiterer Handlungsbedarf bezüglich der Verfahren besteht nicht.  

4.4 Unterbringung 

a) Ausgangslage 

Zu Beginn waren die Bundesstrukturen stark überlastet und die Unterbringungskapazitäten 

konnten erst nach einer gewissen Zeit erhöht werden. Dem Bund gelang es aber, dank des 

hohen zusätzlichen Personaleinsatzes121, die Verfahrensdauer kurz zu halten. Damit war es 

ihm möglich, die Personen nach Gesuchserledigung rasch aus den BAZ in die Kantone über-

weisen zu können. In der Folge mussten für die Unterbringung Kantone und Gemeinden ein-

springen. Der Exkurs in Abschnitt 3.3.3 (S. 62) zur Unterbringung illustriert den massiv höheren 

Bedarf an Unterbringungskapazitäten für verschiedene Städte. Diese übernahmen infolgedes-

sen in den ersten beiden Kriegsmonaten wesentliche Aufgaben der damals überlasteten Bun-

desstrukturen. Der rasche Übergang in die Kantone und Gemeinden bewirkte, dass Personen 

meist ohne Krankenversicherung, ohne Abklärung zum gesundheitlichen Zustand und ohne 

Integration in den Alltag in der Schweiz übernommen werden mussten. 

Private Unterbringung: 

Anfänglich hat die grosse Solidarität bei der privaten Unterbringung geholfen, eine schnell 

Bleibe für möglichst alle Personen zu finden. Schon kurz darauf zeigten sich für Bund, Kanton, 

Städte und Gemeinden verschiedene Herausforderungen:  

• Bezüglich Unterbringungskapazitäten war die private Unterbringung zu Beginn eine Entlas-

tung. Jedoch war unklar, wie lange die Unterkünfte bei den Gastfamilien zur Verfügung 

stehen. Meist brauchte es rasche Anschlusslösungen, deshalb mussten die Städte und Ge-

meinden grosse Vorhalteleistungen in der Unterbring erbringen. Wie sich in der Zwischen-

zeit gezeigt hat, sind private Unterkünfte oftmals keine längerfristige Lösung, weshalb der 

Bettenbedarf in den Kantonen und Gemeinden trotzdem hoch blieb.122, 123, 124 Viele private 

Unterbringungen erfolgten aber auch längerfristig und dauern teils bis heute an. 

• Die Entlastung galt jedoch nicht für die administrativen Prozesse der Kantone, Städte und 

Gemeinden (personeller und finanzieller Aufwand für Begleitung war gross)125, 126, da 

 

121 Konkret unterstützten zwischen Anfangs März und Ende 2022 insgesamt 548 Personen das SEM bei der Bewälti-

gung der zusätzlichen Aufgaben in der Ukraine-Krise (Interface (2023)). 

122 Evaluationsgruppe Status S (2024) 

123 Schweizerischer Städteverband; Städteinitiative Sozialpolitik (2022) 

124 Schweizerischer Gemeindeverband (2024) 

125 Schweizerischer Gemeindeverband (2022) 

126 Evaluationsgruppe Status S (2024) 



 4. Schutzstatus S: Analyse und Handlungsbedarf ECOPLAN 

93 

entsprechende Strukturen und Prozesse für die Organisation der privaten Unterbringung 

kaum vorhanden waren. 

• Zudem konnte der Verteilschlüssel auf die Kantone aufgrund der privaten Unterbringung 

temporär nicht mehr eingehalten werden. Dies war insbesondere für einzelne Städte wie 

Zürich eine grosse Belastung, weil sie mit überdurchschnittlichen Privatunterbringungen 

konfrontiert waren und die damit verbundenen Aufwände (Anfragen Behörden, Alternativen 

bei Verlust der Privatunterbringung) tragen mussten. Bereits nach 4 Monaten konnte aller-

dings der Verteilschlüssel in 24 von 26 Kantonen wieder eingehalten werden, was unter 

Anbetracht der hohen Gesuchszahlen in den vorangehenden Monaten beachtlich ist. Dies 

verdeutlicht zugleich, dass die private Unterbringung die Einhaltung des Verteilungsschlüs-

sels nicht grundsätzlich verhindert. Die Abweichung war vielmehr der aussergewöhnlichen 

Situation geschuldet (grosse Zahl Schutzsuchender, visumsfreie Einreise, unklare Abläufe 

und Ansprechstellen, teils direkte private Unterbringung). In dieser Phase standen die per-

sönlichen Bedürfnisse der Schutzsuchenden im Vordergrund – etwa der Wunsch, direkt bei 

Verwandten unterzukommen. 

b) Erkenntnis und Handlungsbedarf 

Die Überlastung und der Überlauf der Personen aus den BAZ in die Kantone, Städte und Ge-

meinden darf bei einem erneuten Anstieg der Zahlen nicht wieder erfolgen.127 Entsprechende 

Massnahmen sind zu planen (vgl. Ausführungen zur Unterbringung im Asylbereich in Kapitel 

3.3).  

Private Unterbringung: Anfänglich war die private Unterbringung systemrelevant, um für alle 

Personen mit Schutzstatus S eine Unterbringung zur Verfügung stellen zu können. Ohne die 

private Unterbringung hätten zahlreiche Schutzsuchende keine Unterkunft erhalten. Aus Sicht 

der Städte und Gemeinden war sie aber mit erheblichem Aufwand und Unsicherheiten verbun-

den. Inwieweit diese Form der Unterbringung im Falle einer Verstetigung grundsätzlich Poten-

zial hat, wurde in einer Studie zum Postulat Marti (Po. 23.3203) untersucht. Der Schlussbericht 

liegt vor, wird aber erst nach der Genehmigung des Bundesratsberichts in Erfüllung des Pos-

tulats im Frühjahr 2026 publiziert. Ein Blick in die noch unveröffentlichten Ergebnisse zeigt:128:  

• Der anfängliche Aufwand zur Schaffung der erforderlichen Strukturen war hoch, wurde je-

doch in den meisten Kantonen für Personen mit Status S erbracht. Es könnte sich lohnen, 

diese Strukturen beizubehalten – insbesondere, um in unvorhergesehenen Notlagen rasch 

darauf zurückgreifen zu können.  

• Der privaten Unterbringung könnte einen Platz als ergänzende Unterbringungsform einge-

räumt werden. Sie hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Alltagsbewältigung der 

Schutzsuchenden und auf eine schnellere Integration.  

 

127 Schweizerischer Städteverband; Städteinitiative Sozialpolitik (2022) 

128 Postulat 23.3203 von Marti Samira «Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg. Evaluation des Integrations- und Spar-

potenzials einer Verstetigung der privaten Unterbringung im Asylwesen». Schlussbericht von BSS liegt voraussicht-

lich Ende Juni 2025 vor. 
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• Eine generelle Ausweitung der privaten Unterbringung scheint hingegen nicht angezeigt. 

Insbesondere Kosten- und weitere strukturelle Gründe sprechen dagegen. Als Ersatz für 

die BAZ kommt sie grundsätzlich nicht infrage. Welche Rolle die private Unterbringung künf-

tig in der Notfallplanung spielen soll, wird im Rahmen des Berichts zur Beantwortung des 

Postulats Minder zur «fehlenden Schwankungstauglichkeit im Asylwesen» (Po. 23.3084) 

geklärt. 

4.5 Integrationsförderung 

a) Ausgangslage 

Bei der Integrationsförderung der Personen mit Schutzstatus S gilt der «Dual Intent»-Ansatz: 

Er besagt, dass sich die Förderung der Integration von Personen im Asylbereich immer lohnt, 

auch wenn keine Perspektive auf längerfristigen Verbleib in der Schweiz besteht. Das Konzept 

wurde von der OECD eingeführt129 und von der Schweiz seit der Aktivierung des Schutzstatus 

S umgesetzt. 

Schutzsuchende aus der Ukraine sollen entsprechend aktiv am gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Leben in der Schweiz teilnehmen. Um die Integration von Personen mit Schutz-

status S zu fördern, wurde deshalb im Frühling 2022 das Programm «Unterstützungsmass-

nahmen für Personen mit Schutzstatus S» (Programm S) lanciert. Zu Beginn wurde der Fokus 

auf die Sprachförderung gesetzt. Seit Anfang 2024 gelten für Personen mit Schutzstatus S die 

Vorgaben der Integrationsagenda Schweiz (siehe hierzu auch Kap. 6) und der Bundesrat hatte 

ein Ziel für die Erwerbstätigenquote von 40% per Ende 2024 definiert. Für Jugendliche und 

junge Erwachsene liegt die Priorität beim Abschluss einer Ausbildung.130  

Das SEM beobachtet die Umsetzung des Programms S in den Kantonen laufend. Im Sommer 

2024 stellt es auf Basis der Berichterstattungen der Kantone gegenüber März 2023 eine deut-

liche Intensivierung der Sprachförderung und Förderung der «Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-

fähigkeit» fest. Zusätzlich beobachtete das SEM eine Verbesserung der Sprachkenntnisse von 

Personen mit Status S (der Anteil Anmeldungen für Sprachkurse auf dem Niveau B1 erhöhte 

sich von 4% im Jahr 2023 auf 17% im ersten Halbjahr 2024). Auch die Anzahl Kantone, die 

eine enge Begleitung (durchgehende Fallführung) gemäss IAS und Jobcoaching-Massnahmen 

zu Gunsten von Personen mit Schutzstatus S umsetzen, erhöhte sich deutlich.131  

Um die berufliche Integration von Personen mit Schutzstatus S weiter zu fördern, hat der Bun-

desrat in mehreren Etappen die Hürden zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gesenkt wie auch 

Anreize zur Förderung der beruflichen Integration gesetzt. So hat der Bundesrat hat an seiner 

Sitzung vom 8. Mai 2024 ein Bündel von nationalen Massnahmen zur Kenntnis genommen, 

 

129 OECD (2023) 

130 Vgl. für Details zum Programm S die Website des SEM: Programm «Unterstützungsmassnahmen für Personen mit 

Schutzstatus S» (Programm S) 

131 Staatssekretariat für Migration (2024) 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung/programm-s.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung/programm-s.html
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mit dem die Integration von Personen mit Schutzstatus S in den Arbeitsmarkt gefördert werden 

soll. Bund, Kantone, Sozialpartner und Organisationen der Betroffenen sollen enger zusam-

menarbeiten, um noch mehr Personen mit Schutzstatus S in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Das EJPD hat einen Beauftragten für Arbeitsmarktintegration ernannt mit dem Auftrag, den 

Kontakt mit den Unternehmen zu stärken. Zudem will der Bundesrat die Begleitung beim Zu-

gang zu Verfahren der Diplomanerkennung verbessern und die Vermittlung durch die Regio-

nalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) verbessern. 

Zur weiteren Förderung sind folgende rechtliche Anpassungen geplant (Entscheid Bundesrat 

vom 26. Februar 2025, Vernehmlassung bis 2. Juni 2025):  

• Verordnungsänderung ((Inkrafttreten voraussichtlich vor Ende 2025) 

– Ersatz der Bewilligungspflicht durch eine einfache Meldung der Erwerbstätigkeit (tritt vo-

raussichtlich am 1.12.2025 in Kraft).  

– Einführung der Möglichkeit, Personen mit Schutzstatus S zur Teilnahme an Massnah-

men zur beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung zu verpflichten. 

• Gesetzesänderungen (Inkrafttreten frühestens Ende 2026) 

– Anspruch auf Kantonswechsel bei Erwerbstätigkeit 

– Einführung der Meldung von arbeitsmarktfähigen Personen mit Schutzstatus S durch 

die Sozialhilfebehörden bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung (RAV) 

 

Zudem hat der Bundesrat entscheiden, dass erwerbstätige Personen ab Zeitpunkt der Aufhe-

bung des Schutzstatus eine Ausreisefrist von bis zu 12 Monaten gewährt wird. Bei Personen 

in einer beruflichen Grundbildung besteht bereits seit März 2023 eine Verlängerungsmöglich-

keit der Ausreisefist bis zum Abschluss der Ausbildung. 

Die Entwicklung der Erwerbstätigenquote zeigt, dass unter grossen Anstrengungen von Bund 

und Kantonen, Sozialpartnern sowie der Geflüchteten selbst eine Erwerbstätigenquote von 50 

Prozent der 2022 eingereisten Personen bis Ende 2025 im Bereich des Möglichen liegt (vgl. 

Abbildung 4-7). Dies entspricht dem am 28. Mai 2022 neu festgelegten Bundesratsziel: Die 

Erwerbstätigenquote von Personen, die 2022 eingereist sind, lag Ende April 2025 bei 39.7% 

und dürfte laut Prognose bis Ende Jahr noch deutlich ansteigen. Für den Gesamtbestand der 

Personen mit Schutzstatus S lag die Erwerbstätigenquote Ende April 2025 bei knapp 32%. 

Wird die Entwicklung der Erwerbstätigenquote bis Ende 2025 fortgeschrieben, so ist Ende Jahr 

voraussichtlich mit einer Quote von 42.4% zu rechnen, wobei die Entwicklung durch unter-

schiedliche Faktoren beeinflusst wird und entsprechend von dieser Prognose abweichen kann.  
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Abbildung 4-7 Entwicklung der Erwerbstätigkeitsquote von Personen mit Schutzstatus S  

 

*  Quelle: Asylstatistik (Stand vom 30.04.2025) (Statistikdienst) 

 

b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Gemäss der Evaluationsgruppe Schutzstatus S erweist sich der «Dual-Intent-Ansatz» im 

Spannungsverhältnis zwischen Rückkehrorientierung und Integration als zweckmässig. Im 

Rahmen des Programm S wird die Integration von Personen mit Schutzstatus S gemäss den 

Eckpunkten der Integrationsagenda Schweiz gefördert, was sich bewährt. 

Es wurden ergänzend zum Programm bereits zahlreiche Massnahmen ergriffen, um die Ar-

beitsintegration von Personen mit Schutzstatus S zu unterstützen. Ende Februar 2025 hat der 

Bundesrat entschieden, die Erwerbsintegration mit rechtlichen Anpassungen weiter zu fördern, 

die Vernehmlassung dazu lief bis am 2. Juni 2025. Zudem hat er das EJPD beauftragt, eine 

Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten, um das Programm S in den bestehenden kantonalen 

Integrationsprogrammen zu verankern.132 Damit sind wichtige Schritte zur besseren Veranke-

rung der Integrationsförderung von Personen mit Schutzstatus S aufgegleist. 

4.6 Ende Status S 

a) Ausgangslage 

Auch wenn im Moment ein Ende des Kriegs in der Ukraine und eine sichere Rückkehr der 

Geflüchteten nicht absehbar ist, hat das SEM im Sinn einer vorausschauenden Planung die 

 

132 Staatssekretariat für Migration (2025) 
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rechtlichen, organisatorischen und verfahrenstechnischen Fragen im Zusammenhang mit ei-

ner allfälligen künftigen Aufhebung des Schutzstatus S ausgearbeitet (vgl. nachfolgender Ex-

kurs).133  

 

Exkurs: Umsetzungskonzept Aufhebung Schutzstatus S 

Das Konzept beschreibt die Umsetzung der verschiedenen Verfahren, die im Zusammenhang mit der 

Aufhebung des Schutzstatus S anwendbar sind, sowie der Rückkehr. Es unterscheidet verschiedene 

Szenarien:  

– Basisszenario: Der Schutzstatus wird zwei bis drei Jahre nach Kriegsbeginn (also 2024/2025) auf-

gehoben. Dieses Szenario ist in der Zwischenzeit verfallen. 

– Spätere Aufhebung: Bei einer späteren Aufhebung nimmt die freiwillige Ausreisebereitschaft ab 

und der Integrationsprozess ist weiter fortgeschritten.  

– Im Übrigen würde eine Person mit Schutzstatus S nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von 5 

Jahren eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) erhalten, welche bis zur Aufhebung des Schutz-

status S gültig wäre (erstmals im März 2027 für Personen mit Einreise im März 2022). 

Das Konzept fokussiert auf das Basisszenario, das in der Zwischenzeit zeitlich überholt ist. Festgelegt 

wurden aber Empfehlungen, die grundsätzlich auch bei einer späteren Aufhebung den aktuellen Ge-

gebenheiten angepasst werden können:  

– Verfahren: Gestaltung des Konsultationsprozesses bis zum Aufhebungsentscheid, Zuständigkeiten 

beim Wegweisungsvollzug, Kommunikation, Gültigkeit der Ausreisefristen (Varianten), Dauer der 

Ausreisefrist. 

– Rückkehr: Grundsatz freiwillige Rückkehr, Ausgestaltung der Rückkehrhilfe, Organisation der Aus-

reisen und Rückführungen, Umgang mit Spezialfällen, Ansatz eines Länderprogramms Ukraine für 

finanzielle Rückkehrhilfe, Abmeldeprozedere  

b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Mit dem Auslaufen und dem Ende des Status S sind folgende Erkenntnisse sowie ein daraus 

resultierender Handlungsbedarf verbunden:  

• Auf individueller Ebene: Personen mit Status S können aufgrund der Reisefreiheit im 

Schengenraum in die Ukraine zurückreisen – oder in ein anderes Land – ohne damit den 

Schutzstatus zu verlieren. Dies wird in der kürzeren Vergangenheit gehäuft beobachtet. 

KKJPD, SODK, KdK und SSV sehen bei den Reisemöglichkeiten der Personen mit Status 

S in den EU-Raum grundsätzlich kein Problem.134 Dennoch wurde die Praxis aufgrund der 

Annahme der Motion Würth/Paganini «Für die Akzeptanz des Schutzstatus S braucht es 

Anpassungen» (Mo 24.3022/24.3035) bereits angepasst: Neu wird verhindert, dass bei län-

geren Abwesenheiten der Schutzstatus S behalten werden kann. Für die Integrationsmass-

nahmen bedeutet die vermehrte Reisetätigkeit oftmals An- und Abmeldungen sowie No-

 

133 Staatssekretariat für Migration (2023) 

134 Evaluationsgruppe Status S (2024) 
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Shows. Dem soll über eine höhere Verbindlichkeit bei Integrationsmassnahmen entgegen-

gewirkt werden.135 

• Aufhebungskonzept: Die vorsorgliche Konzipierung der Aufhebung des Schutzstatus S ist 

zu würdigen. Allerdings ist das Basisszenario im Konzept nicht mehr aktuell, ein Grossteil 

könnte aber auf die aktuelle Situation übertragen werden. Es muss eine gute Lösung ge-

funden werden für die finanzielle Unterstützung der Personen zwischen dem Aufhebungs-

entscheid und der Rückkehr, da die für Personen aus dem Asylsystem vorgesehene Not-

hilfepauschale und Nothilfestrukturen aus Sicht der Kantone, Städte und Gemeinden nicht 

geeignet sind. Für die Städte und Gemeinden ist es zudem wichtig, dass im Falle einer 

Aufhebung das SEM den Kantonen, Städten und Gemeinden frühzeitig die Regeln und Ver-

fahren kommuniziert und auch die relevanten Anlaufstellen für Personen mit Status S infor-

miert, damit diese sich vorbereiten können und ihre Klienten gut informieren können. Dies 

ist im Konzept so vorgesehen, und muss bei der Umsetzung beachtet werden. 

• Übergang fünf Jahre: Hat der Bundesrat den vorübergehenden Schutz nach fünf Jahren 

noch nicht aufgehoben, so erhalten Schutzbedürftige vom zuständigen Kanton eine Aufent-

haltsbewilligung, die bis zur Aufhebung des vorübergehenden Schutzes befristet ist. Dies 

wirft neue Fragen zur Rechtsstellung (Reisefreiheit, Erwerb, etc.) auf, die es zu klären gilt.  

• Härtefallverfahren: Die Aufenthaltsbewilligung, auf die bei Erreichen der fünf Jahre vorüber-

gehenden Schutzes ein Anspruch entsteht, ist an den Fortbestand des vorübergehenden 

Schutzes gekoppelt. Wollen vorübergehend Schutzbedürftige ihren Aufenthalt in der 

Schweiz langfristig absichern, steht ihnen die Möglichkeit offen, ab einem Aufenthalt von 

fünf Jahren ein Härtefallgesuch einzureichen (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Dieses ist bei den kan-

tonalen Migrationsbehörden einzureichen. Stimmen diese dem Gesuch zu, unterbreiten sie 

es dem SEM zur Zustimmung. In den herkömmlichen Strukturen gelangen so durchschnitt-

lich rund 300 Fälle pro Jahr zur Zustimmung ans SEM. Ende Q1 2025 befanden sich rund 

48'000 Personen mit vorübergehendem Schutz in der Schweiz, die im Jahr 2027 die Fünf-

jahresfrist erreichen werden (2022er-Kohorte). Das potenzielle Mengengerüst für Härtefall-

verfahren weist damit ein epochales Ausmass auf, das Kantone und Bund in den gewöhn-

lichen Strukturen und Verfahrensabläufen kaum bewältigen können. Zudem stellt sich die 

Frage, wie schweizweit für die Personen mit Schutzstatus S eine mehr oder weniger ein-

heitliche Praxis der Härtefall-Beurteilung sichergestellt werden kann, wenn die Erstbeurtei-

lung auf kantonaler Ebene erfolgt. Mit Blick auf die erwartbar hohe Anzahl an Härtefallge-

suchen ab 2027 und die mögliche Heterogenität in der kantonalen Umsetzung ist eine früh-

zeitige Erarbeitung von Lösungsansätzen erforderlich. 

 

135 Zur Förderung der Erwerbsintegration von Personen mit Schutzstatus S lief bis 2. Juni 2025 eine Vernehmlassung 

– darin ist u.a. bereits eine Ausweitung der Teilnahmepflicht an beruflichen Ein- oder Wiedereingliederungsmass-

nahmen auf arbeitslose Personen mit Schutzstatus S vorgesehen. 
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5 Irreguläre Migration: Analyse und Handlungsbedarf 

5.1 Definition 

Die irreguläre Migration umfasst alle jene Personen, die unrechtmässig in die Schweiz einge-

reist sind respektive sich unrechtmässig in der Schweiz aufhalten oder – falls sie zwischenzeit-

lich einen legalen Aufenthaltsstatus hatten – nicht mehr darüber verfügen.136  

Diese allgemeine Definition umfasst zahlreiche, verschiedene Phänomene, die es zu unter-

scheiden gilt und die sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Schweiz haben. Grundsätz-

lich lassen sich diese Phänomene in die beiden folgenden Gruppen einteilen (vgl. dazu auch 

die Abbildung 5-1)  

• Personen (A), die irregulär, das heisst ohne die erforderlichen Einreise- oder Aufenthalts-

papiere zu besitzen, ein-, durch oder ausreisen. 

• Personen (B), die ohne geregelten Aufenthalt auf unbestimmte Dauer in der Schweiz ver-

weilen wollen und häufig als irregulär Aufhältige bezeichnet werden.  

Die Gruppe von irregulär Aufhältigen, die wie erwähnt die Schweiz nicht in kurzer Zeit durch-

queren, sondern sich auf unbestimmte Dauer in der Schweiz aufhalten wollen, können in drei 

verschiedene Gruppen unterteilt werden: 

• Die grösste dieser Gruppen (Ba) werden in der Schweiz oftmals als eigentliche Sans-Pa-

piers bezeichnet. Dabei handelt es sich um Menschen, die weder über einen Aufenthalts-

status verfügten noch jemals ein Asylgesuch stellen. Sie machen schätzungsweise rund 

80% der irregulär Aufhältigen aus.  

• Eine weitere Gruppe (Bb) verfügte einst über einen legalen Aufenthaltstitel und wurden ir-

regulär aufhältig, da sie den legalen Status verloren haben. Sie machen schätzungsweise 

rund 10% der irregulär Aufhältigen aus.  

• Die dritte Gruppe (Bc) hat Berührungspunkte zum Asylsystem. Diese Personen stellen ein 

Asylgesuch, obwohl sie in der Regel wissen, dass sie keine asylrechtlich relevanten Flucht-

gründe geltend machen können. Die Motivation für ein Asylgesuch liegt meist darin, kurz-

fristigen ausländerrechtlichen Massnahmen zu entgehen oder ein Obdach zu erhalten. Ihr 

Asylgesuch wird meistens nach kurzer Zeit aufgrund einer Mitwirkungspflichtverletzung 

formlos abgeschrieben oder abgelehnt. Viele fallen unter das Dublin-Abkommen und wer-

den daher in einen Dublin-Staat weggewiesen, entweder nach Asylgesetz oder ausländer-

rechtlich, sofern das Asylgesuch durch einen Abschreibungsbeschluss beendet wurde. Sie 

machen ebenfalls rund 10% der irregulär Aufhältigen aus. Da diese Gruppe zudem über-

proportional stark in der Kriminalitätsstatistik auftritt und ihre Asylgesuche meist unbegrün-

det sind, fokussiert die vorliegende Analyse auf diese Gruppe.  

 

136 Im Bericht des Bundesrats „Gesamthafte Prüfung der Problematik der Sans-Papiers“ werden sie als „alle Dritt-

staatsangehörige mit rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz“ definiert (vgl. Der Bundesrat (2020), S. 11). 
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Abbildung 5-1: Irreguläre Migration im Kontext zum Asylbereich (schematische Darstellung) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Darstellung zeigt, dass zwischen dem Asylbereich und der irregulären Migration gewisse, 

korrespondierende Verbindungen bestehen. Es ist daher notwendig und wichtig, dass im Rah-

men der Gesamtstrategie Asyl immer beide Bereiche mitberücksichtigt werden. Eine isolierte 

Betrachtung des einen Bereichs kann über die aufgezeigten Verbindungen zu unerwünschten 

Auswirkungen im anderen Bereich führen. 

5.2 Einreise bzw. Aufgriffe von irregulär Aufhältigen 

a) Ausgangslage 

Das Ausmass der gesamten irregulären Migration – also nicht nur der Gruppe mit Bezug zum 

Asylsystem137 – in und durch die Schweiz ist nicht bekannt. Hinweise auf die Grössenordnung 

lassen sich jedoch aus den Aufgriffen des BAZG ableiten, da es national tätig ist. Ausgehend 

von rund 12’800 Aufgriffen im Jahr 2019 (vgl. Abbildung 5-2), hat in den Folgejahren die Zahl 

der aufgegriffenen Personen stark zugenommen, mit einem Höchstwert von über 52'000 

 

137 Vgl. Gruppe Bc im vorangehenden Kapitel. 
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Personen im Jahr 2022.138 Auch im Jahr 2024 beliefen sich die Aufgriffe (29'400) auf mehr als 

das Doppelte gegenüber dem Ausgangswert im Jahr 2019. 

Abbildung 5-2: Aufgriffe des BAZG von irregulär Aufhältigen an oder im Grenzraum 

 

Quelle: SEM 

Im Verlauf gut zu erkennen sind die deutlichen saisonalen Schwankungen in den letzten drei 

Jahren. Das BAZG griff jeweils im Spätsommer/Herbst deutlich mehr Personen auf, die irregu-

lär in die Schweiz ein- oder durchreisen wollten. Auffallend ist dabei, dass der Eingang bei den 

Asylgesuchen in den letzten drei Jahren einen sehr ähnlichen saisonalen Verlauf aufweist (vgl. 

dazu Abbildung 3-1, S. 39). Auch auf der Jahresbasis zeigt sich bei den Asylgesuchen eine 

sehr ähnliche Entwicklung mit einem Höchstwert von gut 30'200 Gesuchen im Jahr 2023 und 

einem leichten Rückgang auf rund 27'700 im Jahr 2024, wobei dieser Wert ebenfalls fast dop-

pelt so hoch ausfällt wie die 14'300 Gesuche im Jahr 2019 (vgl. Abbildung 3-1, S. 39). 

Die Aufgriffe entsprechen grundsätzlich den in ganz Europa zu beobachtenden Migrationsströ-

men. Von 2017 bis 2022 sind dabei die Top 10 Nationalitäten (in absteigender Folge) Afgha-

nistan, Syrien, Marokko, Nigeria, Türkei, Tunesien, Guinea, Algerien, Gambia und Somalia.  

Dabei handelt es sich – wie in Kapitel 5.1 erwähnt – überwiegend um Personen, die die 

Schweiz direkt transitieren wollen. Ihre Zielländer sind oftmals Frankreich, Grossbritannien, 

Deutschland oder die Benelux-Staaten. Andere beabsichtigen, länger oder dauerhaft in der 

 

138 Da die Schweiz eingebettet in den Schengen-Raum ist, halten sich die Personen, die irregulär in oder durch die 

Schweiz reisen in der Regel auch irregulär im Schengen-Raum auf. Es sei denn, sie besitzen eine ausländerrecht-

liche Regelung eines spezifischen Schengen-Staats. 
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Schweiz zu bleiben. Darunter gibt es wenige, die gegenüber den Angehörigen des BAZG den 

Wunsch äussern, ein Asylgesuch zu stellen. Diese werden konsequent nach Art. 21. Abs 1. 

AsylG an ein Zentrum des Bundes verwiesen. Bund und Kantone stellen allerdings fest, dass 

diese Personen teilweise anschliessend in den BAZ kein Asylgesuch stellen, sondern mut-

masslich gegenüber dem BAZG nur die entsprechende Absicht äussern, um nicht nach AIG 

weggewiesen zu werden. Weitere Personen stellen hingegen effektiv anschliessend ein Asyl-

gesuch. Die Beweggründe, ein Asylgesuch zu stellen, sind sehr unterschiedlich, wobei nicht 

immer beabsichtigt wird, nach Art. 18 AsylG die Schweiz um Schutz vor Verfolgung zu ersu-

chen.  

Weitere Personen stellen ein Asylgesuch erst später bei Anhaltung durch die kantonale oder 

kommunale Polizei und bei Androhung allfälliger ausländerrechtlicher Massnahmen. Aufgrund 

des gestellten Asylgesuchs werden sie sodann, sofern keine Administrativhaft angeordnet wer-

den kann, wiederum zwecks Durchführung des Asylverfahrens in ein Zentrum des Bundes 

geschickt. 

 

Exkurs zum Bestand an Personen mit irregulärem Aufenthalt in der Schweiz 

Zum Bestand von irregulär Aufhältigen gibt es verschiedene Schätzungen:  

• Im Bericht des Bundesrats „Gesamthafte Prüfung der Problematik der Sans-Papier“139 wird für das 

Jahr 2015 von 76‘000 Personen ausgegangen.140  

• Ecoplan hat im Jahr 2020 eine Studie zu den „Sans-Papiers im Kanton Zürich“ erstellt.141 Anhand 

verschiedener Datenquellen kam diese Abschätzung auf rund 19‘250 Personen mit irregulärem Auf-

enthaltsstatus im Kanton Zürich.142 Eine einfache Hochrechnung dieser Zahl anhand des Bevölke-

rungsanteils von Zürich auf die Schweiz würde sicherlich zu einer Überschätzung führen. Es ist 

davon auszugehen, dass sich die irreguläre Migration in erster Linie auf städtische Ballungsräume 

wie Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne und andere grössere Städte in der Schweiz fokussiert. Im 

Sinne einer groben Annahme haben wir deshalb das Ergebnis der bevölkerungsproportionalen Um-

rechnung um 20% reduziert. Damit resultiert für die Schweiz im Jahr 2020 als grobe Grössenord-

nung eine Zahl von rund 86‘000 Personen mit irregulärem Aufenthaltsstatus (die Bandbreite der 

Unsicherheit dürfte dabei mindestens 50% betragen). 

Die beiden Schätzungen kommen zu einer ähnlichen Grössenordnung. Zu beachten ist, dass beide 

Studien bereits relativ alt sind und sich auf die Situation vor der Corona-Pandemie sowie der hohen 

 

139 Gemäss Bericht des Bundesrates sind unter dem Begriff „Sans Papier“ „alle Drittstaatenangehörigen mit rechtswid-

rigem Aufenthalt in der Schweiz zu verstehen. Dazu gehören auch abgewiesene Asylsuchende, die die Schweiz 

nach Abschluss ihres Asylverfahrens nicht haben und die nicht in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat ausgeschafft 

werden können.“ Vgl. dazu Der Bundesrat (2020), S. 11-12.  

140 Die Zahl beruht auf der Studie von B,S,S; Volkswirtschaftliche Beratung; in Kooperation mit Swiss Forum for Mig-

ration and Population Studies (SFM) und Université de Genève (2015) «Sans-Papiers in der Schweiz 2015». Die 

Bandbreite der Schätzung beläuft sich auf 58‘000 bis 105'000 Personen.  

141 Ecoplan; KEK-Beratung (2020)  

142 Zur Gruppe der Sans-Papiers wurden dabei alle Personen gezählt, die sich ohne Aufenthaltsberechtigung, mehr 

als einen Monat, und für eine nicht absehbare Zeit in der Schweiz aufhalten. Dies im Unterschied zum Personen-

kreis, die ebenfalls keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, aber sich in der Schweiz „nur“ zum Zweck eines kurzen, 

transitorientierten Aufenthalts befinden.  
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Zunahme an Schutzsuchenden in den Jahren 2022 bis 2024 beziehen. Eine Aktualisierung dieser 

Schätzungen wäre daher angezeigt.  

b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Anhand der Aufgriffe des BAZG zeigt sich, dass die irreguläre Migration eine relevante Grösse 

darstellt.  

Ob Grenzkontrollen an sich ein geeignetes Instrument zur Migrationssteuerung sind, ist frag-

lich. Vielmehr könnte ein gemeinsamer und koordinierter europäischer Ansatz zielführender 

sein. Irreguläre Migration lässt sich nicht mit einseitigen Massnahmen an der Grenze bekämp-

fen. Mit der Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpakts werden dafür zusätzliche Instru-

mente bereitgestellt.143 Innerhalb des Schengenraums sind Binnengrenzkontrollen nur in Aus-

nahmesituationen zulässig.144 

Losgelöst von dieser rechtlichen Situation wären bei einer Einführung von Binnengrenzkontrol-

len der zusätzliche Personalbedarf beim Bund und Kantonen Rechnung zu tragen. Ebenso 

wären die volkswirtschaftlichen Auswirkungen durch die Verzögerung beim täglichen Grenz-

verkehr in die Überlegungen miteinzubeziehen.145  

5.3 Wegweisungsentscheide und Rückführungen im AIG-Bereich146 

5.3.1 Wegweisungsentscheide 

a) Ausgangslage 

Personen mit irregulärem Aufenthaltsstatus fallen in den Geltungsbereich des AIG. Entspre-

chend sind für irregulär Aufhältige grundsätzlich die Kantone für die Erteilung von Wegwei-

sungsentscheiden und den Vollzug der Wegweisungen zuständig. Wie viele irregulär aufhäl-

tige Personen in den vergangenen zehn Jahren effektiv durch die Kantone nach AIG wegge-

wiesen wurden, konnte im Rahmen der vorliegenden Analyse nicht ermittelt werden. Eine Plau-

sibilisierung der bezogenen Daten bei elf Kantonen ergab, dass es in der Vergangenheit so-

wohl unterschiedliche Wegweisungspraktiken als auch Datenqualitätsunterschiede zwischen 

den Kantonen gab. Seit März 2023 wurde im Zuge einer Weiterentwicklung des Schengen-

 

143 Vgl. die Ausführungen zum EU-Pakt in 2.2.5, S. 16. 

144 Gemäss Art. 22 f. Schengener Grenzkodex sind Binnengrenzkontrollen im Grundsatz verboten und nur unter rest-

riktiven Voraussetzungen (ernsthafte und unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Si-

cherheit) als ultima ratio zulässig.   

Die Schweiz führt derzeit lediglich Zollkontrollen (Fokus: Waren) durch. Diese sind zulässig, weil die Schweiz nicht 

Mitglied der EU-Zollunion ist. Bei Verdachtsmomenten kann im Zuge solcher Kontrollen auch eine Personenkon-

trolle stattfinden, was die Kontrolle aber nicht zur Grenzkontrolle macht.  

145 Vgl. dazu Ecoplan (2017). 

146 Die Thematik der Wegweisungen und Rückführungen stellt sich auch im Asylbereich und wird dort im Kapitel 3.6 

erläutert. 
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Rechts eine neue schengenweite Erfassung von Wegweisungen eingeführt. Es bestehen ver-

bindliche Vorgaben für die Erfassung von Wegweisungen in einem nationalen System. Die 

Datenqualität dürfte sich damit verbessern, langjährige Auswertungen sollten inskünftig mög-

lich sein.  

Als grobe Schätzung kann davon ausgegangen werden, dass die Kantone in den vergangenen 

zehn Jahren jährlich rund 2’000 bis 5’000 Personen wegwiesen, die sich irregulär in der 

Schweiz aufhielten. Innerhalb der Kantone ergibt sich etwa folgende Verteilung: 

• Rund 40% der kantonalen Wegweisungsentscheide werden durch den Kanton Zürich ge-

troffen. Dies betrifft ausschliesslich Wegweisungsentscheide aus dem Inland und nicht 

Wegweisungsentscheide am Flughafen Kloten (Schengen-Aussengrenze). 

• Die Grenzkantone TI, SG, BS und GE erteilen – nebst dem Kanton ZH – tendenziell mehr 

Wegweisungsentscheide als die Binnenkantone.  

• Kantonale Wegweisungsentscheide werden oft dann getroffen, wenn sich die Personen be-

reits in Gewahrsam des jeweiligen Kantons befinden, die Papierbeschaffung bei den hei-

matlichen Behörden gut möglich ist und die Wegweisungen einfach vollzogen werden kön-

nen.  

Im Innenverhältnis der Kantone ist problematisch, dass für den Vollzug der Wegweisung je-

weils jener Kanton zuständig ist, der die betroffene Person zuletzt nach AIG weggewiesen 

hat.147 Da das BAZG (im Auftrag eines Grenzkantons) bis zu 75% aller Wegweisungen verfügt, 

werden die Grenzkantone überproportional für den Vollzug der Wegweisung zuständig, selbst 

wenn zuvor ein Abschreibungsbeschluss im Asylverfahren zuhanden eines anderen Kantons 

erging und diesem anderen Kanton dadurch die Kompensationsleistungen zugesprochen wer-

den.148 

Der Bund seinerseits weist in besonderen Konstellationen ebenfalls irregulär aufhältige Perso-

nen nach AIG weg. Der Vollzug der Wegweisungen verbleibt aber auch in diesen Fällen in der 

Zuständigkeit der Kantone. So können beispielsweise die Kantone dem Bund irregulär aufhäl-

tigen Personen melden, die in einem anderen Dublin-Staat als Asylsuchende registriert sind 

oder in einem anderen Dublin-Staat bereits ein erfolgloses Asylverfahren durchlaufen haben 

und Europa zu verlassen haben. Sodann klärt der Bund mit den anderen Staaten die staats-

vertragliche Zuständigkeit und weist diese irregulär aufhältigen Personen nach AIG in den zu-

ständigen Dublin-Staat weg. Pro Jahr werden auf diese Weise rund 500 bis 1’500 Personen 

weggewiesen.149 

 

147 Vereinbarung der Kantone aus dem Jahr 2016. 

148 Pro 100 Abschreibungsbeschlüsse erhält der zu diesem Zeitpunkt zuständige Kanton je 15 Personen weniger im 

erweiterten Asylverfahren.  

149 Die Dublin-Verordnung ist grundsätzlich jeweils dann anwendbar, wenn eine Person bereits in einem anderen Dub-

lin-Staat ein Asylgesuch gestellt hat. Reist diese Person anschliessend weiter in die Schweiz, ist ein Dublin-Verfah-

ren möglich, unabhängig davon, ob sie in der Schweiz irregulär aufhältig ist oder ein Asylgesuch stellt. Stellt die 

Person kein Asylgesuch und bleibt irregulär aufhältig, so kann sie nach AIG in den zuständigen Dublin-Staat weg-

gewiesen werden. Stellt sie ein Asylgesuch, wird sie nach Asylgesetz (AsylG) bzw. über einen sogenannte Nicht-

Eintretensentscheid (NEE-Dublin) in den zuständigen Dublin-Staat weggewiesen. 
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Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kann ebenfalls – stellvertretend und auf 

Basis von verwaltungsrechtlichen Vereinbarungen mit den Kantonen – Personen wegweisen, 

die irregulär in die Schweiz einreisen wollen respektive sich in der Schweiz aufhalten. Diese 

Wegweisungen sind nicht direkt mit den vorgenannten Wegweisungen vergleichbar, da es sich 

überwiegend um Personen handelt, die lediglich einmal mit den schweizerischen Behörden in 

Berührung kommen. In der Regel werden diese Personen beim Versuch der irregulären Ein- 

oder Durchreise aufgegriffen und vor Ort weggewiesen, so dass diese Personen oftmals nur 

für kurze Zeit in der Schweiz verbleiben. Die Anzahl an der Grenze oder im grenznahen Raum 

weggewiesener Personen durch das BAZG ist grossen Schwankungen ausgesetzt, die den 

üblichen europäischen Migrationsströmen und saisonalen Schwankungen entsprechen. In den 

vergangenen Jahren schwankte die Anzahl zwischen 10’000 bis 35’000 Wegweisungen.  

b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf  

Aus den vorangehenden Ausführungen ergeben sich folgende Erkenntnisse und Handlungs-

empfehlungen: 

• Die Datenlage bei den kantonalen Wegweisungsentscheiden in der Vergangenheit ist un-

sicher. Es besteht diesbezüglich ein Verbesserungsbedarf, um einen verlässlichen Über-

blick über die Wegweisungsentscheide gewinnen zu können. Ob der bereits vollzogene 

Systemwechsel zu eMap die gewünschten qualitativen Verbesserungen bringt, gilt es künf-

tig zu prüfen.  

• Die Handhabung der Wegweisungsentscheide (unter welchen Voraussetzungen wird bei 

einem Aufgriff ein Wegweisungsentscheid von den kantonalen Behörden erteilt) ist zwi-

schen den Kantonen unterschiedlich. Es ist zu prüfen, ob eine Vereinheitlichung anzustre-

ben ist. 

• Die heutige Regelung bezüglich Zuständigkeit des Wegweisungsvollzugs nach AIG (jener 

Kanton ist zuständig, der die Person zuletzt nach AIG weggewiesen hat), sollte mit Blick 

auf evtl. Fehlanreize nochmals geprüft und bei Bedarf angepasst werden.  

5.3.2 Rückkehr 

a) Ausgangslage 

Für den Vollzug von Wegweisungen im AIG-Bereich sind wie im Asylbereich die Kantone zu-

ständig. Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der 

Rückkehrzahlen in den letzten 6 Jahren. 
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Abbildung 5-3: Entwicklung der Rückkehrzahlen im AIG-Bereich 

 

Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025i) 

Es zeigt sich, dass die Zahlen nach dem massiven Rückgang im Jahr 2020 (bedingt durch die 

Corona-Pandemie) in den folgenden Jahren wieder kontinuierlich auf rund 2‘000 kontrollierte 

Ausreisen pro Jahr erhöht werden konnten. Im Vergleich zu den erteilten Wegweisungsent-

scheiden im AIG-Bereich (vgl. vorangehenden Abschnitt) muss jedoch festgestellt werden, 

dass nur ein kleiner Anteil der getroffenen Wegweisungsentscheide über kontrollierte Ausrei-

sen vollzogen wird. Hauptgrund dafür ist, dass sowohl die Wegweisungsentscheide durch das 

BAZG als auch jene durch die Kantone in der Regel mit einer Ausreisefrist für eine selbständige 

Ausreise versehen sind. Hingegen wäre ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisungen (inkl. 

Anordnung von Haft) nach geltendem Recht in der Regel nicht verhältnismässig. Es kann da-

von ausgegangen werden, dass ein grosser Teil der Personen nach Erhalt des Wegweisungs-

entscheids unkontrolliert ins Ausland abreist, untertaucht oder in der Schweiz (vorübergehend) 

in der Nothilfe verbleibt, weil der Wegweisungsentscheid nicht vollzogen werden kann. Zu den 

häufigsten Gründen für die Nicht-Vollziehbarkeit des Wegweisungsentscheids zählen die fol-

genden: 

• Administrativhaft (Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft) gemäss gelten-

der Schengen-Regelung nur in bestimmten Konstellationen möglich 

• Ersatzreisepapiere sind nicht (oder noch nicht) vorhanden 

• Identität der Person mit Wegweisungsentscheid ist noch nicht erstellt 

• Medizinische Abklärungen für die Reisetauglichkeit (Stichwort: fit-to-Fly-Bescheinigung) ist 

(noch) nicht abgeschlossen 

• Rekurs oder ausserordentliches Rechtsmittel sind hängig  

• Personen befinden sich in strafrechtlicher Haft 

 

Die nachstehende Abbildung gibt für Ausreisen auf dem Luftweg150 einen Überblick über die 

Art der Ausreise: Unterschieden wird dabei zwischen der selbständigen freiwilligen Ausreise 

 

150 Bei Wegweisungsentscheiden erfolgt der grösste Anteil auf dem Luftweg, da es sich fast immer um Personen fern 

vom benachbarten Ausland handelt. 

Art der Rückkehr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kontrollierte, selbständige 

Ausreisen (bzw. freiwillige 

Ausreisen ab Kanton)

217 288 199 194 199 232

Rückführung Heimatstaat 2’280 1’185 1’315 1’377 1’457 1’499

Rückführungen Dublinstaat 507 202 344 393 306 414

Total kontrollierte Ausreisen 3’004 1’675 1’858 1’964 1’962 2’145

Anzahl Personen
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und unterschiedlichen Vollzugsstufen 1 bis 4.151 In der Abbildung sind zu Vergleichszwecken 

sowohl die Ausreisen aufgrund von Wegweisungsentscheiden im AIG- wie auch im Asyl-Be-

reich dargestellt.  

Es fällt auf, dass im AIG-Bereich der Anteil freiwilliger, selbständiger Rückreisen mit 10% an 

allen kontrollierten Ausreisen sehr viel kleiner ist als im Asyl-Bereich (52%). Dies hängt sicher-

lich damit zusammen, dass bei Asylgesuchen mit wenig Erfolgsaussichten, rasch eine Rück-

kehrberatung in den BAZ zum Tragen kommt. Ebenfalls lässt sich aus der Abbildung erkennen, 

dass im Asyl-Bereich bei 20% aller Ausreisen die Vollzugstufen 2/3 oder 4 zur Anwendung 

kommen. Im AIG-Bereich fällt dieser Anteil mit 11% deutlich tiefer aus.  

Abbildung 5-4: Ausreisen auf dem Luftweg nach Vollzugsstufen (2023 bis März 2025) 

 
Quelle: SEM Spezialauswertung 

 

151 -Gemäss Zwangsanwendungsverordnung (ZAV) werden folgende Vollzugsstufen unterschieden: 

– Vollzugstufe 1: Person hat einer selbständigen Rückreise zugestimmt. Sie wird von der Polizei bis zum Flug-

zeug begleitet; die Rückreise erfolgt ohne Begleitung.  

– Vollzugsstufe 2: Person hat einer selbständigen Rückreise nicht zugestimmt. Sie wird in der Regel von zwei 

Polizistinnen oder Polizisten in Zivil begleitet. Sofern nötig können Handfesseln eingesetzt werden.  

– Vollzugsstufe 3: Wie Vollzugsstufe 2, aber es ist zu erwarten, dass die Person körperlichen Widerstand leistet. 

Bei der Rückführung können Handfesseln und andere Fesselungsmittel sowie körperliche Gewalt eingesetzt 

werden.  

– Vollzugsstufe 4: Es ist zu erwarten, dass die Person starken körperlichen Widerstand leistet. Für den Transport 

ist ein Sonderflug nötig. Im Übrigen können die gleichen Zwangsmittel wie bei Vollzugsstufe 3 eingesetzt wer-

den.  
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b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Der zwangsweise Vollzug von Wegweisungen (Rückkehr) funktioniert grundsätzlich gut. Im 

europäischen Quervergleich gehört die Schweiz mit den skandinavischen Ländern in diesem 

Bereich zu den erfolgreichsten.  

Trotz des konsequenten Wegweisungsvollzugs – wie ihn die Schweiz seit einigen Jahren be-

treibt – ist die Zahl der Vollzüge im Vergleich zu den erteilten Wegweisungsentscheiden ver-

gleichsweise bescheiden: 

• Hier ist zu prüfen, mit welchen zusätzlichen Massnahmen die Vollzüge gesteigert und be-

schleunigt werden können.  

• Ebenso ist zu prüfen, weshalb die Vollzugsstufen 1 bis 4 im Asyl- und AIG-Bereich so un-

terschiedlich häufig zum Tragen kommen und ob sich daraus konkreten Massnahmen für 

den Asyl- oder AIG-Bereich ergeben.  

5.4 Sicherheit 

a) Ausgangslage 

Die nachstehende Abbildung gibt Auskunft über die Zahl der Beschuldigten152 nach Aufent-

haltsstatus153 in der Schweiz. Es zeigt sich, dass im Jahr 2017 rund 50% der Beschuldigten 

Schweizerinnen oder Schweizer waren. Bis 2024 hat sich dieser Anteil auf 42% reduziert. Im 

Vergleich hierzu hat sich der Anteil Beschuldigter bei der ständigen ausländischen Wohnbe-

völkerung geringfügig erhöht (von 30.9% von 31.4%). Bei der „Asylbevölkerung“ ist die Anzahl 

der Beschuldigten zwar von 2017 bis 2024 um effektiv 75% gestiegen, gleichzeitig hat in dieser 

Zeitperiode jedoch der Bestand von Personen (wegen der grossen Anzahl von Personen mit 

Schutzstatus S aus der Ukraine) um 99% zugenommen. Markant gestiegen ist ausserdem die 

Anzahl Beschuldigter nach StGB in der Kategorie «Übrige Ausländerinnen/Ausländer», näm-

lich von rund 13'100 (2017) auf knapp 18'000 (2024). Diese Kategorie beinhaltet irregulär auf-

hältige Migranten, rechtskräftig abgewiesene und ausreisepflichtige Asylsuchende sowie regu-

lär anwesende Ausländer (Touristen, freizügigkeitsberechtigte Personen etc.). 

 

152 Unter Beschuldigten werden Personen verstanden, gegen die der Verdacht der Begehung einer Straftat besteht 

und gegen die deshalb das strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Im Kontext der irregulären Migra-

tion ist die Zahl der Beschuldigten aussagekräftiger als die Anzahl Verurteilungen, da transitierende Migranten zum 

Teil mehrere Vergehen begehen, jedoch unkontrolliert weiterreisen, ohne rechtskräftig verurteilt zu werden.  

153 Schweizerinnen/Schweizer, ständige ausländische Wohnbevölkerung (inkl. Flüchtlinge), Asylbevölkerung (dazu 

zählen Personen im laufenden Asylverfahren, Personen mit Schutzstatus S sowie vorläufig Aufgenommen), übrige 

Ausländerinnen/Ausländer (diese Kategorie beinhaltet folgende grössere Untergruppen: (a) irreguläre Migranten, 

die nie ein Asylgesuch gestellt haben, (b) rechtskräftig abgewiesene und ausreisepflichtige Asylsuchende und (c) 

legal anwesende freizügigkeitsberechtigte oder visumsbefreite Personen [Touristen und Besucher])  
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Abbildung 5-5: Anzahl Beschuldigte gemäss Strafgesetzbuch (StGB) nach Aufenthaltsstatus 

 
Quelle: Staatssekretariat für Migration SEM (2025a) 

Eine vertiefte Betrachtung für das Jahr 2024 zeigt, dass die Kriminalitätsrate bei der Schweizer 

Bevölkerung am kleinsten ist, weniger als 1% wird während einem Jahr einer Straftat beschul-

digt ist. Bei der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung ist die Rate ebenfalls gering (bei 

1%). Bei den Personen mit Status S und den VA liegen die Raten etwas höher (1.9% bzw. 

38%).  

Als eigentliche Problemgruppe stellt sich die Gruppe der Asylsuchenden aus den nordafrikani-

schen Staaten dar, deren Anerkennungsquote als Asylsuchende nur knapp über 0% liegt. Ob-

wohl sich die Personen aus dieser Gruppe kaum mehr als zwei Monate in der Schweiz befin-

den, werden knapp 60% von ihnen in dieser kurzen Zeitdauer einer Straftat beschuldigt. Es 

handelt sich hierbei in der Regel um junge Männer aus Marokko, Algerien und Tunesien, die 

sich selbst als Harraga154 bezeichnen. Die nordafrikanischen Staatsangehörigen lassen sich 

zudem oftmals nicht eindeutig der «Asylbevölkerung» oder der Kategorie «übrige Ausländer» 

zuweisen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Harraga entweder frühzeitig ein Asylgesuch 

stellen, um in einem Bundesasylzentrum Obdach und Verpflegung zu finden, oder sie stellen 

erst ein Asylgesuch, wenn sie polizeilich kontrolliert werden. Sodann stellen sie ein Asylge-

such, um ausländerrechtliche Massnahmen nach AIG zuvorzukommen. Ein grosser Anteil der 

Harraga weist zudem diverse Abhängigkeitssyndrome aufgrund von Sedativa oder Hypnotika 

auf. Viele begangene Delikte sind daher der Beschaffungskriminalität zuzuschreiben. 

 

154 Vgl. Wikipedia: Harragas sind nordafrikanische Migranten, die irregulär aufs europäische Festland oder europäische 

Inseln in behelfsmässigen Booten einzuwandern versuchen. Der Name leitet sich von der Praxis her, ihre Einwan-

derungspapier zu verbrennen, wenn sie festgenommen werden. 
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b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die Zahl der Beschuldigten (von sicherheitsrelevanten Vorfällen) ist in der Gruppe der Asylbe-

völkerung nicht nur im Vergleich zu den Schweizerinnen / Schweizern, sondern auch im Ver-

gleich zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung höher. Auffallend sind die hohen Raten 

bei Personen im laufenden Asylverfahren, vor allem bei Angehörigen aus den nordafrikani-

schen Staaten.  

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung (nicht nur, aber auch um die Bundesasylzentren) ist 

davon betroffen und stellt eine Belastung für die Akzeptanz des Asyl- und Flüchtlingswesens 

in der Bevölkerung dar. Die Situation führt aber auch bei kantonalen und kommunalen Polizei-

korps zu erheblichen Aufwendungen 

Als Handlungsbedarf resultieren folgende Punkte: 

• Es ist zu prüfen, welche weiteren Massnahmen – nebst den bereits ergriffenen wie z.B. 

Beschleunigung der Verfahren bei Asylsuchenden, Sondermassnahmen um die BAZ – 

möglich sind, um die Kriminalität von Personen im Asylbereich zu vermindern.  

• Es ist zu prüfen, ob die zahlenmässig grosse, gleichzeitig aber sehr heterogene Gruppe der 

«übrigen Ausländerinnen und Ausländer» statistisch differenziert werden könnte, um ins-

besondere zwischen regulär und irregulär Anwesende unterscheiden zu können. 

5.5 Belastung des Asylsystems durch mutmasslich unbegründete Asylge-
suche  

a) Ausgangslage 

Die Kantone und der Bund stellen fest, dass zahlreiche Personen erst bei Anhaltung durch die 

Polizei und bei Androhung allfälliger ausländerrechtlicher Massnahmen, ein Asylgesuch stel-

len. Es handelt sich daher in der Regel um Personen, die sich in der Schweiz irregulär aufhal-

ten wollen oder die Schweiz transitieren. Aufgrund des gestellten Asylgesuchs werden sie so-

dann, sofern keine Administrativhaft angeordnet werden kann, zwecks Durchführung des Asyl-

verfahrens in ein Zentrum des Bundes geschickt. Dort werden bzw. müssen die ordentlichen 

Schritte der Vorbereitungsphase155 durchgeführt werden, selbst wenn sich im Nachhinein her-

ausstellt, dass das Asylgesuch offensichtlich unbegründet war (da keine Fluchtgründe156 vor-

liegen, sondern das Gesuch aus rein wirtschaftlichen Gründen (Arbeitssuche) oder zur Errei-

chung einer medizinischen Behandlung eingereicht wurde) oder die asylsuchende Person 

 

155 Zur Vorbereitungsphase zählen folgende Schritte: Registrierung Asylgesuch, erste Gesundheits- und Sicherheit-

schecks, Erhebung von Identitäts- und Reisedaten, Dublin-Prüfung (falls zutreffend), Zuweisung einer Rechtsver-

tretung, Vorbereitung auf die Anhörung. 

156 Nach UNHCR handelt es sich bei Flüchtlingen um Personen, deren Flucht unfreiwillig – aufgrund einer individuellen 

oder kollektiven Verfolgung (Krieg, Menschenrechtsverletzung) – erfolgt. Flüchtlinge werden durch die Genfer Kon-

vention geschützt. Im Unterschied dazu handelt es sich bei Migranten um Personen, die in der Regel freiwillig 

migrieren und bei denen keine Verfolgung (im rechtlichen Sinne) vorliegt, sondern die aus anderen Gründen (Arbeit, 

Bildung, Familie, bessere Lebensbedingungen) ihr Land verlassen. Migranten fallen nicht unter den Schutz der 

Flüchtlingskonvention. 
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während der Vorbereitungsphase ihre Mitwirkungspflicht grob verletzte (z.B. Weigerung zur 

Abgabe der Fingerabdrücke, keine Wahrnehmung von Interviewterminen, Weiterreise vor 

Identitätsaufnahme). In diesen Fällen werden die Asylstrukturen des Bundes durch den Betten- 

und Personalbedarf unnötig belastet. 

Das Ausmass der mutmasslich unbegründeten (oder allenfalls missbräuchlichen157) Asylgesu-

che lässt sich nicht direkt beziffern, aber es gibt verschiedene Kennzahlen, die einen Hinweis 

auf die Grössenordnung des Problems geben: 

• Aus der Abbildung 3-17 (S. 74 im Teil Asylbereich) ist bekannt, dass sich die Zahl der mut-

masslich unbegründeten Asylgesuche (aus verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunfts-

staaten sowie aus Staaten mit einer tiefen Schutzquote) in den Jahren 2023 und 2024 mas-

siv erhöht haben: Die negativen Asylentscheide ohne Bleiberecht erhöhten sich bei dieser 

Gruppe von 2'100 im Jahr 2022 auf 4'500 im Jahr 2024. Der Anteil der unbegründeten 

Asylgesuche entspricht knapp 15% aller Erledigungen (abzüglich Abschreibungen). Zählen 

wir allerdings die Abschreibungen zu den unbegründeten Asylgesuchen hinzu, machen 

diese im Jahr 2024 insgesamt 8'707 Erledigungen bzw. 28.6% aller Erledigungen aus. 

• Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Vergleich zwischen den Anläufen in 

einem BAZ im Vergleich zu den tatsächlich eingereichten Asylgesuchen in der nachstehen-

den Abbildung.  

 

157 Bei einem Teil der unbegründeten Asylgesuche muss von einem eigentlichen Missbrauch ausgegangen werden: 

Das Asylgesuch wird in solchen Fällen nur gestellt, um vorübergehend einer Wegweisung zu entgehen. 
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Abbildung 5-6: Entwicklung von Anläufen in BAZ versus eingereichte Asylgesuche 

 

 Quelle: SEM Spezialauswertung 

Der Unterschied zwischen den zwei Grössen entspricht jenen Personen, die noch vor der 

Daktyloskopie wieder aus dem BAZ verschwinden. Sie entziehen sich damit der Abgabe 

des 10-Finger-Abdrucks Zwecks Registrierung bzw. Vergleich mit der EURODAC158 und 

hinterlassen dementsprechend weder in der Schweiz noch in Europa «Spuren». Diese Per-

sonen nutzen die BAZ mutmasslich als eine Art «kurzfristige Unterkunft mit Verpflegung». 

Wie aus der Abbildung 5-6 zu entnehmen ist, belief sich die Zahl der vorzeitig Abgereisten 

bzw. Verschwunden im Jahr 2020 auf knapp 730 Personen. Im Jahr 2023 waren es rund 

3'500 (13%) und im Jahr 2024 rund 2'340 Personen (11%). Nicht nur die absolute Zahl, 

sondern der relative Anteil hat sich in den beiden letzten Jahren somit deutlich erhöht. In 

den 24-Stunden-Verfahren wurde der Registrierungsprozess so ausgestaltet, dass die Dif-

ferenz zwischen Anläufen und Asylgesuchen deutlich abgenommen hat. Weitere – im 

Herbst 2024 ergriffene – Massnahmen haben die Differenz weiter vermindert. Das Phäno-

men besteht jedoch weiterhin mehrheitlich bei Personen, die vom SEM zur Kapazitätssteu-

erung vom BAZ A ins BAZ B geschickt werden und dort nie ankommen. Besonders deutlich 

 

158 Der Begriff EURODAC leitet sich vom Begriff „Europäische Daktyloskopie“ ab. Alle Länder der EU und des Schen-

gen-Raums sind verpflichtet, an Grenzübergängen von bestimmten Personengruppen Fingerabdrücke abzuneh-

men. Zu diesen Personengruppen gehören aktuell unter anderem Personen, die innerhalb eines Landes Asyl be-

antragen oder alle Personen über 14 Jahre, die irregulär die Grenze überschritten haben oder irregulär im Land 

leben. Die Idee ist, Personen schnell zu identifizieren, die zuvor in einem anderen Land des Schengen-Raums Asyl 

beantragt haben oder die zuvor beim irregulären Grenzübertritt entdeckt wurden. 
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wird dies anhand der Situation im urbanen BAZ Zürich. Dort wollen über 45% aller Asylsu-

chenden ihr Asylgesuch einreichen.159 Da das BAZ Zürich aber nur 18% der Fälle überneh-

men kann, werden etliche Personen zwecks Durchführung des Verfahrens in andere BAZ 

geschickt, in welchen sie überdurchschnittlich oft nicht ankommen.  

Abbildung 5-7: Anläufe und Erstverteilung von Personen im Asylbereich im Jahr 2024 

 

Quelle: SEM (2025), Monatliches Reporting Kennzahlen Asyl und Rückkehr (Stand Ende Dezember 2024)160 

 

• Als weiteres Indiz für die missbräuchliche Inanspruchnahme der BAZ als «kurzfristige Un-

terkunft mit Verpflegung» deutet auch der Umstand hin, dass an den jährlich stattfindenden 

Street Parade in Zürich besonders viele Asylgesuche im BAZ Zürich eingereicht werden.161  

b) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Aus den Ausführungen ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

• Im Jahr 2024 lag der Anteil von mutmasslich unbegründeten Asylgesuchen bei knapp 29%. 

Diese Zahl wäre noch höher, sofern Personen, die vor Formalisierung des Asylgesuchs 

 

159 An Wochenenden werden zur Entlastung des BAZ Zürich Personen vor der behördlichen Registrierung direkt mit 

Reisebüssen in andere BAZ transferiert. Ohne diese Massnahme würde der registrierten Anläufe deutlich höher 

ausfallen.  

160 Staatssekretariat für Migration SEM (2025f), S. 19 

161 An normalen Sommerwochenenden wurden in Zürich im Jahr 2024 rund 10 bis 15 Asylgesuche von Personen aus 

nordafrikanischen Staaten gestellt, am Wochenende der Street Parade belief sich diese Zahl auf 75. Vgl. Staats-

sekretariat für Migration SEM (2025e), S. 10.  
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untertauchen, dazu gezählt würden. Die Grössenordnung der mutmasslich unbegründeten 

Asylgesuche ist derzeit als relevant einzustufen.  

• Zwar funktioniert das System, indem die Asylsuchenden untergebracht werden und die Be-

arbeitung des Asylgesuchs seinen ordentlichen Ablauf nimmt. Aber bis klar ist, dass es sich 

um ein mutmasslich unbegründeten Asylgesuch handelt, das z.B. mit einem Abschrei-

bungsbeschluss erledigt werden kann, werden Bettenkapazitäten und Personalressourcen 

in Anspruch genommen, die für die Behandlung der begründeten Asylgesuche fehlen. Auch 

die missbräuchliche Verwendung des BAZ als kurzfristiges „Unterkunfts- und Verpflegungs-

Angebot“ hat einen unnötigen Ressourceneinsatz zur Folge.  

• Bereits umgesetzt wurde das 24-Stundenverfahren, das eine deutlichen Beschleunigung 

bei der Prüfung von mutmasslich aussichtslosen Asylgesuchen ermöglichte. Dies führt 

dazu, dass nur noch halb so viele Asylsuchende aus den nordafrikanischen Herkunftsstaa-

ten in den Zentren des Bundes anwesend sind. Auch führt es dazu, dass die Personalres-

sourcen gezielter für die Bearbeitung von begründeten Asylgesuchen zur Verfügung ste-

hen. Ausserdem setzt das SEM nun Personal am Wochenende ein, um Personen, deren 

Asylverfahren bereits abgeschlossen ist, sofort zu erkennen und den Zugang zur erneuten 

Registrierung eines neuen Asylgesuchs zu verweigern. 

Daraus leitet sich ab, dass ein Handlungsbedarf besteht:  

• Es gilt zu prüfen, mit welchen weiteren Massnahmen, sich die Asylstrukturen vor mutmass-

lich unbegründeten (oder allenfalls missbräuchlichen) Asylgesuchen besser schützen las-

sen.162  

• Bei dieser Prüfung gilt es immer die zum Teil korrespondierenden Gefässe zwischen Asyl-

bereich und irregulärer Migration (vgl. Abbildung 5-1, S. 100) im Auge zu behalten. Eine für 

den Asylbereich gut funktionierende Lösung führt nicht notwendigerweise zu einer Verbes-

serung der Situation bei der irregulären Migration.  

 

 

162 Aktuell gibt es z.B. für an der Grenze oder im Inland aufgegriffene, irregulär reisende Personen keine Vorgabe, 

innerhalb welcher Frist sie sich in einem BAZ melden müssen, nachdem sie aufgegriffen und dabei ihren Wunsch 

nach Einreichung eines Asylgesuch geäussert haben. Zum Teil muss festgestellt werden, dass mehrere Wochen 

zwischen der Äusserung des Asylwunsches und der Anmeldung bei einem BAZ vergehen oder die Anmeldung 

beim BAZ erst nach erneutem Aufgriff erfolgt. 
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6 Integration: Analyse und Handlungsbedarf163 

Die Kantone setzen die Integrationsagenda Schweiz seit dem 1. Januar 2020 um. Die nach-

folgende Situationsanalyse umfasst daher den Zeitraum 2020-2024 und orientiert sich an den 

fünf in der IAS festgelegten Wirkungszielen. Grundlage der Analyse sind Daten aus dem IAS-

Monitoring (Bestandesanalysen, Leistungskennzahlen und Wirkungsindikatoren).164 Ergän-

zend wurden Ergebnisse aus verschiedenen Studien und Evaluationen beigezogen. 

Um auch die Perspektive nichtstaatlicher Akteure zu berücksichtigen, führte die Begleitgruppe 

KIP/IAS am 10. April 2025 ein Hearing durch. Eingeladen waren Vertreterinnen und Vertreter 

der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH), der Eidgenössischen Migrationskommission 

(EKM) sowie des UNHCR Schweiz. Ihre Einschätzungen zum Stand der Integrationsförderung 

und zum bestehenden Handlungsbedarf sind ebenfalls in die Analyse eingeflossen. 

Die IAS zielt auf einen idealtypischen Erstintegrationsprozess von sieben Jahren ab. Da eine 

vollständige Umsetzung durch die Kantone ab 2020 gewährleistet werden konnte, versteht sich 

die nachfolgende Analyse als Zwischenbilanz. Die IAS-Wirkungsziele sind eng miteinander 

verflochten und müssen immer im Gesamtzusammenhang gesehen werden – als ineinander-

greifende Elemente eines kohärenten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integrationspro-

zesses. 

Allgemeine/Zielübergreifende Erkenntnisse sowie Handlungsbedarf: 

• Je früher Integrationsmassnahmen einsetzen, desto wirksamer und nachhaltiger sind sie. 

Der Integrationsprozess für Personen mit Bleibeperspektive sollte daher so früh wie möglich 

einsetzen. Entsprechende Massnahmen schaffen eine klare Tagesstruktur, vermitteln 

grundlegende Werte des Zusammenlebens und beugen passivem Warten sowie sozialer 

Isolation vor. Sie tragen auch zur Prävention von Spannungen und Kleinkriminalität im Um-

feld von Asylunterkünften bei. 

• Die Umsetzung der Integrationsagenda zeigt, dass bestehende Angebote nicht alle Ge-

flüchteten gleichermassen erreichen. Es gilt, Integrationsmassnahmen gezielter einzufor-

dern und durch Anreize oder Teilnahmeverpflichtungen wirksamer zu machen. Dabei ist die 

Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen zu berücksichtigen – insbesondere, um ge-

flüchtete Frauen besser zu erreichen.165  

• Mit der Neustrukturierung und der IAS verfolgen Bund und Kantone unter anderem das Ziel, 

die Asylstrukturen auf eine rasche und nachhaltige Integration auszurichten. Ein weiteres 

 

163 Input erstellt durch Nicole Gysin (Generalsekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen [KdK]) und Christof 

Rissi (Abteilung Integration SEM).  

164 Im Rahmen des IAS-Monitorings wurden umfangreiche Datenentwicklungsarbeiten durchgeführt. Inzwischen liegen 

Daten zur Erwerbstätigkeit, zu Ausbildungsverläufen, zur Einkommenssituation sowie zum Sozialhilfebezug von VA 

und FL vor. Herausforderungen bestehen jedoch weiterhin – insbesondere bei der Datenqualität sowie bei der 

Erhebung von Indikatoren zur frühkindlichen (Sprach-)Förderung und zur gesellschaftlichen Teilhabe. 

165 Vgl. dazu auch Postulat Z’Graggen (25.3129): Verbindlichkeit von Integrationsmassnahmen für Geflüchtete erhö-

hen. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253129
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253129
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Optimierungspotenzial liegt in der besseren Koordination von Unterbringung, Betreuung, 

Sozialhilfe und Integrationsförderung. Wenn diese Bereiche stärker zusammenspielen, 

kann mehr Wirkung erzielt werden. Eine Klärung der sozialpolitischen Zielsetzungen auch 

im Bereich der Unterbringung und Sozialhilfe wäre hilfreich. 

6.1 Sprachförderung 

a) Ziel der Integrationsagenda 

VA und FL erreichen einen ihrem Potenzial entsprechenden Sprachstand. Drei Jahre nach 

Einreise verfügen alle mindestens über sprachliche Basiskenntnisse zur Bewältigung des All-

tags (mind. A1).  

Herleitung sowie Bezug zu anderen IAS-Zielen: Sprachförderung ist entscheidend für die In-

tegration, weil sie den Zugang zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht. 

Bund und Kantone einigten sich auf eine strategische Zielvorgabe von 100%, damit bestimmte 

Gruppen von Geflüchteten166 nicht von vornherein von der Sprachförderung ausgeschlossen 

werden. A1 ist dabei als Mindestziel zu verstehen, gemäss IAS-Grundsätzen sollen aber alle 

Personen bedarfsgerecht gefördert werden, um in die Regelstrukturen der Bildung (Kapitel 6.2 

und Kapitel 6.3) eintreten sowie die Ziele der beruflichen (Kapitel 6.4) und gesellschaftlichen 

Teilhabe (Kapitel 6.5) erreichen zu können. 

b) Ausgangslage 

Bestandes- und Leistungskennzahl:167 Die Anzahl VA/FL, die bei Einreise über 16 Jahre alt 

waren und sich höchstens 7 Jahre in der Schweiz aufhielten, lag in den Jahren von 2020 bis 

2023 zwischen 24'208 und 39'234 Personen. Die Anzahl der VA/FL, die an Sprachförderange-

boten teilgenommen haben, blieb in den ersten Jahren nach Einführung der Integrationsa-

genda im Bereich von gut 12'000 bis knapp 14'000 VA/FL relativ stabil und nahm 2023 auf 

knapp 17'000 VA/FL deutlich zu.168 Der Anteil der mit Sprachkursen erreichten über 16-jährigen 

VA/FL lag damit jeweils um die 70 %.169 

 

166 Z.B. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder ältere Menschen, die nie eine Schule besucht haben. 

167 IAS-Kennzahl 7: Sprachförderung Erwachsene. Anzahl Personen ab 16 Jahre mit mindestens einem Eintritt in ein 

Sprachförderangebot im Berichtsjahr. Zudem wurden 2022 9‘861 und 2023 18‘360 Personen mit Status S mit einem 

Eintritt in ein Sprachförderangebot verzeichnet.  

168 Aktuell basieren die IAS-Kennzahlen auf kantonalen Rückmeldungen im Rahmen der jährlichen Berichterstattung. 

Eine einheitliche Methodik sowie die Vollständigkeit der Datenlieferungen sind nicht gewährleistet. Zur Verbesse-

rung der Kennzahlenerhebung sollen diese künftig in die Erhebung der BFS-Sozialhilfestatistik integriert werden. 

Zudem ist zu beachten, dass bei Leistungskennzahlen auch die gemeldete Anzahl Eintritte von Personen mit Status 

N (Asylsuchende) ebenfalls enthalten sind.  

169 Der Anteil lag in den Kohorten 2020 bis 2023 jeweils zwischen 69% und 71%, mit Ausnahme von 2021, in welchem 

dieser Anteil – vermutlich Covid-bedingt – vorübergehend zurückging und bei 55% lag. IAS-Kennzahl 7: Sprachför-

derung Erwachsene. Anteil Personen ab 16 Jahre mit mindestens einem Eintritt in ein Sprachförderangebot im 

Berichtsjahr im Verhältnis zum Vergleichswert. / Hinweis: Die jeweils ausgewiesene Bestandeszahl umfasst alle 

VA/FL gemäss ZEMIS, die für das jeweilige Wirkungsziel relevant sind. Hingegen beziehen sich die ausgewiesenen 
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Wirkungsindikator: Bei den 2020 eingereisten VA/FL – der ersten Kohorte, die vollständig nach 

IAS gefördert wird – erreichen 77% drei Jahre später mindestens den Sprachstand A1.170  

Eine Studie zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Integrationsförderung zeigt für 

die Zeit vor der Lancierung der IAS auf, dass es bei Sprachkenntnissen deutliche Unterschiede 

zwischen geflüchteten Frauen und Männern gibt: Frauen beherrschen die Schweizer Landes-

sprachen deutlich weniger gut.171 Eine Analyse des IAS-Wirkungsindikators (Sprachniveau A1 

nach 3 Jahren) für das Jahr 2022 hingegen zeigt keinen klaren Gender-Gap. 

Zahlreiche VA/FL, die in den letzten Jahren in die Schweiz geflüchtet sind, verfügen über wenig 

Schulbildung oder sind nicht alphabetisiert (d.h. sie können weder lesen noch schreiben, oft 

auch nicht in ihrer eigenen Erstsprache). Gemäss IAS-Monitoring waren 2020 bis 2023 jeweils 

zwischen 11% bis 23% der neu eingereisten VA/FL nicht alphabetisiert.172 Dies könnte ein 

Hinweis darauf sein, wieso rund ein Viertel der Geflüchteten das Sprachziel nicht erreicht. Für 

sie gestaltet sich der Spracherwerb deutlich schwieriger, zumal Alphabetisierung eine wichtige 

Grundlage darstellt für das Erlernen einer neuen Sprache. Der Fortschritt in Sprachkursen ist 

bei diesen Menschen in der Regel entsprechend langsamer, was die Integration verzögern 

kann.  

Dass die Sprachfördermassnahmen im Rahmen der Integrationsförderung insgesamt aber er-

folgreich sind, lässt sich dem internationalen Vergleich entnehmen: Gemäss einem Bericht der 

OECD sprechen in der Schweiz rund die Hälfte aller Geflüchteten 5-9 Jahre nach Einreise eine 

Landessprache. Die Schweiz belegt damit im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz.173 

 
Anteilswerte der mit Angeboten erreichten VA/FL nur auf den Bestand in jenen Kantonen, die auch entsprechende 

Leistungskennzahlen liefern konnten. Sprich: Die Bestandeszahl in diesem Indikator Sprachförderung umfasst alle 

VA/FL über 16 Jahre mit weniger als 7 Jahren Aufenthalt aus allen 26 Kantonen. Die Leistungskennzahl umfasst je 

nach Jahr die Angaben von 18 (2020) bis 21 (2023) Kantonen. Der Anteilswert bezieht sich auf die Anzahl der mit 

Sprachförderung erreichten Personen und den Bestand in diesen Kantonen. Daher weicht eine einfache Berech-

nung des Anteilswerts anhand der hier ausgewiesenen erreichten VA/FL und des ausgewiesenen Bestandes von 

dem hier ausgewiesenen Anteilswert ab. 

170 IAS-Kennzahl 8: Sprachniveau Erwachsene. Anteil Personen ab 19 Jahre, die drei Jahre nach ihrer Einreise in die 

Schweiz mündlich und schriftlich über ein Sprachniveau von mind. A1 nach Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmen (GER) für Sprachen im Verhältnis zum Vergleichswert.  

171 Ecoplan (2024), Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten, S. 30 

und 38/39. Anhand von Daten aus der Strukturerhebung von 2016 bis 2021 zeigt sich, dass bei Personen mit 

Fluchthintergrund erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen. Je nach Kategorie beherrschen 

Frauen 11.3 (B-Bewilligung) bzw. 8.2 Prozentpunkte (F-Bewilligung) seltener als Männer die Landessprache ihres 

Wohnkantons als Hauptsprache. 

172 IAS-Kennzahl 4: Alphabetisierung. Anteil Personen ab 16 Jahren, die nicht alphabetisiert sind, im Verhältnis zum 

Vergleichswert. 

173 OECD (2025), State of Immigrant Integration – Switzerland. noch unveröffentlichter Bericht.  
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Abbildung 6-1: Nearly half of refugees have at least advanced language proficiency after five 

years of residence in Switzerland  

Share of refugees with at least self-reported advanced language proficiency 

(CEFR174 level C1) after 5-9 years in the host country, excluding native speakers, 

ages 15-64, 2021 

 

Quelle : European Union Labour Force Survey (EU-LFS) 2021.175 

 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Sprachförderung von Geflüchteten funktioniert gut: Die Kantone verfügen über eine 

breite Palette an Sprachförderangeboten auf unterschiedlichen Sprachniveaus und für ver-

schiedene Zielgruppen: von Alphabetisierungs- über arbeitsmarkbezogene Sprachkurse 

bis hin zu Angeboten der Sprachförderung von Gehörlosen.  

• Im Rahmen des Fallführungsprozesses werden Geflüchtete systematisch über die Bedeu-

tung des Spracherwerbs sowie über passende Kursangebote informiert und ihrem Potenzial 

entsprechend einem geeigneten Sprachkurs zugewiesen.176 

• Eine möglichst kurz nach Einreise einsetzende Förderung erleichtert den Spracherwerb, 

wodurch VA/FL und Asylsuchende in erweiterten Verfahren besser auf den Zugang zu Mas-

snahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie auf die weiteren Schritte 

eines nachhaltigen Integrationsprozesses vorbereitet werden können. Mit der Beschleuni-

gung der Asylverfahren und dem Pilotprogramm «Frühzeitige Sprachförderung» sowie der 

 

174 CEFR: Common European Framework of Reference for Languages (bzw. GER: Gemeinsamer Europäischer Refe-

renzrahmen für Sprachen) 

175 Eurostat (2021) 

176 Staatssekretariat für Migration SEM o. J., S. 15–20  
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Öffnung der Integrationspauschale für die Förderung von Asylsuchenden wurden günsti-

gere Voraussetzungen geschaffen.177 

• Mit fide, dem Sprachförderprogramm des Bundes für Migrantinnen und Migranten, wurden 

einheitliche Standards für den alltagsbezogenen Erwerb einer Landessprache etabliert. 

Dadurch können praxisnahe Sprachkurse gezielt gefördert werden, die sich insbesondere 

auch an bildungsferne Personen richten. Zu fide gehören auch anerkannte Sprachtests, 

welche die Sprachkompetenzen – auch von Geflüchteten – schweizweit dokumentieren.  

• In den letzten Jahren sind viele Analphabetinnen und Analphabeten in die Schweiz geflüch-

tet. Deren Sprachförderung stellt eine besondere Herausforderung dar und braucht mehr 

Zeit als bei anderen Geflüchteten. 

• Alles in allem erreichen rund 3 von 4 Geflüchteten das im Rahmen der IAS gesteckte 

Sprachförderziel. Dies stellt im internationalen Vergleich einen Spitzenwert dar. Dennoch 

wird das IAS-Ziel bei 23% der Geflüchteten aktuell nicht erreicht.  

• Der aktuelle Spardruck im Asylbereich birgt das Risiko, dass Geflüchtete in den Arbeits-

markt eintreten, bevor sie über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Das weitere 

Sprachenlernen wird meist vernachlässigt – sei es aufgrund zeitlicher Einschränkungen 

oder fehlender Motivation, da die unmittelbaren sprachlichen Anforderungen im Arbeitsum-

feld vermeintlich genügen. Dies kann prekäre Beschäftigung langfristig verfestigen und die 

dauerhafte Ablösung aus der Sozialhilfe sowie die soziale Integration erschweren. 

• Die Analyse zeigt, dass Sprachkenntnisse über das Niveau A2/B1 hinaus erforderlich 

sind,178 um sich beruflich nachhaltig integrieren oder eine Ausbildung machen zu können.179  

Daraus ergibt sich der nachfolgende Handlungsbedarf: 

• Es sollte analysiert werden, welche Geflüchteten aktuell das IAS-Ziel nicht erreichen und 

was die Gründe dafür sind. Dabei müssen auch geschlechtsspezifische Unterschiede be-

rücksichtigt werden. 

• Zu klären ist, inwiefern die Sprachförderung als längerfristiger und bildungsorientierter Pro-

zess gestaltet werden kann, der über das Erreichen von Basiskompetenzen hinausgeht und 

stärker an individuellen Bildungszielen ausgerichtet ist. 

• Es ist zu prüfen, wie Sprachförderung und Arbeitsintegration stärker verzahnt werden kön-

nen. Insbesondere bei geringer Sprachkompetenz sollte die Sprachförderung auch nach 

Arbeitsaufnahme gezielt weitergeführt und in Integrationsplänen verankert werden. Es 

braucht hier eine engere Zusammenarbeit mit Branchen und Unternehmen. 

 

177 Auer; Efionayi-Mäder; Fehlmann; u. a. (2023); Staatssekretariat für Migration SEM (2023a)  

178 Im Rahmen der IAS wurde im Sinne einer Klärung der Schnittstelle Integration-Regelstruktur Bildung festgelegt, 

dass Geflüchtete, die eine Bildungsangebot der Schulstufe Sek II besuchen wollen, bis zu Niveau A2/B1 gefördert 

werden, danach erfolgt die Sprachförderung in den Regelstrukturen der beruflichen Grundbildung. Diese Schnitt-

stellenklärung hat offenbar dazu geführt, dass einige fallführende Stellen davon ausgehen, dass Geflüchtete im 

Rahmen der IAS generell nur bis zu Sprachniveau A2 gefördert werden können, was aber nicht der Fall ist. 

179 Dies wurde sowohl im Hearing wie auch in einer Diskussion mit Geflüchteten anlässlich einer Tagung vom 19. März 

2025 betont. Diese Tagung wurde vom National Coalition Building Institute (NCBI) Schweiz organisiert und war u.a. 

der Umsetzung der IAS gewidmet. Vgl. National Coalition Building Institute Schweiz (2025) 
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6.2 Frühkindliche (Sprach-)Förderung 

a) Ziel der Integrationsagenda 

80% der Kinder aus dem Asylbereich können sich beim Start der obligatorischen Schulzeit in 

der am Wohnort gesprochenen Sprache verständigen.  

Herleitung sowie Bezug zu anderen IAS-Zielen: Frühkindliche (Sprach-)Förderung geflüchteter 

Kinder ist ein zentraler Schlüssel zu mehr Chancengerechtigkeit. Sie stärkt die Bildungswege 

der Kinder und unterstützt deren frühe Integration in Schule und Gesellschaft. Zugleich fördert 

sie die Integration der Eltern (Ausbildung, vgl. Kapitel 6.3 und Erwerbsarbeit, vgl. Kapitel 6.4). 

b) Ausgangslage 

In der Schweiz liegt die Politik der frühen Kindheit als Bestandteil der Kinder- und Jugendpolitik 

hauptsächlich in der Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden; die frühkindliche Sprachbil-

dung resp. -förderung ist Teil davon. Die spezifische Integrationsförderung interveniert hier nur 

subsidiär.  

Bestand und Leistungskennzahl: Die Anzahl VA/FL im Alter von 0 bis 4 Jahren lag in den 

Jahren von 2020 bis 2023 zwischen 7'527 und 9'029 Kindern.180 Die Anzahl Kinder, die im Jahr 

vor dem Schuleintritt an einer Massnahme zur frühkindlichen Sprachförderung teilgenommen 

hat, ist seit Einführung der IAS deutlich gestiegen: 2020 wurden 1’565 Kinder mit solchen An-

geboten erreicht, während es 2023 mit 2’948 fast doppelt so viele Kinder waren. Dadurch ist 

der Anteil der mit entsprechenden Fördermassnahmen erreichten Kinder von gut 42% auf 47% 

angestiegen.181 

Wirkungsindikator: Für dieses Wirkungsziel sind keine Monitoring-Daten vorhanden. Bund und 

Kantone verwiesen bereits 2019 im gemeinsam verabschiedeten IAS-Monitoringkonzept da-

rauf, dass die Regelstruktur der Volksschule beim Schuleintritt keine systematische Kompe-

tenzmessungen durchführe. In der Folge wurde eine Erhebung dieser Zahlen durch die Integ-

rationsförderstellen abgeklärt, aber aufgrund von Bedenken bezüglich des Aufwands und der 

Datenqualität verworfen.182 Da die Phase der frühen Kindheit von Bund und Kantonen für die 

Integrationsförderung aber als wichtig eingeschätzt wurde, entschied man, am IAS-Ziel im 

Sinne einer strategischen Orientierungsgrösse festzuhalten. 

Um dennoch eine quantitative Einschätzung zur Zielerreichung vornehmen zu können, wurde 

inzwischen das Bundesamt für Statistik (BFS) beauftragt, die Daten der Längsschnittanalyse 

zum Bildungsbereich (LABB) für VA/FL-Kinder alle zwei Jahre auszuwerten. Die ersten Aus-

wertungen werden voraussichtlich im November 2025 vorliegen und sollen in das Monitoring 

der IAS aufgenommen werden. Zusätzlich wird das BFS den Schulverlauf von VA/FL-Kinder 

 

180 ZEMIS. 

181 IAS-Kennzahl 9: Sprachförderung Vorschulkinder. Anzahl Kinder im Vorschulalter, die im Berichtsjahr vor dem Ein-

tritt in die obligatorische Schule an Massnahmen zur frühkindlichen Sprachförderung teilgenommen haben. 

182 Konferenz der Kantonsregierungen KdK; Staatssekretariat für Migration SEM (2020), S. 13, 15. 
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im Rahmen einer Studie vertieft analysieren. Diese soll erstmals Aufschluss über den Schul-

einstieg und den Verlauf in den ersten Schuljahren für vorläufig aufgenommene und geflüch-

tete Kinder geben und im Sommer 2026 vorliegen.  

Zum Sprachstand der Kinder bei Eintritt in die Volksschule liegen also gesamtschweizerisch 

keine Daten vor. In den Kantonen BS183 und TG184 werden aber alle Kinder, die gemäss einer 

Einschätzung durch ihre Eltern über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, im Jahr vor 

der Einschulung dazu verpflichtet, entsprechende Angebote in Spielgruppen, Kindertagesstät-

ten oder Tagesfamilien zu besuchen (sog. Besuchs-Obligatorium). Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass in diesen beiden Kantonen das IAS-Ziel zur frühkindlichen Sprachförderung 

erreicht werden kann. Andere Deutschschweizer Kantone haben ein sog. Angebots-Obligato-

rium für Gemeinden eingeführt: Diese sind verpflichtet, Angebote der frühen Sprachförderung 

zur Verfügung zu stellen.185 Sie können selbst entscheiden, ob sie die Inanspruchnahme für 

Familien obligatorisch oder freiwillig gestalten.  

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die wesentlichen Erkenntnisse sind: 

• Frühkindliche Förderung ist ein besonders wirksames Instrument zur Integration geflüchte-

ter Kinder. Sie schafft die Grundlage für langfristigen Bildungserfolg und gesellschaftliche 

Teilhabe. Eine Meta-Analyse von 700 Studien zeigt: Der Besuch früher Bildungsangebote 

wie Kitas oder Spielgruppen wirkt sich sehr positiv auf die Sprachkompetenzen in der Schul-

sprache aus – besonders bei alltagsintegrierter Förderung, viel weniger in isolierten Förder-

settings. Entscheidend ist zudem auch ein ausreichender Umfang (14–21 Stunden/Wo-

che).186 Der Besuch von Kitas ist daher eine effektive Möglichkeit, die Sprachkompetenzen 

von kleinen Kindern zu fördern. 

• Mit der Einführung der IAS ist es gelungen, die Integration von Kindern im Alter von 0-4 

Jahren stärker in den Fokus zu nehmen. Durch das IAS-Ziel zur frühen Kindheit konnten 

Impulse sowohl in der Integrationsförderung wie auch in den Regelstrukturen gesetzt wer-

den. 

 

183 Im Kanton Basel-Stadt wird das selektive Obligatorium seit 2013 umgesetzt. Eine Studie zu mittel- und langfristigen 

Effekten der flächendeckenden Sprachstanderfassung aus dem Jahr 2019 bestätigt den Wert eines flächendecken-

den frühen Sprachscreenings für Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache. Die längerfristige Wirksamkeit kann 

aufgrund der zu geringen Dauer seit Einführung des selektiven Obligatoriums noch nicht nachgewiesen werden. 

Vgl. Grob; Schächinger Tenés; Bühler; u. a. (2019) 

184 Im Kanton Thurgau wurden im Januar 2024 erstmals Elternbriefe für die Sprachstandserhebung versendet. Der 

Rücklauf ist mit 99% sehr hoch. Rund 800 Kinder besuchen ab August 2024 verpflichtend für ein Jahr ein Angebot 

mit alltagsintegrierter Sprachförderung. Vgl. kibesuisse (2024) 

185 Ein Angebots-Obligatorium existiert in den Kantonen BL, GL, LU und SO. Der Kanton AG hat beschlossen, allen 

Gemeinden für die Jahre 2026-28 die Einführung einer Sprachstanderhebung für Kinder eineinhalb Jahre vor Eintritt 

in den Kindergarten zu ermöglichen. Gestützt darauf soll der Bedarf an weiterführenden Massnahmen ermittelt 

werden. Im Kanton TI treten Kinder mit drei Jahren in die ‘scuola d’infanzia’ ein: Im ersten Jahr ist der Besuch der 

‘scuola d’infanzia’ allerdings fakultativ, für die Gemeinden besteht aber ein Angebotsobligatorium. Rund 70% der 

im Kanton wohnhaften Kinder besuchen dieses erste Kindergartenjahr. Der Kanton VS bietet allen fremdsprachigen 

Kindern gratis zwei Betreuungshalbtage pro Woche während einem Jahr. Vgl. Vogt; Stern; Fillietaz (2022)  

186 Vogt; Stern; Fillietaz (2022) 
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• Alle Kantone, viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren im Rahmen der KIP 

konkrete Fördermassnahmen im Bereich der frühen Kindheit umgesetzt oder umfassende 

Sprachförderkonzepte entwickelt.187 Die kantonalen und kommunalen Angebote im Früh-

bereich unterscheiden sich jedoch stark.  

• Der Zugang zu Kitas ist für Geflüchtete insgesamt mangelhaft: In einer Umfrage des SEM 

wurde von kantonalen Fachleuten mehrfach das Problem der fehlenden Kinderbetreuungs-

plätze genannt – dies insbesondere in der Westschweiz sowie in ländlichen Regionen.188 

• Die Bereitstellung eines Betreuungsplatzes ist mit hohen Kosten verbunden. Oftmals kön-

nen es sich Geflüchtete, allen voran die VA finanziell nicht leisten, ihre Kinder in ein fami-

lienergänzendes Betreuungsangebot zu schicken. Besonders erschwert scheint der Zu-

gang von Kindern, wenn mindestens ein Elternteil zu Hause ist – in solchen Fällen werden 

die Kosten der familienexternen Kinderbetreuung von der Sozialhilfe häufig nicht übernom-

men.189 Stattdessen besuchen die Kinder Angebote wie Spielgruppen oder Kinderhüte-

dienste, die parallel zu den Sprachkursen der Eltern stattfinden und in Sachen Spracher-

werb weniger effektiv sind. 

• Die vorhandenen Daten deuten auf eine insgesamt unbefriedigende Umsetzung der IAS 

hin: Weniger als 50% der Kinder nehmen überhaupt an einer Massnahme teil. Bei diesen 

Massnahmen handelt es sich zudem oftmals um Angebote, deren Effizienz im Hinblick auf 

die Sprachförderung unklar ist. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross. 

• Damit ist die IAS mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Regelstrukturen der frühen 

Kindheit in der Schweiz insgesamt eine strukturelle Entwicklung benötigen würden. Es stellt 

sich die Frage, wie hier im Rahmen der IAS in Zukunft flächendeckend gearbeitet und mehr 

Verbindlichkeit hergestellt werden kann.  

Aus der Analyse lässt sich der Handlungsbedarf wie folgt zusammenfassen:  

• Obwohl der wissenschaftlich belegte Nutzen früher Förderung für die langfristige Integration 

geflüchteter Kinder unbestritten ist, bleibt der Zugang zu qualitativ hochwertigen vorschuli-

schen Bildungsangeboten wie Kitas für viele geflüchtete Familien unzureichend. Es ist zu 

prüfen, wie bestehende Zugangsbarrieren – insbesondere fehlende Betreuungsplätze so-

wie finanzielle Hürden – wirksam abgebaut werden können. Dies gilt insbesondere für Fa-

milien, in denen ein oder beide Elternteile nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig sind. 

• Um das Potenzial frühkindlicher Förderung besser auszuschöpfen, sollte geprüft werden, 

wie eine stärkere Verankerung entsprechender Massnahmen erreicht werden können – mit 

 

187 Staatssekretariat für Migration SEM o. J., S. 30–31  

188 Staatssekretariat für Migration SEM (2023b), S. 14–15  

189 Der Bundesrat (2022), S. 21  
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dem Ziel, eine höhere Beteiligung geflüchteter Kinder an wirksamen Frühförderangeboten 

sicherzustellen. 

6.3 Ausbildungsfähigkeit 

a) Ziel der Integrationsagenda 

Fünf Jahre nach Einreise befinden sich zwei Drittel aller VA/FL im Alter von 16-25 Jahren in 

einer postobligatorischen Ausbildung.  

Herleitung sowie Bezug zu anderen IAS-Zielen: Im Rahmen der IAS haben sich Bund und 

Kantone darauf geeinigt, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Erlangung eines 

Sek II-Abschlusses Priorität haben muss, der Fokus bei dieser Zielgruppe liegt daher auf (Aus-

)Bildungsmassnahmen und noch nicht auf der Erwerbstätigkeit. Ein Sek-II-Abschluss ist in der 

Schweiz ein bedeutender Faktor für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration – er schafft Per-

spektiven, senkt das Risiko von Sozialhilfeabhängigkeit oder prekären Arbeitssituationen und 

stärkt den Fachkräftenachwuchs in der Schweiz. 

b) Ausgangslage 

Bestandes- und Leistungskennzahlen:190 Die Anzahl 16-25-jähriger VA/FL, die sich weniger 

als 7 Jahre in der Schweiz aufhalten, lag in den Jahren von 2020 bis 2023 bei zwischen 7’319 

und 11'410 Personen.191 Seit Einführung der IAS ist die Zahl der 16- bis 25-jährigen Geflüch-

teten, die an Programmen zur Förderung ihrer Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit teilneh-

men, gestiegen: 2020 waren es 2'795, 2023 bereits 5'682. Auch der Anteil der erreichten Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen hat deutlich zugenommen – von gut 40 % im Jahr 2020 

auf über 65 % im Jahr 2023. 

Wirkungsindikator: Seit der Einführung der Integrationsagenda nehmen geflüchtete Jugendli-

che und junge Erwachsene deutlich schneller und häufiger eine Ausbildung auf. Von der im 

Jahr 2020 eingereisten Kohorte befinden sich zwei Jahre nach der Einreise bereits 48 % in 

einer Ausbildung auf Sekundarstufe II oder in einem Vorbereitungsangebot (vgl. Abbildung 

6-2). Im Vergleich zur Kohorte 2016 bedeutet dies einen Anstieg um 12 Prozentpunkte, gegen-

über der Kohorte 2013 hat sich der Anteil sogar nahezu verdoppelt. 

Eine abschliessende Bewertung der Zielerreichung ist zwar noch nicht möglich, da nur die 

2020 eingereiste Kohorte bereits fünf Jahre in der Schweiz ist und die verfügbaren Daten erst 

bis Ende 2022 reichen. Dennoch wird deutlich: Der Trend ist positiv, die erste vollständig im 

IAS-Setting geförderte Kohorte ist auf gutem Weg, das gesetzte Ziel zu erreichen. Obwohl 

keine vertiefte Analyse dazu vorliegt, ist anzunehmen, dass die Integrationsvorlehre (INVOL), 

 

190 IAS-Kennzahl 11a: Förderung Ausbildungsfähigkeit. Anzahl Personen im Alter 16-25 Jahren, die im Berichtsjahr 

ein Angebot zur Förderung der Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarktfähigkeit besucht haben. 

191 ZEMIS 
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die fast zeitgleich eingeführt wurde, ebenfalls einen Beitrag zur Zielerreichung geleistet hat 

(siehe unten). 

Abbildung 6-2: Anteil VA/FL mit Alter bei Einreise von 16-25 Jahren mit/in einer zertifizieren-

den Ausbildung auf Niveau SEK II oder mit/in einer Übergangsausbildung, je-

weils am Ende des X. Kalenderjahrs nach Einreise 

 

Quelle: BFS (STATPOP und LABB) - Auswertungen LABB192 

Die Monitoring-Daten zeigen insgesamt eine sehr positive Entwicklung im Hinblick auf den 

Ausbildungszugang. Weitere Auswertungen liefern Hinweise, dass bestimmte Gruppen – ins-

besondere nach Geschlecht und Alter – weniger stark profitieren: 

• Gender-Gap: In der IAS-Leistungskennzahl 2022 zeigen sich zwar keine geschlechtsspe-

zifischen Unterschiede bzgl. der Anzahl Eintritte in Massnahmen zur Förderung der Ausbil-

dungsfähigkeit. Hingegen zeigt sich beim IAS-Wirkungsindikator gemäss den Daten der 

Längsschnittanalyse Bildungsbereich ein klarer Gender-Gap: Fünf Jahre nach der Einreise 

haben 64% der männlichen VA/FL der Kohorte 2016 eine postobligatorische Ausbildung 

begonnen oder abgeschlossen, bei den Frauen sind es lediglich 42%. Auch bei der Kohorte 

2020 zeigt sich zwei Jahre nach Einreise, dass dieser Unterschied weiterhin fortbesteht. 

Die Daten aus der Strukturerhebung und der Arbeitskräfteerhebung (SAKE) für die Jahre 

2016-2021 bestätigen diese Tendenz: Geflüchtete Frauen verfügen seltener über einen Bil-

dungsabschluss auf Sekundarstufe II.193 

 

192 Bundesamt für Statistik BFS (2025) 

193 Ecoplan (2024), Kap. 5.3  
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• Altersunterschiede: Der Ausbildungszugang hängt stark vom Alter bei der Einreise ab. Bei 

der Kohorte 2016 zeigen sich folgende Ergebnisse: Jugendliche, die im Alter von 16–17 

Jahren in die Schweiz kamen, beginnen deutlich häufiger eine Ausbildung auf SEK II Ni-

veau – im Durchschnitt sind es 88% der Jugendlichen. Bei jungen Erwachsenen hingegen, 

nimmt der Anteil in Ausbildung rasch ab. Sind es bei den bei Einreise 18- und 21-Jährigen 

immerhin noch 54%, liegt dieser Anteil bei VA/FL, die erst mit 22–25 Jahren einreisten, fünf 

Jahre nach Ankunft nur noch bei 29%. Die Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung aufzuneh-

men, sinkt also mit zunehmendem Alter deutlich.194 Erste Daten zu den nach der Einführung 

der IAS eingereisten Kohorten zeigen, dass diese Unterschiede weiterhin recht ausgeprägt 

sind. 

Eine Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) macht schliesslich deutlich, dass sich Investi-

tionen in junge Geflüchtete lohnen: Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Asylbereich, 

die eine Ausbildung auf Sekundarstufe II absolvieren, schliessen diese zu 86,8% erfolgreich 

ab – ein Wert, der nahe an der Erfolgsquote von 92,6% bei Gleichaltrigen liegt, die ihre Schul-

zeit in der Schweiz verbracht haben. Die Studie zeigt auch, dass junge Erwachsene mehr Zeit 

brauchen, um ins Bildungssystem zu finden: Während 16–17-jährige VA/FL im Schnitt bereits 

nach rund eineinhalb Jahren eine Ausbildung beginnen können, benötigen über 20-Jährige 

mindestens drei Jahre, um in ein entsprechendes Bildungsangebot auf Sek II-Niveau einstei-

gen zu können.195 

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Mit der Einführung der Integrationsagenda Schweiz konnte die Zahl der jugendlichen Ge-

flüchteten in der beruflichen Grundbildung deutlich erhöht werden, unter anderem dank ver-

besserter Zusammenarbeit zwischen Bildungsbehörden, Integrationsfachstellen und Orga-

nisationen der Arbeitswelt (OdA).196 

• Die Kantone verfügen über eine breite Palette an Angeboten, um Personen aus dem Asyl-

bereich auf den Einstieg in eine berufliche Grundbildung vorbereiten. Damit die Integration 

nachhaltig gelingt, muss allerdings eine durchgehende Begleitung nicht nur während den 

Übertritten, sondern darüber hinaus sichergestellt sein.197 

• Im Rahmen der 2018 lancierten Integrationsvorlehre (INVOL) wurden in bisher über 4’700 

Jugendliche und junge Erwachsene beim Einstieg in die berufliche Grundbildung unter-

stützt.198 Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden haben das Programm erfolgreich 

 

194 Staatssekretariat für Migration SEM (2024a)  

195 Bundesamt für Statistik BFS (2024c)  

196 Staatssekretariat für Migration SEM (2024d)  

197 Staatssekretariat für Migration SEM (2024d)  

198 Die Integrationsvorlehre (INVOL) ist ein vom SEM initiiertes Programm, das seit August 2018 in Zusammenarbeit 

mit Kantonen und Wirtschaftsverbänden umgesetzt wird. Ziel ist es, VA/FL/S sowie seit 2021 auch spät zugewan-

derten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus EU/EFTA- und Drittstaaten den Einstieg in die berufliche 
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abgeschlossen und 70 Prozent haben im Anschluss eine zwei- oder dreijährige berufliche 

Grundbildung aufgenommen. Knapp drei Viertel der Teilnehmenden erreichen im mündli-

chen und rund 90 Prozent im schriftlichen Bereich das angestrebte Sprachniveau. 

• Im Gegensatz zu Jugendlichen gelingt es deutlich weniger gut, junge Erwachsene in eine 

Berufsausbildung zu integrieren. Es ist davon auszugehen, dass viele Geflüchtete dieser 

Altersgruppe im Tieflohnsektor arbeiten – ohne formale Qualifikation und mit begrenzten 

Aufstiegsmöglichkeiten. Sie haben oft gegenüber ihren im Herkunftsland lebenden Ange-

hörigen finanzielle Verpflichtungen und sind darauf angewiesen, rasch Geld zu verdienen. 

Da Lernende in der beruflichen Grundbildung zumindest am Anfang nur eine bescheidene 

Ausbildungsvergütung erhalten, ist eine Ausbildung für viele junge Geflüchtete wirtschaft-

lich nicht tragbar. 

• Es zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede: Geflüchtete Frauen besuchen deut-

lich seltener ein Ausbildungsangebot auf Sekundarstufe II als Männer.  

Der identifizierte Handlungsbedarf lautet wie folgt: 

• In einigen Branchen und Berufen herrscht Fachkräftemangel. Die Schweizer Wirtschaft ist 

auf Nachwuchs angewiesen. Es ist zu prüfen, wie Arbeitgeberorganisationen, Branchen-

verbände sowie Unternehmen gezielter über die Situation und das Potenzial junger Ge-

flüchteter informiert und für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen gewonnen werden 

können. 

• Es ist zu klären, wie das Absolvieren einer Ausbildung auf Sekundarstufe II verbindlicher 

angestrebt und strukturell besser unterstützt werden kann. 

• Das schweizerische Berufsbildungssystem ist auf Jugendliche ausgerichtet. Es sollte un-

tersucht werden, welche flexiblen Modelle es auch jungen Erwachsenen erlauben, die Aus-

bildung mit einer Familie oder einer Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Erforderlich sind zu-

dem gezielte Massnahmen, um den Zugang junger Frauen zu Bildungsangeboten zu ver-

bessern und ihre Teilnahme sowie ihren erfolgreichen Abschluss nachhaltig zu fördern.  

• Im Rahmen der Konzipierung der IAS wurde das Finanzierungssystem angepasst (vgl. Ka-

pitel 2.3); der Bund zahlt den Kantonen für Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig 

von deren Beschäftigungssituation eine Globalpauschale. Es ist zu prüfen, inwiefern die 

finanzielle Absicherung dadurch tatsächlich während der gesamten Ausbildungszeit ge-

währleistet wird und welche Hürden für die Aufnahme und den Verbleib in einer Ausbildung 

darüber hinaus bestehen. 

• Der Bildungsstand junger Geflüchteter ist sehr unterschiedlich. Je nach Bedarf muss deren 

Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung so gestaltet sein, dass neben der Sprache 

auch weitere schulische Lücken – etwa in Mathematik oder Informatik – gezielt geschlossen 

werden. Es sollte abgeklärt werden, wie die Förderung solcher Grundkompetenzen geziel-

ter, wirkungsvoller und verbindlich umgesetzt werden kann.  

 
Grundbildung zu erleichtern. Das Programm kombiniert praktische Arbeitserfahrung in Betrieben mit schulischer 

Bildung und gezielter Sprachförderung. 
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• Darüber hinaus sollte geprüft werden, wie nicht formal erworbene Kompetenzen von Ge-

flüchteten systematischer erfasst und bestehende Abschlüsse anerkannt werden kön-

nen.199 

• Nur wenn eine lernfördernde Umgebung und eine individuelle Begleitung gewährleistet 

sind, kann Bildung wirksam greifen – und so den Weg zu einer nachhaltiger Arbeitsmarktin-

tegration ebnen. Bildungsmassnahmen dürfen daher nicht isoliert gedacht werden. Deshalb 

sollten zusätzliche Anstrengungen bei der Unterbringung, Betreuung und Begleitung junger 

Geflüchteter geprüft werden.200 

6.4 Arbeitsmarktfähigkeit 

a) Ziel der Integrationsagenda 

Sieben Jahre nach Einreise sind 50% aller erwachsenen VA/FL nachhaltig in den ersten Ar-

beitsmarkt integriert.  

Herleitung sowie Bezug zu anderen IAS-Zielen: Die Arbeitsmarktfähigkeit ist ein zentrales Ele-

ment der Integration. Ziel ist dabei nicht allein die Erwerbstätigkeit, Bund und Kantone haben 

hier vielmehr bewusst einen Akzent bei der Nachhaltigkeit gesetzt mit der Idee, dass nur so 

die langfristige Ablösung aus der Sozialhilfe gelingt. Der Schweizer Arbeitsmarkt stellt hohe 

Anforderungen an Qualifikationen, eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration ist in der Regel nur 

mit soliden Sprachkenntnissen (Kapitel 6.1), einem Abschluss auf Sekundarstufe II (Kapitel 

6.3) und berufsrelevanten Kompetenzen realistisch. 

b) Ausgangslage 

Bestandes- und Leistungskennzahl: Die Anzahl VA/FL, die bei Einreise zwischen 26 bis 55 

Jahre alt war und sich höchstens 7 Jahre in der Schweiz aufhielt, lag in den Jahren von 2020 

bis 2023 zwischen 15'580 und 26'245 Personen. Seit Einführung der IAS ist bei den erwach-

senen Geflüchteten (26- bis 55-Jährige) ein klarer Anstieg bei der Teilnahme an arbeitsmarkt-

orientierten Integrationsmassnahmen zu beobachten: Während im Jahr 2020 3’027 Personen 

dieser Altersgruppe ein entsprechendes Angebot nutzten, waren es 2023 bereits 6’630 VA/FL. 

Der Anteil der erreichten Personen stieg von 26% auf über 46%.201 Zieht man alle VA/FL 

 

199 Vgl. z.B. den vom Europarat entwickelte European Qualifications Passport for Refugees (EQPR): Er basiert auf 

einer strukturierten Bewertung, die verfügbare Dokumente und ein Interview umfasst. Das Ergebnis ist ein Doku-

ment, das Informationen über den höchsten erreichten Bildungsabschluss, das Fachgebiet, relevante Berufserfah-

rungen und Sprachkenntnisse enthält. Obwohl der EQPR keine formale Anerkennung darstellt, bietet er glaubwür-

dige Informationen, die bei Bewerbungen für Arbeit, Praktika, Qualifizierungskurse und Studienzulassungen rele-

vant sein können. Vgl. Council of Europe (2025) 

200 Die SODK ist aktuell daran, einen Leitfaden zur integrationsorientierten Unterbringung und Begleitung in kantonalen 

Kollektivstrukturen zu erarbeiten. 

201 IAS-Kennzahl 11b, 2023 zusätzlich 2'245 geförderte Personen mit Status S.  
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zwischen 16 und 55 Jahren in Betracht, hat sich die Zahl der Teilnehmenden von 5’822 im Jahr 

2020 auf 12’312 im Jahr 2023 mehr als verdoppelt.202 

Allerdings zeigt sich bei den 26- bis 55-Jährigen, die zwischen 2016 und 2022 in die Schweiz 

eingereist sind, ein Gender-Gap: In fast der Hälfte der Kantone (11 von 23) nehmen Frauen 

dieser Altersgruppe signifikant seltener an Integrationsmassnahmen zur Förderung der Ar-

beitsmarkt- oder Ausbildungsfähigkeit teil als Männer.203 

Wirkungsindikator: Seit Einführung der Integrationsagenda treten VA/FL deutlich rascher und 

häufiger in den Arbeitsmarkt ein. Wie die folgende Abbildung zeigt, sind bei der 2020 einge-

reisten Kohorte nach vier Jahren bereits 45% der Geflüchteten erwerbstätig. Im Vergleich zur 

Kohorte 2016 sind dies gut 10 Prozentpunkte mehr. Auch die neueren Kohorten von 2021, 

2022, und 2023 bestätigen diesen Trend. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dieses IAS-

Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden kann. 

Abbildung 6-3: Entwicklung der Erwerbstätigenquote von VA/FL, jeweils am Ende des X. Ka-

lenderjahrs nach Einreise, Alter bei Einreise 16-55 Jahre 

 

Quelle: SEM (ZEMIS) 

Das ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Einerseits lagen infolge der Corona-Pandemie 

erschwerte Bedingungen für die Arbeitsintegration von VA/FL vor. Die Situation verschärfte 

sich zusätzlich mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges. Andererseits verfügte ein grosser Teil 

der VA/FL, die in den Jahren 2020-25 in die Schweiz kamen, nur über begrenzte schulische 

 

202 IAS-Kennzahlen 11a&b, 2023 zusätzlich 3'956 geförderte Personen mit Status S. 

203 Ecoplan (2024), S. 30  
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und berufliche Voraussetzungen – viele haben weniger als sechs Jahre Schulbildung204 und 

weniger als ein Jahr Arbeitserfahrung,205 nicht alle haben tatschlich das Potenzial zur Erlan-

gung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit.206 

Wie bei der Ausbildungsbeteiligung sind auch bei der Arbeitsmarktintegration alters- und ge-

schlechterspezifische Unterschiede zu beobachten: 

• Gender-Gap: Bei der Kohorte 2020 sind 4 Jahre nach Einreise 21% der Frauen und 61% 

der Männer erwerbstätig. Bei der Kohorte 2016 waren es nach 4 Jahren 16% der Frauen 

und 49% der Männer.207 Zwar hat sich die Erwerbstätigenquote seit Einführung der IAS 

deutlich verbessert, der Gender-Gap wurde aber tendenziell grösser.208  

 

204 Der Anteil lag in den Kohorten 2020 bis 2023 jeweils zwischen 33% und 41%. IAS-Kennzahl 3: Bildung. Personen 

ab 16 Jahren nach Jahren mit Schulbesuch (Anteil am Total). Wie in Kapitel 6.1 dargelegt waren zudem in den 

Jahren 2020-2023 jeweils zwischen 13% bis 23% der neu eingereisten VA/FL nicht alphabetisiert. 

205 Der Anteil lag in den Kohorten 2020 bis 2023 jeweils zwischen 33% und 41%. IAS-Kennzahl 2: Arbeitserfahrung. 

Personen ab 16 Jahren nach Jahren kumulierter Arbeitserfahrung (Anteil am Total). 

206 Der Anteil lag in den Kohorten 2020-2023 jeweils zwischen 8% und 14%. IAS-Kennzahl 5: Potenzial Personen ab 

16 Jahren, für die aufgrund einer ersten Einschätzung durch die fallführenden Personen im Hinblick auf die Phase 

der Erstintegration tendenziell eher kein Potenzial zur Erlangung der Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarktfähigkeit 

attestiert wird (Anteil am Total). 

207 Staatssekretariat für Migration SEM (2024c): Für die Kohorte 2020 unveröffentlichte Spezialauswertungen. Für die 

Kohorte 2016 wurden im gleichen Zeitraum folgende Werte je Alterskategorie erreicht (Einreise 2016, Stand Ende 

2020): Alter bei Einreise / erwerbstätig: 16-25 Jahre: 42.5%, 26-35 Jahre: 29.6%, 36-45 Jahre: 24.3%, 46-55 Jahre: 

14.3%. 

208 Auch die Studie «Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten», die auf 

Daten der Zentralen Ausgleichsstelle AHV-Daten der Jahre 2016 bis 2021 beruht, zeigt im 5. Jahr nach Einreise 

vergleichbar deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. 

Vgl. Ecoplan (2024), S. 46–47  
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Abbildung 6-4: Entwicklung der Erwerbstätigenquote von VA/FL, jeweils am Ende des X. Ka-

lenderjahres nach Einreise, Alter bei Einreise 16-55 Jahre 

 

Quelle: SEM (ZEMIS) 

• Altersunterschiede: Während bei den Personen, die 2020 eingereist sind und bei der Ein-

reise in die Schweiz 16-25 Jahre alt waren, nach vier Jahren in der Schweiz über 60% 

erwerbstätig sind, waren es bei denjenigen, die 46 Jahre und älter sind, nur 30%. Bereits 

bei den 26- bis 35-Jährigen (35%) und 36- bis 45-Jährigen (33%) liegen die Werte deutlich 

tiefer als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gegenüber der Kohorte 2016 sind die 

Werte in allen Alterskategorien vier Jahre nach Anreise gestiegen.209 Seit Einführung der 

IAS konnten also ältere VA/FL tendenziell besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, es 

besteht aber nach wie vor ein Alters-Gap.210 

Nachhaltigkeit der Arbeitsmarktintegration 

Die IAS formuliert als Ziel eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Verschiedene Indi-

katoren geben Hinweise darauf, inwieweit es gelungen ist, die Arbeitsmarktintegration nach-

haltig zu gestalten: 

Beschäftigungsstabilität: Ob die Arbeitsverhältnisse von VA/FL langfristig stabil sind, wird sich 

erst in einigen Jahren beurteilen lassen. Auswertungen zu früheren Einreisekohorten zeigen, 

 

209 Staatssekretariat für Migration SEM (2024c): Für die Kohorte 2020 unveröffentlichte Spezialauswertungen. Für die 

Kohorte 2016 wurden im gleichen Zeitraum folgende Werte je Alterskategorie erreicht (Einreise 2016, Stand Ende 

2020): Alter bei Einreise / erwerbstätig: 16-25 Jahre: 42.5%, 26-35 Jahre: 29.6%, 36-45 Jahre: 24.3%, 46-55 Jahre: 

14.3%. 

210 Achtung: Aufgrund geringer Fallzahlen sind die Veränderungen im Altersgap nicht robust. Es handelt sich jeweils 

um anteilsmässig wenige Personen in dieser Alterskategorie.  
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dass nur rund ein Drittel der 2016 eingereisten VA/FL im sechsten und siebten Aufenthaltsjahr 

durchgängig erwerbstätig war.211  

Einkommenshöhe: Daten der zentralen AHV-Ausgleichstelle zeigen, dass 74% der 2020 ein-

gereisten erwerbstätigen VA/FL drei Jahre nach Einreise ein monatliches Bruttoeinkommen 

von maximal 3’000 CHF und 58% sogar von unter 1’500 CHF erzielen. Im Vergleich zu 2016 

eingereisten VA/FL haben sich die Lohneinkommen seit Einführung der IAS zwar bereits leicht 

verbessert, sind aber häufig immer noch sehr tief. 212 

Dequalifizierung: Geflüchtete, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus arbeiten oder gar keine 

adäquate Beschäftigung finden, erzielen häufig ein zu geringes Einkommen, um ihren Lebens-

unterhalt eigenständig zu sichern. Im IAS-Monitoring werden jedoch keine Zahlen zu Dequali-

fizierung erhoben, Hinweise finden sich einzig zur ausländischen Bevölkerung insgesamt,213 

oder spezifisch zu Geflüchteten aus der Ukraine.214 

Wirtschaftliche Selbstständigkeit: Bei 2020 eingereisten VA/FL liegt die Sozialhilfebezugsquote 

drei Jahre nach Einreise gemäss der BFS-Sozialhilfestatistik bei 77%, wovon knapp ein Drittel 

einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Im Vergleich zu 2016 eingereisten VA/FL (87%) hat sich die 

Bezugsquote in der Sozialhilfe um 10 Prozentpunkte reduziert und der Anteil der erwerbstäti-

gen Sozialhilfebeziehenden (23%) um 10 Prozentpunkte erhöht.215  

Auch die nachfolgende Kohortenbetrachtung liefert Hinweise darauf, dass sich die Geflüchte-

ten seit Einführung der IAS rascher aus der Sozialhilfe ablösen können:216 

 

211 Staatssekretariat für Migration SEM (2024a)  

212 Die Einreisekohorte 2016 wies Ende 2019 einen Anteil von 80% erwerbstätige VA/FL mit Einkommen bis 3000 CHF 

und 65% bis 1'500 CHF auf. Auswertung SEM basierend auf unveröffentlichten Einkommensdaten der Zentralen 

Ausgleichsstelle (ZAS) – Auszüge aus den individuellen AHV-Konti (ZAS-IK) in Verbindung mit ZEMIS-Daten 

(SEM). 

213 Vgl. Integrationsindikator des BFS zum Verhältnis Bildungsniveau/ausgeübte Tätigkeit: Bundesamt für Statistik BFS 

(2024b) 

214 UNHCR; Ipsos SA Switzerland; Staatssekretariat für Migration SEM (2023) 

215 Bundesamt für Statistik BFS (2024d); (e)  

216 Bei Personen mit Fluchthintergrund, bei welchen Sozialhilfebezug 5 Jahre nach der Einreise sehr verbreitet ist, 

haben Frauen nochmals eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Unterstützungsleistungen zu beziehen (+10.9 Prozent-

punkte bei vorläufig Aufgenommen, +7.1 Prozentpunkte bei Personen mit B-Bewilligungen mit Fluchthintergrund). 

Vgl. Ecoplan (2024), S. 61–62  
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Abbildung 6-5: Entwicklung des Anteils Sozialhilfebeziehende, jeweils am Ende des X. Kalen-

derjahrs nach Einreichung des Asylgesuchs 

 

Quelle: BFS (SHS) und SEM (ZEMIS) - Auswertungen BFS  

Die mit der Einführung der IAS gesteigerte Erwerbstätigenquote führte in den letzten Jahren 

also insgesamt zu einer leichten Entlastung der Sozialhilfe: Statistiken der Schweizerischen 

Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zeigen, dass die Zahl der Geflüchteten, die von der Sozial-

hilfe unterstützt werden, stagniert. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen ab 2027 sogar 

wieder sinken werden.217 

Schliesslich ist an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Arbeitsmarkintegration von Ge-

flüchteten von zahlreichen Faktoren abhängt, die mit der IAS nicht oder nur sehr bedingt be-

einflusst werden können: Die Erreichung des IAS-Ziels setzt unter anderem voraus, dass aus-

reichend geeignete Arbeitsplätze verfügbar sind. Neben der generellen Aufnahmefähigkeit des 

Arbeitsmarktes spielt auch das Engagement öffentlicher wie privater Arbeitgeber eine zentrale 

Rolle – insbesondere ihre Bereitschaft und Möglichkeit, Geflüchtete zu fairen, nachhaltigen 

Bedingungen und zu Löhnen zu beschäftigen, die eine eigenständige Existenzsicherung er-

möglichen.  

Im internationalen Vergleich gelingt die langfristige Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 

in der Schweiz insgesamt sehr gut: Die Schweiz belegt mit Rang 2 unter den OECD-Ländern 

einen Spitzenplatz. Auch bei geflüchteten Frauen erreicht die Schweiz im internationalen Ver-

gleich einen Spitzenwert.218 

 

217 Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS (2024)  

218 OECD (2025), State of Immigrant Integration – Switzerland. noch unveröffentlichter Bericht.  
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c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Arbeitsmarktintegration von VA/FL war in den letzten Jahren einer der Schwerpunkte 

der spezifischen Integrationsförderung. Die Kantone verfügen entsprechend über eine 

breite Palette an Massnahmen zur Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit und zur Integration 

in den Arbeitsmarkt. Diese reicht von branchenspezifisch qualifizierenden Angeboten, über 

Jobcoaching bis hin zu gezielten arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM).219 Um zusätzlich 

die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu stärken, wurde 2018 die Meldung von arbeits-

marktfähigen VA/FL bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung im AIG festgeschrieben.220 

• Im Rahmen des Programms «Finanzielle Zuschüsse zur Arbeitsmarktintegration von 

Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen (FiZu)» unterstützt das SEM gezielt Arbeitge-

bende durch finanzielle Zuschüsse für die Anstellung von VA/FL mit erhöhtem Einarbei-

tungsbedarf. Die Vermittlungsquote liegt bei 90%.221 Diese Zuschüsse können auch für die 

Entwicklung von Branchenzertifikaten und arbeitsplatzbezogene Weiterbildungen verwen-

det werden (z.B. Branchenzertifikat im Solarbereich der OdA Gebäudehülle, welches Er-

wachsenen ermöglicht, einen Berufsabschluss für Erwachsene zu erlangen).222  

• In den vergangenen Jahren konnte die Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Arbeits-

vermittlung, der Sozialhilfe und der Integrationsförderung verbessert werden. Die aktive 

Pflege dieser Schnittstellen unterstützt die Integration. 

• Mit der Einführung der IAS ist es gelungen, die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in 

den letzten Jahren deutlich zu beschleunigen; die im Rahmen der IAS als Ziel formulierte 

Erwerbstätigenquote wird erreicht und sogar übertroffen.  

• Zudem trugen die IAS-Massnahmen dazu bei, die Sozialhilfequote der Geflüchteten zu sen-

ken. 

• Weitere Daten zeigen jedoch, dass die Arbeitsmarktintegration noch nicht genügend nach-

haltig ist: Zahlreiche VA/FL erzielen trotz Erwerbstätigkeit auch nach mehreren Jahren noch 

kein ausreichendes Einkommen, um sich selbst oder ihre Familie dauerhaft von der Sozi-

alhilfe ablösen zu können. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Geflüchtete noch zu selten 

in stabilen, langfristigen Arbeitsverhältnissen tätig sind, sondern eher in temporären Anstel-

lungen.  

• Die Arbeitsmarktintegration bei Frauen gelingt bedeutend schlechter als bei Männern. 

Der Handlungsbedarf lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Um das Ziel einer nachhaltigen Erwerbstätigkeit zu erreichen, sind Förderansätze zu prü-

fen, die beim Arbeitsplatz ansetzen und die es erlauben, «on the job» (supported 

 

219 Staatssekretariat für Migration SEM (2024d); o. J.  

220 Art. 53 Abs. 5 AIG und Art. 9 VIntA. 

221 Die Vermittlungsquote bezieht sich auf alle Personen, die am Programm teilgenommen haben, und nach Ende der 

besonderen Einarbeitung über einen unbefristeten Vertrag verfügten. 

222 Hanselmann (2024) 
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employment) gezielt die Kompetenzen von Geflüchteten zu stärken und Aufstiegsmöglich-

keiten eröffnen.  

• Auch nach Stellenantritt oder ersten Arbeitserfahrungen besteht oftmals ein Bedarf an be-

gleitenden Unterstützungsangeboten. Eine kontinuierliche Förderung im Sinne eines «sup-

ported employment» kann zur Stabilisierung und beruflichen Weiterentwicklung beitragen 

und sollte für Geflüchtete geprüft werden. 

• Aktuell besteht die Gefahr der Dequalifizierung. Zur Vermeidung bräuchte es flexible Lö-

sungen in der Anerkennung beruflicher Qualifikationen. Zu klären ist, wie auch ohne voll-

ständige Dokumente ein schneller Zugang zu Bildung oder qualifikationsnaher Beschäfti-

gung ermöglicht werden kann.  

• Die Arbeitsmarktintegration hängt wesentlich auch von der Verfügbarkeit geeigneter Stel-

len, guten Anstellungsbedingungen sowie der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Geflüch-

teten eine Chance zu geben. Es braucht darum eine enge Zusammenarbeit mit der Wirt-

schaft sowie gezielte Massnahmen in den Betrieben.  

• Bund und Kantone haben gemeinsame Handlungsempfehlungen zur Stärkung der interin-

stitutionellen Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe, Integrationsförderung und öffentliche 

Arbeitsvermittlung (öAV) erarbeitet. Diese sind umzusetzen. Geklärt werden muss insbe-

sondere der Übergang in die Regelstruktur der öAV, die im Rahmen der Strategie öAV 2030 

einen Ausbau von Jobcoaching vorsieht. 

• Die stark unterschiedliche Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie älteren Geflüchteten erfor-

dert eine bessere Zielgruppenerreichung, die Prüfung spezifischer Förderangebote sowie 

eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

6.5 Gesellschaftliche Teilhabe 

a) Ziel der Integrationsagenda 

Sieben Jahre nach Einreise sind VA/FL vertraut mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten 

und haben soziale Kontakte zur einheimischen Bevölkerung.  

Herleitung sowie Bezug zu anderen IAS-Zielen: Bund und Kantone setzen mit der IAS bewusst 

auf einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die soziale Integration umfasst. Sie stärkt den 

Spracherwerb (Kapitel 6.1) und erleichtert den Zugang zum Arbeitsmarkt (Kapitel 6.4): Wer 

sich im Alltag vernetzt, findet mehr Gelegenheiten, die Sprache anzuwenden und zu festigen. 

Durch soziale Kontakte öffnen sich oft auch Zugänge zum Arbeitsmarkt – sei es durch infor-

melle Jobhinweise, Empfehlungen oder das Vertrauen, das im persönlichen Austausch wächst. 

Für Geflüchtete, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, 

ist die gesellschaftliche Teilhabe ein zentraler Faktor, um ein Gefühl von Zugehörigkeit und 

Selbstwirksamkeit zu entwickeln sowie psychische Stabilität zu gewinnen. 
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b) Ausgangslage 

Bestandes- und Leistungskennzahl: Die Anzahl VA/FL, die 16 Jahre oder älter ist und sich 

höchstens 7 Jahre in der Schweiz aufhielt, lag in den Jahren von 2020 bis 2023 zwischen 

27’615 und 44’004 Personen. Die Zahl der VA/FL ab 16 Jahre, die eine Massnahme zur För-

derung der sozialen Integration besucht haben, ist seit Einführung der IAS deutlich angestie-

gen: von 2020 bis 2023 hat sich die Anzahl erreichter Personen von 1’839 auf 6’050 Personen 

mehr als verdreifacht, der Anteil der damit erreichten VA/FL ist damit von knapp 11% auf 24% 

angestiegen.223 Bei der Leistungskennzahl 2022 ist hier kein Unterschied zwischen Männern 

und Frauen zu beobachten.224 

Wirkungsindikator: Um dieses IAS-Wirkungsziel zu messen, fehlen bislang aussagekräftige 

Indikatoren. Deshalb hat das SEM eine Grundlagenstudie in Auftrag gegeben, die Erkennt-

nisse darüber liefert, wie die gesellschaftliche Teilhabe von VA/FL gemessen werden kann. 

Vorgeschlagen werden zwei Varianten, der Umsetzungsentscheid ist noch offen.225  

Indirekte Hinweise zur sozialen Integration finden sich in der BFS-Erhebung Zusammenleben 

in der Schweiz: 226 Zwischen 2016 und 2020 zeigte sich die Bevölkerung der Schweiz in Bezug 

auf Diversität insgesamt offen. Nur ein geringer Anteil fühlt sich von als «anders» wahrgenom-

menen Menschen gestört, und die Mehrheit lehnt rassistische Einstellungen ab. Die Erhebung 

macht aber auch deutlich, dass fremdenfeindliche und feindselige Einstellungen gegenüber 

bestimmenden Gruppen seit 2020 tendenziell zunehmen. Zudem berichteten im Jahr 2024 

17% der Wohnbevölkerung in der Schweiz, innerhalb der letzten fünf Jahre rassistische Dis-

kriminierung erlebt zu haben.227  

c) Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

Die wesentlichen Erkenntnisse sind:  

• Aktuell fehlen geeignete Messgrössen, um die gesellschaftliche Teilhabe von VA/FL zu er-

fassen. Die ZHAW-Studie «Monitoring «Zusammenleben und Partizipation» im Rahmen der 

Integrationsagenda Schweiz» macht jedoch konkrete Vorschläge, wie die gesellschaftliche 

Teilhabe von Geflüchteten in der Schweiz künftig beurteilt werden könnte. Zu berücksichti-

gen sind zudem auch Erhebungen zu Diskriminierungserfahrungen, da diese sich negativ 

auf die gesellschaftliche Teilhabe auswirken können. 

 

223 IAS-Kennzahl 14: Zusammenleben. Anzahl Personen ab 16 Jahre, die im Berichtsjahr ein Angebot / eine Mass-

nahme mit dem primären Ziel der Förderung der sozialen Integration besucht haben. Die Zahlen bei dieser IAS-

Kennzahl sind besonders vorsichtig zu interpretieren, da viele Angebote im Bereich soziale Integration nieder-

schwellig ausgestaltet sind und die Teilnahme häufig nicht systematisch erfasst wird. 

224 Ecoplan (2024), S. 30 

225 Vgl. Details: Staatssekretariat für Migration SEM (2025c)  

226 Bundesamt für Statistik BFS (2024a)  

227 Als Gründe für die erlebte Diskriminierung wurden insbesondere die Nationalität, die Hautfarbe, äussere Merkmale, 

die Religionszugehörigkeit oder die ethnische Herkunft genannt. Eine differenzierte Auswertung der Erhebung für 

die Zielgruppe geflüchteter Personen ist nicht möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Personen-

gruppe aufgrund verschiedener Merkmale in besonderem Masse betroffen ist. 
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• Gesellschaftliche Teilhabe entsteht nicht isoliert, sondern immer im Austausch mit der Ge-

samtbevölkerung – etwa durch gemeinsame Aktivitäten in Kultur, Sport, Quartierarbeit oder 

Nachbarschaftshilfe. Die Gemeinden spielen dabei eine ebenso zentrale Rolle wie die Zi-

vilgesellschaft (vgl. Kapitel 2.2.4). 

• Die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Freiwilligen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen wird bislang kaum koordiniert. Weder der Bund noch die Kantone verfügen, mit weni-

gen Ausnahmen, über eine Strategie zur Umsetzung dieses IAS-Ziels.228 Die Zuständigkei-

ten sind oft unklar oder zersplittert, einzelne Projekte und lokale Initiativen setzen nur punk-

tuell an und entfalten deshalb nur eine beschränkte Wirkung. Die Potenziale der Zivilgesell-

schaft (z. B. Vereinsleben, Nachbarschaftshilfe, Freiwilligenarbeit), der Wirtschaft (z.B. 

Mentoring im Betrieb) und der Geflüchteten werden so nicht systematisch genutzt.  

• In den Hearings wie auch von den Expertinnen der ZHAW-Studie wurde kritisiert, dass die 

IAS – nicht zuletzt auch auf politischen Druck hin – einen zu einseitigen Fokus auf die Ar-

beitsmarktintegration lege. Die soziale Integration – also die Möglichkeit, aktiv am gesell-

schaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Netzwerke aufzubauen und Zugehörigkeit zu erfah-

ren – werde bislang deutlich zu wenig berücksichtigt.  

• Eine nachhaltige Integration gelingt nur, wenn Geflüchtete nicht nur wirtschaftlich, sondern 

auch sozial und kulturell in der Gesellschaft ankommen. Gesellschaftliche Teilhabe – etwa 

durch Zugang zu Vereinen, Bildung, Kultur, Nachbarschaft, Mitwirkungs- und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten oder durch Schutz vor Diskriminierung – schafft Vertrauen, fördert 

Identifikation, reduziert gesellschaftliche Spannungen und trägt so zum gesellschaftlichen 

Zusammenhalt bei. Ohne gezielte Förderung dieser Dimensionen droht die Integration 

oberflächlich zu bleiben. Deshalb braucht es im Rahmen der IAS eine stärkere strukturelle 

Verankerung der gesellschaftlichen Teilhabe. 

• Geflüchtete Personen sind schliesslich häufig mit Traumata, psychosozialen Belastungen 

und Herausforderungen im Alltag konfrontiert, was ihre Teilnahme an Integrationsmassnah-

men erschwert. Ressourcenfördernde Massnahmen können hier die psychosoziale Ge-

sundheit stärken, Isolation verringern und eine Grundlage für Bildung und Arbeitsmarktin-

tegration schaffen. Das Bundesprogramm «Stabilisierung und Ressourcenaktivierung von 

Personen mit besonderen Bedürfnissen» 2022 – 2026 (Programm R) setzt hier an, die 

grosse Nachfrage aus den Kantonen zeigt den Bedarf in diesem Bereich. 

Daraus ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 

• Es sind konzeptuelle Überlegungen erforderlich, wie die soziale Integration von Geflüchte-

ten in einem umfassenden Sinne gezielt gestärkt werden kann – etwa im Hinblick auf sozi-

ale Einbindung und Teilhabe, Mitbestimmung, Wohlbefinden, Zugehörigkeit sowie Schutz 

vor Diskriminierung. Dabei gilt es, die Rolle des Staates sowie die Formen der Zusammen-

arbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu klären und ein differenziertes Vorgehen 

in urbanen Räumen und in ländlichen Gebieten zu entwickeln.  

 

228 Staatssekretariat für Migration SEM o. J., S. 37 ff.  
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• Das Verständnis, dass gesellschaftliche Teilhabe ein zentrales Element gelungener Integ-

rationsarbeit ist, muss politisch und gesellschaftlich verankert sein. 

• Geflüchtete bringen ebenso wie zivilgesellschaftliche Organisationen wertvolle Perspekti-

ven und Erfahrungswissen mit, die für die wirksame Gestaltung staatlicher Integrations-

massnahmen unerlässlich sind. Es muss geprüft werden, wie sie besser in die Planung und 

Umsetzung von Programmen einbezogen werden können, damit die Angebote praxisnah 

und bedarfsgerecht sind und breit akzeptiert werden. Eine aktive Beteiligung von Geflüch-

teten fördert auch die demokratische Teilhabe, stärkt deren Eigenverantwortung und trägt 

so zur Stärkung der eigenen Handlungskompetenz sowie zur Sensibilisierung der Instituti-

onen bei.  

• Um Zugehörigkeit und Selbstverantwortung zu ermöglichen, muss soziale Isolation vermie-

den und Gemeinschaft (er)lebbar gemacht werden. Gemeinsam mit den Regelstrukturen 

müssen gute Rahmenbedingungen für Quartierarbeit und Mentoringprogramme geschaffen 

sowie die Einbindung lokaler Vereine und die Beteiligung an Freiwilligenarbeit gefördert 

werden. Die Gemeinden spielen hier eine zentrale Rolle. 

• Es gibt Lücken in der psychosozialen Unterstützung von Geflüchteten, die geschlossen 

werden müssen, um die Integration zu fördern. Es mangelt an niederschwelligen und ziel-

gruppengerechten Unterstützungsangeboten. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, wie 

die Erkenntnisse aus dem Programm „Stabilisierung und Ressourcenaktivierung von Per-

sonen mit besonderen Bedürfnissen“ langfristig verankert werden können. 

• Aktuell fehlen systematische Daten zur gesellschaftlichen Teilhabe von Geflüchteten. Ohne 

ein entsprechendes Monitoring bleiben relevante Entwicklungen und Herausforderungen 

weitgehend unsichtbar. 

• Diskriminierungserfahrungen sind ein wesentliches Hindernis für gesellschaftliche Teil-

habe, es muss geprüft werden, wie rassistische Strukturen im Alltag von Geflüchteten kon-

sequent bekämpft werden können. 

• Der Diskriminierungsschutz muss verbessert und die Rassismusprävention gezielt geför-

dert werden; gleichzeitig sind die Zugänge von Geflüchteten zu Beratungs- und Schutzan-

geboten zu stärken. 
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